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Bitte lesen Sie die nachfolgenden 
Geschäftsbedingungen in Ruhe durch. 
Dies sind wichtige Vertragsunterlagen! 
Bitte bewahren Sie sie zusammen mit 
dem Versicherungsschein auf. 
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Vertragsinformationen 
zur Wohngebäudeversicherung 

 
 
 
 

 
Informationen zum Versicherer 
 
Identität des Versicherers 
Sparkassen DirektVersicherung AG, Kölner Landstraße 33, 40591 Düsseldorf; 
E-Mail: meine-wohngebaeudeversicherung@sparkassen-direkt.de, Tel.: 0211 729-8855, Fax: 0211 729 8850, 
www.sparkassen-direkt.de. Amtsgericht Düsseldorf HRB 33527. Sitz der Gesellschaft ist Düsseldorf. 
Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist der Betrieb insbesondere der Kfz-, Wohngebäude-, Hausrat-, Haftpflicht- und Un-
fallversicherung, die Versicherung von Beistandsleistungen sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen auch 
in Zweigen, die wir nicht selbst betreiben. 
Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen 
Für die privaten Sach- und Haftpflichtversicherungen sind gesetzlich keine Garantiefonds oder andere Entschädi-
gungsregelungen erforderlich. 
 
 
Informationen zum Vertrag 
 
Zustandekommen des Vertrages 
Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn wir Ihren Antrag, an den Sie als Antragsteller zwei Wochen lang 
gebunden sind, durch Zugang des Versicherungsscheins angenommen haben. Für den Beginn und den Zeitpunkt, ab 
welchem Versicherungsschutz besteht verweisen wir auf die entsprechende Regelung „Beginn des Versicherungs-
schutzes“ in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
 

Widerrufsbelehrung 
Abschnitt 1: Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 45 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 

• der Versicherungsschein, 
• die Vertragsbedingungen, 

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese 
wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen, 

• diese Belehrung, 
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Sparkassen DirektVersicherung AG 
Kölner Landstraße 33 
40591 Düsseldorf 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass 
der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten. Dieser Betrag ermittelt 
sich wie folgt: Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestand, multipliziert mit - je nach vereinbarter 
Zahlungsperiode - 1/360 des Jahresbeitrags bzw. 1/180 des Halbjahresbeitrags bzw. 1/90 des Vierteljahres-
beitrags bzw. 1/30 des Monatsbeitrags. Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätes-
tens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende 
der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren 
und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 
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Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom 
Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Fol-
genden im Einzelnen aufgeführt: 
Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden 

soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige 
Registernummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwi-
schen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -
gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Infor-
mationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fällig-

keit der Leistung des Versicherers; 
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die 

Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbstständige Versiche-
rungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den 
Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 
7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültig-

keitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 
8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des 

Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein 
soll; 

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, 
insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs ge-
gebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorge-
hobenen und deutlich gestalteten Form; 

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages 

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen ein-
schließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervor-
gehobenen und deutlich gestalteten Form; 

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu 
Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt; 

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder 
über das zuständige Gericht; 

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Unterabschnitt genannten Vorabinfor-
mationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustim-
mung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen; 

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und 
gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die 
Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser 
Aufsichtsbehörde. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
 
 

Zugrundeliegendes Recht und zuständiges Gericht 
Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten 
die inländischen Gerichtsstände. Für die Einzelheiten achten Sie bitte auf die entsprechende Regelung „Gerichts-
stand“ in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
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Sprache 
Sämtliche Vertragsunterlagen und Bedingungen werden in deutscher Sprache an Sie übergeben. Die Kommunikation 
wird ebenfalls in deutscher Sprache geführt. 
 

Informationen zum Rechtsweg 
Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
Falls Sie einmal mit unseren Leistungen unzufrieden sein sollten, wenden Sie sich bitte direkt an uns. 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch in unserer Hauptverwaltung in Düsseldorf unter den o.g. Kontaktdaten zur 
Verfügung. 
Wir gehören dem Versicherungsombudsmann e.V. an. Im Falle von Beschwerden können Sie sich als Verbraucher bis 
zu einem Beschwerdewert von 100.000.- Euro an den Ombudsmann wenden. Weitere Einzelheiten zu den Vorausset-
zungen und zum Ablauf des Verfahrens können Sie der Verfahrensordnung (VomVO) – einzusehen auf www.versiche-
rungsombudsmann.de – entnehmen. 
Die Adresse lautet:  
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin. beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Die Inanspruchnahme dieses für Sie kostenlosen Verfahrens lässt Ihnen die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschrei-
ten, selbstverständlich weiterhin offen. 
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
Es besteht die Möglichkeit einer Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Telefon 0228/4108-0, Telefax 0228 4108-1550, poststelle@bafin.de, 
www.bafin.de. 
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Mitteilung nach 19 Abs. 5 VVG 

über die Folgen einer Verletzung 
der gesetzlichen Anzeigepflicht 

 
 
 

 
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden 
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur ge-
ringe Bedeutung beimessen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 
machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden In-
formation entnehmen. 
 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Angabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach 
denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit 
zur Anzeige verpflichtet. 
 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungs-
falles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angege-
bene Umstand 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig 
oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
3. Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser 
Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen 
erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
 
4. Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Um-
stände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
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Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt 
zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 
 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht 
des Rücktritts, der Kündigung, der rückwirkenden Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unse-
rer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie 
können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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Allgemeine Bedingungen für die Kommunikation zwischen Versicherungsnehmer und 

Sparkassen DirektVersicherung / Verbindlichkeit des Kundenportals  
 

1. Vertragsverwaltung über das Kundenportal 
Der Vertrag wird über das Kundenportal der Sparkassen DirektVersicherung online verwaltet. Die persön-
liche Kontaktaufnahme zum Versicherer z. B. per Telefon oder E-Mail ist natürlich im Rahmen der üblichen 
Geschäftszeiten zusätzlich möglich und wird vom Versicherer sogar empfohlen. 
Der Versicherungsschein sowie seine Nachträge, die Beitragsrechnungen, Nachrichten und sonstige Do-
kumente werden dem Versicherungsnehmer, soweit sie für den elektronischen Versand geeignet sind 
und für sie eine postalische Zustellung aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht zwingend ist, elektronisch 
im persönlichen Postfach des Versicherungsnehmers im Kundenportal der Sparkassen DirektVersiche-
rung zugestellt.  
Dazu richtet der Versicherer dem Versicherungsnehmer ein solches Postfach in seinem Kundenportal ein. 
Mit dem Antrag auf Versicherungsschutz „widmet“ der Versicherungsnehmer sein Postfach als Empfangs-
einrichtung zur rechtswirksamen Übermittlung von Dokumenten und Willenserklärungen. Der Versiche-
rer wird den Versicherungsnehmer per E-Mail benachrichtigen, wenn ein neues Dokument in das elektro-
nische Postfach eingestellt wurde. Die Sparkassen DirektVersicherung verwendet dabei eine Transport-
verschlüsselung (Transport Layer Security, TLS), welche eine abgesicherte und zuverlässige Datenüber-
tragung zwischen der Sparkassen DirektVersicherung und dem E-Mail-Provider (E-Mail-Anbieter) des Ver-
sicherungsnehmers ermöglicht, soweit der Provider eine solche Transportverschlüsselung unterstützt. 
Ein Verschlüsselungsschutz für den Zugriff auf den Inhalt der E-Mail nach Posteingang im Account des 
Versicherungsnehmers besteht nicht. Hier sollte der Versicherungsnehmer ggf. selbst Sicherheitsmaß-
nahmen ergreifen (z. B. durch Löschen der E-Mail, nachdem er die Daten anderweitig gesichert hat). 

2. Registrierung im Kundenportal und Aktivierung des persönlichen Postfachs 
Mit dem Abschluss des Versicherungsvertrages verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, sich unver-
züglich im Kundenportal zu registrieren. Das persönliche Postfach des Versicherungsnehmers im Kun-
denportal der Sparkassen DirektVersicherung ist nach erfolgreich abgeschlossener Registrierung auto-
matisch aktiv. Die Registrierung erfolgt über die Internetseite meine.sparkassen-direkt.de oder über die 
„Meine S-Direkt“ App für Android und iOS. 

3. Andere Versicherungsverträge 
Sollte der Versicherungsnehmer bereits andere Versicherungsverträge bei der Sparkassen DirektVersi-
cherung haben, erklären er sich auch für diese Verträge mit den Regelungen 1. und 2. einverstanden. 
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Allgemeine Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung  
der Sparkassen DirektVersicherung „WohngebäudeBasis“ 

 - Stand Dezember 2022 - (VGB 22 WB/SD 12.2022) 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse, grobe Fahrlässigkeit 

1. Versicherungsfall 
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

(1) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz und Induktion, Explosion, Verpuffung, Implo-
sion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall ei-
nes Schienen- oder Straßenfahrzeuges, Rauch- und Rußschäden, Feuernutzwärmeschäden, 

(2) Leitungswasser, 
(3) Sturm, Hagel, 
(4) Tierbiss, 
(5) Überschallknall und Tiefflieger, 
(6) Blindgänger 
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhandenkommen. 

b) (nicht belegt) 
2. Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie 

a) Ausschluss Krieg 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

b) Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Innere Unruhen. 

c) Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

3. Grobe Fahrlässigkeit 
Der Versicherer verzichtet auf die Kürzung der Versicherungsleistung, wenn der Versicherungsnehmer 
den Versicherungsfall grob fahrlässig herbeiführt (siehe § 81 Abs. 2 VVG), 
a) sofern die Schadenhöhe 5.000 EUR nicht übersteigt und 
b) das Wohngebäude ständig bewohnt ist. 

Als ständig bewohnt gilt ein Wohngebäude, wenn mindestens eine Wohnung im Wohngebäude 
regelmäßig und überwiegend den Lebensmittelpunkt des Versicherungsnehmers oder eines Drit-
ten (z.B. Mieters) bildet. 

Die Rechte des Versicherers aus der Verletzung von vereinbarten Obliegenheiten sowie die Pflichten des 
Versicherungsnehmers bei Gefahrerhöhung (§ 21 Nr. 2) bleiben unberührt (Einzelheiten siehe § 36 Nr. 1) 

§ 2 Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz und Induktion, Explosion, Verpuffung, Implosion, Luft-, 
Straßen- und Schienenfahrzeuge, Rauch und Ruß, Feuernutzwärme 
1. Brand 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat, 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

2. Blitzschlag, Überspannung durch Blitz und Induktion 
a) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 

Schäden durch Blitzschlag sind auch Überspannungs-, Überstrom-, Kurzschluss- und Induktions-
schäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten, wenn ein direkter Blitzeinschlag an Sachen auf 
dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, nachgewiesen werden kann. 

b) Überspannung durch Blitz 
Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und 
Induktion infolge eines Blitzes an versicherten Einrichtungen und Geräten entsteht. 

3. Explosion, Verpuffung 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich ver-
laufende Kraftäußerung. Eine Verpuffung liegt dann vor, wenn es durch eine Verbrennungsreaktion zwar 
zu einer Volumenerweiterung, nicht aber zu einem relevanten Druckaufbau kommt. 
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem 
solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und au-
ßerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Um-
setzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich. 

4. Implosion 
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Über-
druck infolge eines inneren Unterdruckes. 
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5. Aufprall bzw. Anprall von Luft-, Schienen- oder Straßenfahrzeugen 
a) Luftfahrzeuge sind Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Segelflugzeuge, Motorsegler, Frei- und Fes-

selballone, Drachen, Rettungsfallschirme, Flugmodelle, Luftsportgeräte sowie sonstige für die Be-
nutzung des Luftraumes bestimmte Geräte, sofern sie in Höhen von mehr als 30 Metern über Grund 
oder Wasser betrieben werden können. 

b) Schienenfahrzeuge sind Fahrzeuge von Bahnen, die auf einer oder mehreren Schienen fahren oder 
geführt werden. 

c) Straßenfahrzeuge sind Fahrzeuge, die dafür vorgesehen sind, auf öffentlichen Straßen und Wegen 
zu fahren oder geführt zu werden. 
Für den Anprall von Straßenfahrzeugen besteht Versicherungsschutz nur, wenn diese nicht vom 
Versicherungsnehmer, Benutzern des Gebäudes und deren Arbeitnehmern betrieben werden. 

6. Rauch und Ruß 
Für Rauch- und Rußschäden besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn sie nicht Folge eines Brandes 
sind. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch die allmähliche Einwirkung von 
Rauch und Ruß entstehen. 

7. Feuernutzwärme 
Feuernutzwärmeschäden sind Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie 
einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies 
gilt auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergelei-
tet wird. 

8. Sengschäden 
Versichert sind Sengschäden, die nicht durch einen Brand entstanden sind. 

9. Nicht versicherte Schäden in der Feuerversicherung 
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen eintretende Schäden durch Erdbeben, 
außerdem Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden 
Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftre-
tenden Gasdruck entstehen. 
Der Ausschluss gilt nicht, soweit diese Schäden Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind. 

§ 3 Leitungswasser 
1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende 
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an  

(1) Rohren der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen), 
(2) Rohren der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-

zungsanlagen, sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern, Solarpaneelen 
oder vergleichbaren Bauteilen sind, 

(3) Rohren von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 
(4) Rohren von Regenwasser-/Brauchwasseranlagen ab Filter in Richtung Zuleitung zum Haus 

bzw. zum Tank selbst, 
(5) Waschmaschinen- und Spülmaschinenschläuchen, 
(6) Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Wassermesser, Geruchsverschlüsse). 

Ausgeschlossen sind Bruchschäden an bereits defekten Armaturen. 
Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch der zuvor genannten Armatu-
ren, soweit dieser Austausch infolge eines Versicherungsfalles im Bereich der Rohrbruch-
stelle notwendig ist. 
Die Entschädigung ist je Armatur auf 500 EUR begrenzt. Eine vereinbarte Selbstbeteiligung 
gemäß § 13 Nr. 10 fällt nicht an. 

(7) Regenableitungsrohren/Entlüftungsrohren. 
(8) Gasleitungen, die der Versorgung des versicherten Gebäudes dienen und für die der Versi-

cherungsnehmer die Gefahr trägt, 
(9) Heizkörpern. 

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen: 
(1) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
(2) Heizkesseln, Boilern oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 

Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, Abwasserhebeanlagen. 
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte 
(tragend oder nicht tragend) nicht versichert. 

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte und sons-
tige Bruchschäden an 
a) Zuleitungsrohren der Wasserversorgung und an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfhei-

zungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, soweit diese Rohre der Versorgung 
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versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden 
und der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt. 

b) Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, die außerhalb des Versicherungsgrundstückes verlegt 
sind und der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, soweit der Versicherungsneh-
mer dafür die Gefahr trägt. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 5.000 EUR. 

c) Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, die auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind, aber 
nicht der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen. Die Entschädigung ist je Versi-
cherungsfall begrenzt auf 5.000 EUR. 

d) (nicht belegt) 
3. Nässeschäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen,  
a) die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder 

abhandenkommen. 
 Das Leitungswasser muss unmittelbar ausgetreten sein aus 

(1) Rohren der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungsrohren) oder den damit verbundenen 
Schläuchen, 

(2) den mit dem Rohrsystem verbundenen sonstigen versicherten Einrichtungen oder deren 
wasserführenden Teilen; Nässeschäden aus Schwimmbecken und deren wasserführende Teile 
sind nicht versichert. 

(3) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung (z.B. Fußboden-/Wandheizung) sowie 
aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

(4) Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 
(5) Aquarien oder Wasserbetten, 
(6) Regenwasser-/Brauchwasseranlagen ab Filter in Richtung Zuleitung zum Haus bzw. zum Tank 

selbst, 
(7) Abwasserhebeanlagen, 
(8) im Gebäude verlaufenden Regenableitungsrohren/Entlüftungsrohren. 
(9) undichten Fugen oder Fliesen im direkten Bereich der Dusche oder Badewanne. Dies gilt auch 

für undichte Fugen an Armaturen. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 
5.000 EUR. 

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Was-
serdampf stehen Leitungswasser gleich. 

b) (nicht belegt) 
4. Nicht versicherte Schäden in der Leitungswasserversicherung 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
(1) (nicht belegt) 
(2) Plansch- oder Reinigungswasser, 
(3) Schwamm, 
(4) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsnie-

derschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau, es sei denn, es han-
delt sich um Leitungswasserschäden durch einen hierdurch verursachten Rohrbruch. 

(5) Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 3 den Erdfall oder den Erd-
rutsch verursacht hat,  

(6) Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeu-
ges, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall eines Schienen- oder Straßenfahrzeuges, Rauch- 
und Ruß, Feuernutzwärme, 

(7) Öffnen der Wasserlösch- oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Brandes, durch 
Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude 
oder an der Wasserlösch- oder Berieselungsanlage, 

(8) Sturm, Hagel, 
(9) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder sonstigen mobilen Behältnissen, 
(10) Tierbiss, Überschallknall und Tiefflieger, Blindgänger, 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die 
nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden befindlichen Sachen. 

§ 4 Sturm, Hagel 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder 
abhandenkommen 
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Ge-

bäude, in denen sich versicherte Sachen befinden; 
b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versi-

cherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft; 
c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen; 



 DirektVersicherung 

 

- 15 - 

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten 
Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind; 

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude 
wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befin-
den, baulich verbunden sind. 

2. Sturm 
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windge-
schwindigkeit mindestens 63 km/Stunde). 
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass 
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstückes Schäden an Gebäuden in ein-

wandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder 
dass 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, 
in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem baulich verbundenen Ge-
bäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann. 

3. Hagel 
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 

4. Nicht versicherte Schäden in der Sturm- /Hagelversicherung 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch  

(1) Sturmflut, 
(2) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlos-

sene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen, 

(3) Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeu-
ges, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall eines Schienen- oder Straßenfahrzeuges, Rauch- 
und Ruß, Feuernutzwärme, 

(4) Leitungswasser, 
(5) Schwamm. 

b) Nicht versichert sind Schäden an 
(1) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 

befindlichen Sachen; 
(2) Laden- und Schaufensterscheiben. 

§ 5 Tierbiss, Überschallknall und Tiefflieger, Blindgänger, Diebstahl fest mit dem Gebäude verbundener Sa-
chen 
1. Tierbiss 

Der Versicherer ersetzt Schäden an elektrischen Leitungen und elektrischen Anlagen versicherter Sa-
chen, die unmittelbar durch Bisse von Wirbeltieren entstehen. 

2. (Nicht belegt)  
3. Überschallknall und Tiefflieger 

Versichert sind auch Schäden an den versicherten Sachen, die durch Überschallknall, tieffliegende Flug-
zeuge oder Hubschrauber verursacht werden. 

4. Blindgänger 
Versichert sind auch Explosionsschäden an versicherten Sachen in der Bundesrepublik Deutschland 
durch konventionelle Kampfmittel (Fliegerbomben und Artilleriegeschosse) des 1. und 2. Weltkrieges. 
Nicht versichert bleiben Kontaminationen des Versicherungsgrundstückes sowie Schäden durch ato-
mare, biologische und chemische Kampfmittel. 

5. (nicht belegt) 
§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort 

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs 
Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude mit ihren Gebäudebestandteilen 
einschließlich haustechnischer Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Gebäudezubehörein-
schließlich zugehöriger Terrassen auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsgrund-
stück. Mitversichert sind Nebengebäude und Einliegerwohnungen bis zu einer Wohnfläche von 30 Quad-
ratmeter und Garagen auf dem Versicherungsgrundstück.  
Weitere Grundstückbestandteile sind nur versichert, soweit diese ausdrücklich in den Versicherungsum-
fang einbezogen sind. 

2. Definitionen 
a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden verbundene Bauwerke, die in der 

überwiegenden Nutzung zu Wohnzwecken bestimmt sind und gegen äußere Einflüsse schützen 
können. 
Einfamilienhäuser mit beruflich oder gewerblich genutzten Räumen, deren Nutzfläche 50 % der 
Gesamtwohn- und Nutzfläche übersteigt oder wenn dort andere als kaufmännische oder ähnliche 



 DirektVersicherung 

 

- 16 - 

Tätigkeiten ausgeübt werden oder wenn im Rahmen des Gewerbes Angestellte beschäftigt werden 
(ausgenommen mitarbeitende Familienangehörige), sind nicht versichert. 

b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die durch ihre feste Verbindung mit 
dem Gebäude ihre Selbstständigkeit verloren haben. Dazu gehören auch 
(1) Einbaumöbel bzw. Einbauküchen, die individuell für das Gebäude raumspezifisch geplant und 

gefertigt sind, 
(2) (nicht belegt) 
(3) Heizungsanlagen und Anlagen zur Warmwasserversorgung, insbesondere haustechnische 

Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Haustechnische Anlagen zur Nutzung erneuer-
barer Energien sind, 
i) Anlagen der Wärmeerzeugung sowie Warmwasseraufbereitung auf der Grundlage z.B. von 

oberflächennaher Geothermie, Solarthermie, Umweltwärme, Bioöl und Holz, einschließlich 
Kraft-Wärme-Kopplung. Dazu gehören auch die Mess-, Steuer- und Regeltechnik. 

ii) auf Dächern montierte Fotovoltaikanlagen (Aufdachmontage) sowie deren zugehörige 
Installationen (z.B. Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer 
und Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung), auch dann wenn sie zu gewerblichen 
Zwecken verwendet (Einspeisung in das öffentliche Stromnetz) werden, jedoch nur, wenn 
der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt und die Fotovoltaikanlagen und deren 
zugehörige Installationen durch einen geeigneten Schutz vor Überspannung ausgestattet 
sind. Fehlt dieser Schutz vor Überspannung, besteht kein Versicherungsschutz für Über-
spannungsschäden für die Fotovoltaikanlagen und deren zugehörige Installationen. 

c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befinden oder außen am Gebäude 
angebracht sind und der Instandhaltung bzw. überwiegenden Zweckbestimmung des versicherten 
Gebäudes dienen. Als Gebäudezubehör gelten ferner auf dem Versicherungsgrundstück, sofern der 
Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt, 
(1) Müllboxen, 
(2) eine Kehrmaschine, 
(3) Leitern, 
(4) ein Gerüst, 
(5) Klingel- und Briefkastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück, 

d) Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden des Versicherungsgrundstückes 
fest verbundenen Sachen, sofern es sich handelt um: 
(1) Garagen, Carports, 
(2) Gewächs- und Gartenhäuser, Schuppen (auch Fahrradgaragen), 
(3) Grundstückseinfriedigungen (auch Hecken), 
(4) Hof- und Gehwegbefestigungen, 
(5) Hundehütten, 
(6) Masten- und Freileitungen, 
(7) Wege- und Gartenbeleuchtungen, 
(8) Freistehende Antennen und Parabolspiegel, 
(9) Alarmanlagen, 
(10) Pergola, 
(11) Freistehende Markisen, 
(12) Schilder, 
(13) Schwimmbecken außerhalb des Gebäudes auf dem Versicherungsgrundstück, ausgenommen 

aufblasbare oder zerlegbare Anlagen, 
(14) Gartengrill, 
(15) Terrassen und Terrassenüberdachungen, 
(16) Ladesäule für Elektrofahrzeuge, 
(17) Nicht zerlegbare Pavillons. 
Die Entschädigung für versicherte Sachen gemäß (2) bis (17) ist je Versicherungsfall begrenzt auf 
5.000 EUR. 

e) (nicht belegt) 
f) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke, auf dem das versicherte Gebäude 

steht (Versicherungsort). Teilen sich mehrere Gebäude ein Flurstück, so gilt als Versicherungsort 
derjenige Teil des Flurstücks, der durch Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung dem/den im 
Versicherungsschein bezeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist. 

3. Rohbauversicherung 
Mitversichert für die ersten 24 Monate ab Versicherungsbeginn sind bei Neu-/Rohbauten, soweit der 
Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt, 
a) in der Feuerversicherung 

die zum Bau des Gebäudes bestimmten, auf dem Bauplatz oder in seiner unmittelbaren Nähe la-
gernde Baustoffe. 

b) in der Leitungswasserversicherung 
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Schäden durch Leitungswasser mit Ausnahme von Frostschäden vor Bezugsfertigkeit. Die Bestim-
mungen des § 22 Nr. 1 a) (3) bleiben unberührt. 

c) in der Sturmversicherung 
Schäden durch Sturm vor Bezugsfertigkeit, wenn das Gebäude fertig gedeckt ist und alle Außentü-
ren eingesetzt sind und alle Fenster verglast oder in anderer Weise gleichwertig verschlossen sind. 

Versicherungsschutz gemäß a) bis c) besteht nur, wenn eine Vertragsdauer von drei Jahren vereinbart 
wird. 
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4. Ausschlüsse 
Nicht versichert sind 
a) Schwimmbecken im Gebäude, 
b) in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter oder 

Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und daher hierfür die Ge-
fahr trägt. Eine anderweitige Vereinbarung mit dem Mieter bzw. der Wohnungseigentümer über die 
Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen. 

c) elektronisch gespeicherte Daten und Programme. 
§ 7 Wohnungs- und Teileigentum 

1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der Versicherer wegen des Verhal-
tens einzelner Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber 
den übrigen Wohnungseigentümern wegen deren Sondereigentum sowie deren Miteigentumsanteile 
nicht berufen. 
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, hat dem Versicherer die da-
rauf entfallenden Aufwendungen zu ersetzen. 

2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, 
als er gegenüber einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädigung zur 
Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird. 
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versi-
cherer diese Mehraufwendungen zu erstatten. 

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend. 
§ 8 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

1. Notwendige Kosten infolge eines Versicherungsfalles 
a) Aufräum- und Abbruchkosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für das Aufräumen und 
den Abbruch versicherter Sachen sowie für das Wegräumen und den Abtransport von Schutt und 
sonstigen Resten dieser Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern und Ver-
nichten. 

b) Bewegungs- und Schutzkosten; Transport- und Lagerkosten 
(1) Bewegungs- und Schutzkosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, die dadurch ent-
stehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen 
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen. 

(2) Transport- und Lagerkosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für Transport und 
Lagerung von versicherten Sachen, wenn das versicherte Gebäude unbenutzbar wurde und 
dem Versicherungsnehmer auch die Lagerung auf dem Versicherungsgrundstück nicht zu-
mutbar ist. Die Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem das Ge-
bäude wieder benutzbar oder eine Lagerung auf dem Versicherungsgrundstück wieder zu-
mutbar ist, längstens für die Dauer von 12 Monaten. 

c) Feuerlöschkosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, die der Versicherungs-
nehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte. 

d) Schadenabwendungs-, Schadenminderungs- und Schadenermittlungskosten 
(1) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 

Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung, Minderung oder Ermittlung des 
Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht. 

(2) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Ver-
sicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der 
Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen ob-
jektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwen-
dungen auf Weisung des Versicherers erfolgten. 

(3) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchs-
tens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwen-
dungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

(4) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versi-
cherungsnehmers vorzuschießen. 

e) Fahrtmehrkosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, wenn der Versiche-
rungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalles vorzeitig seine Urlaubsreise abbrechen 
und an den Schadenort reisen muss. 
Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 5.000 EUR übersteigt und die 
Anwesenheit des Versicherungsnehmers am Schadenort notwendig macht. 
Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des Versicherungsnehmers vom Versi-
cherungsort von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 6 Wochen. 
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Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entsprechend dem benutzten 
Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den Schadenort. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Reise an den Schadenort bei dem Versi-
cherer Weisungen einzuholen, soweit es die Umstände gestatten. 

f) Hotelkosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für nachgewiesene Ho-
tel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z.B. Frühstück, Telefon), wenn die eigen ge-
nutzte Wohnung im versicherten Gebäude unbewohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer 
auch die Beschränkung auf einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist, sofern hierfür nicht ander-
weitig Versicherungsschutz besteht. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die 
Wohnung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 12 Monaten. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 150 EUR pro Tag begrenzt. 

g) Verkehrssicherungskosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für die Beseitigung einer 
Gefahr innerhalb oder außerhalb des Versicherungsgrundstückes, zu deren Beseitigung der Versi-
cherungsnehmer aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften verpflichtet ist (Verkehrssi-
cherungspflicht). 

h) Kosten für provisorische Maßnahmen 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für provisorische Maß-
nahmen zum Schutz versicherter Sachen. 

i) Dekontaminationskosten 
(1) Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, die dem Versiche-

rungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge eines Versicherungsfalles entste-
hen, um 
i) Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen oder zu dekontaminieren oder 

auszutauschen, 
ii) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu transportieren und dort abzula-

gern oder zu vernichten, 
iii) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstücks vor Eintritt des Versicherungsfalles 

wiederherzustellen. 
(2) Die Aufwendungen werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen 

i) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erlassen waren und 

ii) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles ent-
standen ist und 

iii) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind und dem 
Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit 
Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden. Die Rechtsfolgen bei Verletzung dieser Oblie-
genheit ergeben sich aus § 22 Nr. 2. 

Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so 
werden nur die Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Konta-
mination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann 
dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach nicht zu 
ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 
Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Ver-
pflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefererhaftung 
werden nicht ersetzt. 
Dekontaminationskosten gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß Nr. 1 a). 

j) (nicht belegt) 
k) Regiekosten 

Soweit der entschädigungspflichtige Schaden in seiner Höhe 50.000 EUR übersteigt, ersetzt der 
Versicherer nachgewiesene Nebenkosten, die dem Versicherungsnehmer bei der Abwicklung eines 
Versicherungsfalles entstehen und die der Versicherungsnehmer für geboten halten durfte. Darun-
ter fallen: 
(1) Telefon-, Fahrt- und Portokosten, Schreibauslagen, 
(2) Verpflegungskosten für Helfer an der Schadenstelle, die gefälligkeitshalber tätig werden, 
(3) Kosten für vorübergehende Kinderbetreuung für maximal drei Tage, 
(4) Kosten für vorübergehende Unterbringung von Haustieren für maximal drei Tage, 
(5) Verdienstausfall maximal 100 EUR pro Tag für maximal drei Tage. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall insgesamt auf 5.000 EUR begrenzt. 

l) Kosten durch Wasserverlust 
Versichert sind die Frischwassermehrkosten, die dadurch entstehen, dass infolge eines Versiche-
rungsfalles Leitungswasser austritt und der Mehrverbrauch von Frischwasser durch das Wasserver-
sorgungsunternehmen in Rechnung gestellt wird. 
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m) Kosten durch Gasverlust 
Versichert sind die Gasmehrkosten, die dadurch entstehen, dass infolge eines Versicherungsfalles 
Gas austritt und der Mehrverbrauch von Gas durch das Gasversorgungsunternehmen in Rechnung 
gestellt wird. 

n) (nicht belegt) 
o) (nicht belegt) 

2. Weitere Kosten 
a) Kosten infolge Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte nach einem Einbruch 

Versichert sind bei Zweifamilienhäusern die notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer 
für die Beseitigung von Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden und Schutzgittern, die 
dem Gemeingebrauch der Hausgemeinschaft unterliegen, dadurch entstanden sind, dass ein unbe-
fugter Dritter 
(1) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel oder anderer 

Werkzeuge eingedrungen ist, 
(2) versucht, durch eine Handlung gemäß (1) in ein versichertes Gebäude einzudringen. 
Diese Kosten sind nicht versichert, soweit dafür aus einem anderen Versicherungsvertrag des Ver-
sicherungsnehmers oder eines Dritten Entschädigung geleistet wird. 

b) (nicht belegt) 
c) (nicht belegt) 
d) (nicht belegt) 
e) (nicht belegt) 
f) (nicht belegt) 
g) Kostenersatz von Polizei- und Feuerwehreinsätzen bei vorhergehenden Rauchwarn- und Gasmel-

der-Alarmen 
Veranlasst der Alarm eines Rauchwarn- oder Gasmelders einen Polizei- und/oder Feuerwehrein-
satz, so sind die Kosten für die Beseitigung eventueller Aufbruchschäden und die Kosten für den 
Polizei- und/oder Feuerwehreinsatz versichert, sofern diese von deren Träger (z.B. Kommune) in 
Rechnung gestellt werden. 
Versicherungsschutz besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Einsatz von Polizei 
und/oder Feuerwehr mutwillig veranlasst. 

3. Mehrkosten 
Mehrkosten ergeben sich aus der Differenz des Aufwandes für die Wiederherstellung in gleicher Art und 
Güte und dem Aufwand zum Zeitpunkt der Wiederherstellung unter Berücksichtigung von a) bis d). 
Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so werden die Mehrkosten im Verhältnis des versicherten Zeit-
wertes zum aktuellen Neubauwert erstattet. 
a) Mehrkosten wegen Technologiefortschritt 

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Mehrkosten 
für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen 
Sachen, wenn die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben Art und 
Güte wegen Technologiefortschritts nicht möglich ist. 

b) Mehrkosten durch Preissteigerungen 
Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen, die im Zuge der Wiederherstellung entstehen und 
deren Ursache in der Zeit zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der unverzüglichen 
Wiederherstellung liegt und für die nicht gleichzeitig eine Preisdifferenzversicherung besteht. Ver-
anlasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten 
nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung entstanden 
wären. 

c) Mehrkosten infolge von Veränderungen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
Der Versicherer ersetzt die tatsächlich entstandenen Mehrkosten infolge von Veränderungen der 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze und Verordnungen), die zwischen Errichtung bzw. 
letztmaliger genehmigungspflichtiger Baumaßnahme am betroffenen Gebäudeteil und dem Versi-
cherungsfall in Kraft getreten sind. 
Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen aufgrund behördli-
cher Wiederaufbaubeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen, so sind dadurch entstehende 
Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger 
Stelle entstanden wären. 
Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die tatsächlich vom Schaden betroffenen Gebäude-
teile. 

d) Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen für Restwerte 
Dürfen wieder verwertbare Reste der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen infolge be-
hördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nicht mehr verwertet werden, so sind dadurch ent-
stehende Mehrkosten versichert. 
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4. Ausschlüsse und Leistungskürzung 
a) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die 

im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbracht werden. 

b) (nicht belegt) 
c) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von 

(1) Betriebsbeschränkungen, 
(2) Kapitalmangel, 
(3) behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wur-

den. 
d) Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der Grundlage bestehender Gesetze und Verordnun-

gen durch eine hierin ausgewiesene Frist der Bestandsschutz außer Kraft gesetzt bzw. die Nutzung 
des Gebäudes ganz oder teilweise untersagt, so sind die hierdurch entstehenden Mehrkosten nicht 
vom Versicherungsschutz umfasst, auch wenn die zuständige Behörde noch keinen entsprechen-
den Verwaltungsakt erlassen hat. 

e) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach 
Nr. 1 bis 3 entsprechend kürzen. 

§ 9 Mietausfall, Mietwert 
1. Mietausfall, Mietwert 

Der Versicherer ersetzt 
a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von Wohnräumen in-

folge eines Versicherungsfalles zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt ha-
ben, 

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich fortlaufender Nebenkosten im Sinne 
des Mietrechts, die der Versicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungs-
falles unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen 
benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann. 

2. Haftzeit 
a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Räume wieder benutz-

bar sind, höchstens jedoch für 12 Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles. 
b) War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles nicht vermietet und weist der Versi-

cherungsnehmer die Vermietung zu einem in der Haftzeit liegenden Termin nach, wird der ab die-
sem Zeitpunkt entstandene Mietausfall bis zum Ablauf der Haftzeit gezahlt. 

c) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Versicherungsnehmer die mögliche 
Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert. 

3. (nicht belegt) 
§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme 

1. Vereinbarte Versicherungswerte 
Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine Wert 
vereinbart werden. Im Versicherungsfall kann der Gemeine Wert Anwendung finden, wenn die versi-
cherte Sache dauernd entwertet ist (siehe d)). Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädi-
gungsberechnung. 
a) Gleitender Neuwert 

Der gleitende Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes, ausgedrückt in Preisen des 
Jahres 1914. Der Neubauwert bemisst sich nach Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. 
Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten. 
Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Baukostenentwicklung an (siehe § 12 Nr. 2). 
Deshalb besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage des ortsüblichen Neubauwertes zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles. 
Wenn sich durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen innerhalb der Versicherungsperiode der 
Wert der Gebäude erhöht, besteht bis zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode auch inso-
weit Versicherungsschutz. 

b) Neuwert 
Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes. Der Neubauwert bemisst sich nach 
Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie 
sonstige Konstruktions- und Planungskosten. 

c) Zeitwert 
Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert des Gebäudes (siehe b)) zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung. 

d) Gemeiner Wert 
Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude ohne Grundstücksanteile oder 
für das Altmaterial. 

Ist Versicherung zum Gleitenden Neuwert, Neuwert oder Zeitwert vereinbart und ist das Gebäude zum 
Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet, so ist Versicherungswert lediglich der Gemeine Wert 
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(Nutzungsvorbehalt). Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen 
Zweck nicht mehr zu verwenden ist. 

2. Versicherungssumme 
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen ver-

einbarte Betrag, der dem Versicherungswert entsprechen soll. 
b) Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll der Versicherungsnehmer die Versiche-

rungssumme an den veränderten Versicherungswert anpassen. 
c) Ist Neuwert, Zeitwert oder Gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer die 

Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem 
jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. 

d) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versiche-
rungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen (siehe § 11 Nr. 
2 b)). 

§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwertversicherung, Unterversicherungsverzicht 
1. Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwertversicherung 

Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert zu ermitteln, der in den Preisen des 
Jahres 1914 ausgedrückt wird (Versicherungssumme „Wert 1914“). 
Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn 
a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines Bausachverständigen festgesetzt 

wird, 
b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen eines anderen Jahres zutreffend 

angibt und der Versicherer diesen Betrag umrechnet, 
c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und Ausstattung des Gebäudes zu-

treffend beantwortet und der Versicherer hiernach die Versicherungssumme „Wert 1914“ berech-
net. 

2. Unterversicherungsverzicht, Unterversicherung 
a) Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme „Wert 1914“ vereinbart, nimmt der Versicherer 

bei der Entschädigung (einschließlich Kosten und Mietausfall/Mietwert) keinen Abzug wegen Un-
terversicherung vor (Unterversicherungsverzicht). 

b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebäudes und seiner Ausstattung ge-
mäß Nr. 1 c) von den tatsächlichen Verhältnissen bei Vertragsabschluss abweicht und ist dadurch 
die Versicherungssumme „Wert 1914“ zu niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach den Re-
gelungen über die Anzeigepflichtverletzungen vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Ver-
tragsanpassung vornehmen; ferner kann er bezüglich der Differenz zwischen vereinbarter Versi-
cherungssumme und tatsächlichem Versicherungswert nach den Regeln der Unterversicherung 
leistungsfrei sein. 

c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der Versicherungssummenermittlung 
zugrunde liegende Bauzustand nach Vertragsabschluss durch wertsteigernde bauliche Maßnah-
men verändert wurde und die Veränderung dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. 
Dies gilt nicht, soweit der ortsübliche Neubauwert innerhalb der zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles laufenden Versicherungsperiode durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen erhöht wurde. 

§ 12 Beitrag in der Gleitenden Neuwertversicherung, Überversicherung 
1. Berechnung des Beitrages 

Grundlagen der Berechnung des Beitrages sind die Versicherungssumme „Wert 1914“, der vereinbarte 
Beitragssatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2 a)). 
Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet durch Multiplikation des vereinbarten Grundbei-
trages 1914 (Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit dem Beitragssatz) mit dem jeweils gül-
tigen Anpassungsfaktor. 

2. Anpassung des Beitrages 
a) Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungsschutzes gemäß der 

Erhöhung oder Verminderung des Anpassungsfaktors. 
b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die 

in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der 
jeweils für den Monat Mai des Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der 
für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe verändert ha-
ben. Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung werden die Än-
derung des Baupreisindexes zu 80 Prozent und die des Tariflohnindexes zu 20 Prozent berücksich-
tigt. Der jeweilige Index wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 
Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet und gerundet. 
Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird 
aufgerundet, sonst abgerundet. 

c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung des Beitrages innerhalb eines Monats, nachdem 
ihm die Mitteilung über die Erhöhung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklärung in 
Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die 
Erhöhung nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwertversicherung in Kraft, und zwar 
zum bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungssumme, die sich aus der Versicherungssumme 
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„Wert 1914“ multipliziert mit 1/100 des mittleren Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der im 
Mai des Vorjahres galt. 
In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht nicht mehr. 
Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen erhebli-
cher Überversicherung bleibt unberührt. 

§ 13 Entschädigungsberechnung, Selbstbeteiligung 
1. Entschädigungsberechnung in der Gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwertversicherung 

In der Gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwertversicherung ist im Versicherungsfall Grundlage 
der Entschädigungsberechnung 
a) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten des Gebäudes (einschließlich 

der Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten) bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles, 

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkos-
ten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen 
Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles, 

c) bei zerstörten oder abhandengekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von 
Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand bei Eintritt des Versicherungsfalles. 

d) Restwerte werden angerechnet. 
2. Entschädigungsberechnung in der Zeitwertversicherung 

In der Zeitwertversicherung ist im Versicherungsfall Grundlage der Entschädigungsberechnung 
a) bei zerstörten Gebäuden der Neuwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles abzüglich deren 

Wertminderung durch Alter und Abnutzung, 
b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkos-

ten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen 
Wertminderung, höchstens jedoch der Zeitwert bei Eintritt des Versicherungsfalles, 

c) bei zerstörten oder abhandengekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von 
Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt der Vereinbarung abzüglich 
deren Wertminderung durch Alter und Abnutzung. 

d) Restwerte werden angerechnet. 
3. Entschädigungsberechnung bei Gemeinem Wert 

Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet ist, werden versicherte Sa-
chen nur unter Zugrundelegung des erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile (Gemeiner 
Wert) entschädigt. 

4. Kosten 
Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten ist der Nachweis tatsächlich angefal-
lener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen. 

5. Mietausfall, Mietwert 
Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis zum Ende der vereinbarten Haft-
zeit. 

6. Mehrwertsteuer 
a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt 

ist; das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt 
hat. 

b) Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten und versicherten Mietausfalls bzw. des 
Mietwerts gilt a) entsprechend. 

7. Wiederherstellung und Wiederbeschaffung 
In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversicherung erwirbt der Versicherungsnehmer 
den Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertan-
teil) nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicher-
stellt, dass er die Entschädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweckbe-
stimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisheri-
gen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude 
an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt werden. 
Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 2 a), b) und c) abzüglich der Wert-
minderung durch Alter und Abnutzung. Nr. 6 gilt entsprechend. 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten Neuwertanteiles an den Versicherer 
verpflichtet, wenn er die auf den Neuwertanteil geleistete Entschädigung schuldhaft nicht zur Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sachen verwendet. Ist der entschädigte Neuwer-
tanteil zurückzuzahlen, ist er vom Zeitpunkt des Empfanges an durch den Versicherungsnehmer zu ver-
zinsen. 
Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 
247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

8. Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versicherers 
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In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für versicherte Sachen, versicherte 
Kosten und versicherten Mietausfall bzw. Mietwert je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme be-
grenzt. Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind, werden unbegrenzt ersetzt. 

9. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung 
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalles in der Gleitenden Neuwertversiche-
rung ohne Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichts, in der Neu- und Zeitwertversicherung sowie 
in der Versicherung zum gemeinen Wert niedriger als der Versicherungswert der versicherten Sachen 
(Unterversicherung), wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 bis Nr. 3 in dem Verhältnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schaden-
betrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert. Entsprechen-
des gilt für die Berechnung versicherter Kosten und versicherten Mietausfalles bzw. Mietwertes. 

10. Selbstbeteiligung 
a) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um die vereinbarte 

Selbstbeteiligung gekürzt. Dies gilt nicht für Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskos-
ten, die auf Weisung des Versicherers angefallen sind. 

11. Erteilt der Versicherer in Absprache mit dem Versicherungsnehmer bei einem ersatzpflichtigen 
Schaden auf seine Rechnung den Auftrag zur Wiederherstellung des früheren Zustandes (Sachleis-
tung), so hat der Versicherungsnehmer diesem die vereinbarte Selbstbeteiligung zu zahlen, sobald 
der Versicherer in Höhe der Selbstbeteiligung einen oder mehrere Aufträge zur Schadenbeseitigung 
erteilt hat. Wurde Lastschriftverfahren vereinbart, hat der Versicherer die Möglichkeit, die verein-
barte Selbstbeteiligung abzubuchen. 

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
1. Fälligkeit der Entschädigung 

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe 
des Anspruchs abgeschlossen sind. 

b) Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Ab-
schlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

c) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der Ver-
sicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach Nr. 1 b) geleisteten Entschädi-
gung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 

3. Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht: 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens ge-

leistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu ver-

zinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat. 

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
4. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in 
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge-
zahlt werden kann. 

5. Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen 

Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft; 
c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung 

von Realgläubigern nicht erfolgte. 
§ 15 (nicht belegt) 
§ 16 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Scha-
dens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam 
vereinbaren. 

  



 DirektVersicherung 

 

- 25 - 

2. Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versiche-
rungsfall ausgedehnt werden. 

3. Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-

ständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in 
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhält-
nis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sach-
verständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Ob-
mannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann 
auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

4. Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
a) ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen so-

wie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 
c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den versicherten Mietausfall bzw. 

Mietwert; 
e) den Versicherungswert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen zum Zeitpunkt des 

Versicherungsfalles, wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist. 
5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-
stellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Ob-
mann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen 
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleich-
zeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, 
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

6. Kosten 
a) Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Soweit der entschädigungspflichtige Schaden 

in seiner Höhe 50.000 EUR übersteigt, ersetzt der Versicherer die durch den Versicherungsnehmer 
zu tragenden Kosten des Sachverständigen. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 20.000 
EUR begrenzt. Eine vereinbarte Selbstbeteiligung gemäß § 13 Nr. 10 fällt nicht an. 

b) Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht be-
rührt. 

§ 17 Veräußerung der versicherten Gebäude und Sachen 
1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigen-
tumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages, bei Zwangsversteigerung im 
Zeitpunkt des Zuschlages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungs-
nehmers ein. 

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur Zeit des Eintrittes des Er-
werbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon 
Kenntnis erlangt. 

2. Kündigungsrechte 
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 

Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb ei-
nes Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 



 DirektVersicherung 

 

- 26 - 

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Beste-
hen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrages. 
3. Anzeigepflichten 

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform an-
zuzeigen. 

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen 
müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit 
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem 
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Ein-
trittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er 
nicht gekündigt hat. 

§ 18 (nicht belegt) 
§ 19 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder dessen Vertreters bis zum Vertragsschluss 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm be-
kannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
a) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versiche-
rer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung wer-
den die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus oder verlangt der Versicherer 
eine (erhöhte) Selbstbeteiligung, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In die-
ser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers aus-
geschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen 
hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht 
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei 
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen 
oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe a)), zum Rücktritt (siehe b)) und zur Kün-
digung (siehe c)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahr-
umstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-
rührt. 

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) oder zur Kündigung 
(siehe Nr. 2 c)) muss der Versicherer innerhalb eines Monats in Textform geltend machen und dabei die 
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Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Um-
stände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kennt-
nis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

4. Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung (siehe 
Nr. 2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass 
die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur 
Kündigung (siehe Nr. 2 c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt 
hat. 

§ 20 Folgen unrichtiger Angaben im Versicherungsantrag 
1. Weichen die im Antrag gemachten Angaben zur Wohnfläche, Gebäudetyp, Baubeschreibung, -ausführung 

und -ausstattung von den tatsächlichen Verhältnissen ab oder wird eine Änderung nach Vertragsschluss 
nicht angezeigt und wurde hierdurch ein zu geringer Beitrag erhoben – und hat der Versicherungsneh-
mer diesen Umstand zu vertreten –, so vermindert sich der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag 
je Versicherungsfall im Verhältnis des zuletzt berechneten Jahresbeitrages zum erforderlichen Jahresbei-
trag. Eine Kürzung im vorbezeichneten Sinne wird nicht vorgenommen, wenn durch die vorgenannten 
Abweichungen eine Unterversicherung entsteht und der Versicherer berechtigt ist, diese Unterversiche-
rung anzurechnen. 

2. Weichen die im Antrag gemachten Angaben zu Vorversicherern, Vorschäden oder abgelehnten Anträgen 
von den tatsächlichen Verhältnissen ab und wurde hierdurch eine zu geringe Selbstbeteiligung und/oder 
ein zu geringer Beitrag vereinbart – und hat der Versicherungsnehmer diesen Umstand zu vertreten –, so 
hat der Versicherer das Recht zur Vertragsänderung (siehe § 19 Nr. 2 a)). Es vermindert sich der als ent-
schädigungspflichtig errechnete Betrag um die Höhe einer Selbstbeteiligung, die vereinbart worden 
wäre, wenn die tatsächlichen Verhältnisse bei Vertragsabschluss dem Versicherer bekannt gewesen wä-
ren. 

3. Erlangt der Versicherer unabhängig von einem Schadenfall Kenntnis von Abweichungen im Sinne von Nr. 
1 und Nr. 2, so hat der Versicherungsnehmer für die laufende Versicherungsperiode sowie maximal zwei 
vorhergehende Versicherungsperioden die Differenz der gezahlten Jahresbeiträge zu den bei betreffen-
den Angaben erforderlichen Jahresbeiträgen und im Schadenfall die Differenz zwischen der vereinbarten 
Selbstbeteiligung und der Selbstbeteiligung, die vereinbart worden wäre, wenn die tatsächlichen Verhält-
nisse bei Vertragsabschluss dem Versicherer bekannt gewesen wären, nachzuzahlen. 

§ 21 Gefahrerhöhung 
1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsneh-
mers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme 
des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerhebli-
cher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss in Textform gefragt hat. 

c) Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung kann insbesondere dann vorliegen, wenn 
(1) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist, 
(2) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt wird, 
(3) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in deren Verlauf das Dach ganz 

oder teilweise entfernt wird oder die das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen, 
(4) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder verändert wird, 
(5) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz gestellt wird. 

d) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 

2. Pflichten des Versicherungsnehmers 
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung 

des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten ge-
statten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen. 
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c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen 
eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat. 

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer 
a) Kündigungsrecht des Versicherers 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Ver-
trag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag verlangen, die Versicherung der erhöhten Ge-
fahr ausschließen oder eine (höhere) Selbstbeteiligung verlangen. 
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Versicherung der erhöhten Gefahr aus oder verlangt der Versicherer eine (höhere) 
Selbstbeteiligung, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsänderung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung 

verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer 
zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätz-
lich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gelten a) 
Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, be-
kannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
(1) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für 

den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 
(2) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versiche-

rers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 
(3) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen sei-

nen Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag oder eine (erhöhte) Selbstbeteili-
gung verlangt. 

§ 22 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor, während und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvor-
schriften 
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles, Sicherheitsvorschriften 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles zu erfüllen hat, sind 
(1) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen Sicherheitsvorschriften, 
(2) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrichtungen, Dächer 

und außen angebrachte Sachen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel 
oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen, 

(3) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit genügend häufig zu kontrol-
lieren und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten. Die Kontrolle ist genügend, wenn sie mindestens alle 2 Tage erfolgt. 

(4) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies genügend häu-
fig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, 
zu entleeren und entleert zu halten. Die Kontrolle ist genügend, wenn sie mindestens alle 2 
Tage erfolgt. 
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b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor 
Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versiche-
rer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag frist-
los kündigen. 

c) Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 

2. Obliegenheiten während und nach Eintritt des Versicherungsfalles 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 

(1) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen; 
(2) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich 

– ggf. auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 
(3) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - ggf. auch mündlich oder 

telefonisch -  einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 
(4) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, 

zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln; 

(5) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzei-
gen; 

(6) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhandengekommenen 
Sachen einzureichen; 

(7) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten 
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, 
sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.B. durch Fotos) und die beschä-
digten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren; 

(8) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu 
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht 
des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Scha-
dens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

(9) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zu-
gemutet werden kann; 

(10) mögliche Ansprüche gegenüber schadenverursachenden Dritten zu sichern (siehe § 34 Nr. 2). 
b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 

Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versi-

cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung 
verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

§ 23 Beitrag und Versicherungssteuer, Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter Zah-
lung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages 
1. Beitrag und Versicherungssteuer 

a) Beitragszahlung 
Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag) oder durch 
Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres-, Jahresbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die Ver-
sicherungsperiode umfasst bei Monatsbeiträgen einen Monat, bei Vierteljahresbeiträgen ein Vier-
teljahr, bei Halbjahresbeiträgen ein Halbjahr und bei Jahresbeiträgen ein Jahr. Beim Einmalbeitrag 
entspricht die Versicherungsperiode der vereinbarten Vertragsdauer, beträgt jedoch höchstens ein 
Jahr. 

b) Monatliche Zahlung 
Die Vereinbarung einer monatlichen Zahlungsperiode ist nur möglich, wenn Sie uns ermächtigen, 
die Beiträge im Rahmen des Lastschriftverfahrens (vgl. § 26) von Ihrem Konto abzubuchen. Kann 
ein Beitrag nicht abgebucht werden, wird der vierteljährliche Beitrag fällig. Den Vertrag stellen wir 
entsprechend um. 
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c) Versicherungsteuer 
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in 
der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

2. Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 4 und 5 zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. 

3. Fälligkeit und Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags 
Der erste oder einmalige Beitrag wird – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüg-
lich nach Abschluss des Vertrags fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Ver-
sicherungsbeginn. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einma-
lige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

4. Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hin-weis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

5. Rücktritt 
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versiche-
rer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. 
Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. 

6. Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgeben-
den Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 

§ 24 Dauer und Ende des Vertrages 
1. Begriffsbestimmung 

Das Vertragsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Besteht die vereinbarte Ver-
tragsdauer jedoch nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Vertragsjahr entsprechend verkürzt. Die fol-
genden Vertragsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre. 

2. Dauer 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 

3. Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er 
verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien von seinem Kündigungsrecht Gebrauch macht. 

4. Kündigungsrecht 
a) Kündigungsrecht durch den Versicherungsnehmer 

Sie können Ihren Versicherungsvertrag täglich kündigen. Die Kündigung wird am gewünschten 
Kündigungstag um 24:00 Uhr, frühestens mit Zugang bei uns wirksam. 

b) Kündigungsrecht durch den Versicherer 
Wir können den Versicherungsvertrag zum Ablauf der Vertragslaufzeit kündigen. Die Kündigung 
muss spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Versicherungslaufzeit bei Ihnen zuge-
gangen sein. 

5. Kündigung bei angemeldeten Hypotheken 
Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so ist die Kündigung durch 
den Versicherungsnehmer nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer nachgewiesen hat, dass zu dem 
Zeitpunkt, in dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypothek belas-
tet war oder der Hypothekengläubiger dieser Kündigung zugestimmt hat. 
Dies gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall. 

6. Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.  

§ 25 Folgebeitrag 
1. Fälligkeit  

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. 
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2. Schadenersatz bei Verzug 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages im Verzug, ist der Versicherer be-
rechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitra-

ges auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens 
zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur 
wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündi-
gungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages oder der 
Zinsen oder Kosten im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge im Verzug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit 
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im 
Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.  

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Frist-
ablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (siehe Nr. 3 b)) 
bleibt unberührt. 

§ 26 Lastschriftverfahren 
1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsneh-
mer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Ein-
ziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftverein-
barung in Textform zu kündigen. Ist der Beitrag zuletzt vom Versicherer eingezogen worden, ist der Ver-
sicherungsnehmer zur Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 
Textform aufgefordert worden ist. 
Die durch die Banken erhobenen Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können 
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

§ 27 (nicht belegt) 
§ 28 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1. Allgemeiner Grundsatz 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, 
nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 
bestanden hat. 

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inte-
resse 
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 

zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Wi-
derrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und 
der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Ver-
tragsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistun-
gen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versiche-
rungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform ge-
fragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige 
oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemes-
sene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung 
beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
zu. 
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d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages verpflichtet, wenn das versicherte 
Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versiche-
rung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, 
nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versi-
cherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 29 Bedingungsanpassung 
1. Ist eine Bestimmung in Versicherungsbedingungen des Versicherers durch höchstrichterliche Entschei-

dung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden so kann sie der 
Versicherer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrages notwendig ist. 
Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versiche-
rungsnehmer angemessen berücksichtigt. 

2. Auf die notwendige Änderung der Versicherungsbedingungen wird der Versicherungsnehmer in Textform 
hingewiesen. Die neue Regelung nach Nr. 1 wird zwei Wochen nach dem Hinweis über die Änderung und 
der hierfür maßgeblichen Gründe Vertragsbestandteil. 

§ 30 Beitragsanpassung 
1. Unter den nachstehenden Voraussetzungen kann der Versicherer den Beitrag für bestehende Versiche-

rungsverträge mit Wirkung von Beginn der nächsten Versicherungsperiode an erhöhen bzw. muss diesen 
ermäßigen. 

2. Eine solche Beitragserhöhung/-ermäßigung führt der Versicherer dann durch, wenn aus versicherungs-
technischen Gründen eine Neukalkulation notwendig ist. 
Notwendig ist eine solche Neukalkulation nur bei einer dauerhaften Veränderung des Bruttoschadenbe-
darfs für gleichartige Risiken, der sich aus dem direkt zurechenbaren Schadenaufwand, den Kosten und 
der Feuerschutzsteuer des Produktes zusammensetzt, mindestens jedoch alle fünf Jahre. Unternehmens-
übergreifende Daten dürfen für den Fall herangezogen werden, dass eine ausreichende Grundlage unter-
nehmenseigener Daten nicht zur Verfügung steht. 
Die durch gesetzlich vorgeschriebene Änderungen des betriebsnotwendigen Sicherheitskapitals entste-
henden Kapitalkosten dürfen mit einberechnet werden. Veränderungen des Gewinnansatzes und der Pro-
visionssätze bleiben bei der Anpassung außer Betracht. 
Für Teile des Gesamtbestandes, die nach objektiven risikobezogenen Kriterien abgrenzbar sind (wie z.B. 
die Nutzungsart der Gebäude, ihre Bauart oder ihre geografische Lage) kann zur Ermittlung des Anpas-
sungsbedarfs mittels mathematisch-statistischer und geografischer Verfahren eine Zusammenfassung 
erfolgen und für diese gesondert kalkuliert werden. 
Sofern der Versicherer Fehler aus seiner ursprünglichen Kalkulation durch diesen Paragrafen beheben 
möchte oder der Beitrag aus anderen Gründen bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bewusst zu 
niedrig angesetzt war, ist ihm eine Beitragserhöhung nicht gestattet. 
Ferner nimmt der Versicherer eine Beitragserhöhung/-ermäßigung nur dann vor, wenn die Beitragsan-
passung zu einer Erhöhung/Ermäßigung des Beitrages um mehr als fünf Prozent führt. 
Die Voraussetzungen für eine Beitragsanpassung werden von einem Aktuar geprüft und bestätigt. 
Unter den gleichen Voraussetzungen kann auch eine betragsmäßige Selbstbeteiligung angepasst und ein 
vereinbarter Beitragszuschlag entsprechend geändert werden. 

3. Im Falle der Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle der Ermäßigung verpflichtet den Beitrag für 
bestehende Versicherungsverträge anzupassen. 

4. Weiterhin begrenzt der Versicherer die Beitragserhöhung durch eine obere Grenze. Diese Grenze bildet 
der Tarifbeitrag für einen vergleichbaren Versicherungsschutz im Neugeschäft. Maximal beträgt die Bei-
tragserhöhung 20 Prozent. 

5. Auf eine sich aufgrund des neu kalkulierten Beitrages ergebende Beitragserhöhung wird der Versiche-
rungsnehmer einen Monat vor Wirksamwerden der Erhöhung (z.B. mit der Beitragsrechnung) hingewie-
sen.  
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung der Beitragserhöhung in Textform kündigen oder eine Umstellung auf einen Tarif des Neuge-
schäftes mit den entsprechenden Bedingungen verlangen. 
Die Kündigung kann frühestens zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem die Erhöhung des Beitrages wirksam 
werden soll. Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so ist die Kündi-
gung durch den Versicherungsnehmer nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen 
Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, in dem die Kün-
digung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypothek belastet war oder der Hypothe-
kengläubiger dieser Kündigung zugestimmt hat. 

6. Auf eine sich aufgrund des neu kalkulierten Beitrages ergebende Beitragssenkung wird der Versiche-
rungsnehmer (z.B. mit der Beitragsrechnung) hingewiesen. 

§ 31 Überversicherung 
1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der 

Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die 
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Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlan-
gens ist für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, 
wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre. 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Bei-
trag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt. 

§ 32 Mehrere Versicherer 
1. Mitteilungspflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Mitteilungspflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Mitteilungspflicht nach Nr.1 vorsätzlich oder grob fahrlässig so ist 
der Versicherer unter den in § 22 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des 
Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 

Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigen aus anderen Gründen 
die Summen der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versi-
cherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag auf-
zukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag 
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen der Beitrag errechnet wurde, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung 
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, 

ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßi-
ger Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versiche-
rung nicht gedeckt ist. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des 
Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstan-
den ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesun-
ken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen 
der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der Beiträge verlangen. 

§ 33 Versicherung für fremde Rechnung 
1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines 
Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlan-
gen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Ent-
schädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, 

sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
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cherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Ver-
sicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die 
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-
schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers 
nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-
trag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 

§ 34 Übergang von Ersatzansprüchen 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf 
den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil 
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versiche-
rungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätz-
lich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienen-
des Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

§ 35 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen, es sei denn, die Höhe des Schadens liegt unterhalb der vereinbarten Selbstbeteiligung. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat 
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertragsjahres, wirksam wird. 

3. Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam. 

§ 36 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von 
der Entschädigungspflicht frei. 

b) Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person 
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als 
bewiesen. 

c) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei (siehe § 81 Abs. 2 VVG), so ver-
zichtet der Versicherer auf die Kürzung der Versicherungsleistung, sofern die Schadenhöhe 5.000 
EUR nicht übersteigt. Die Rechte des Versicherers aus der Verletzung von vereinbarten Obliegen-
heiten gemäß 
(1) individueller, einzelvertraglicher Abreden in Textform 
(2) § 22 Nr. 1 
(3) sofern Versicherungsschutz für Überschwemmungsschäden durch Witterungsniederschläge 

(Starkregen) vereinbart ist: Klausel 7991, Nr. 11 
(4) sofern Versicherungsschutz für Überschwemmungsschäden durch Hochwasser vereinbart ist: 

Klausel 7992, Nr. 5 
(5) sofern erweiterter Versicherungsschutz für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ver-

einbart ist: Klausel 7995, Nr. 2 b) und Nr. 6 
sowie die Pflichten des Versicherungsnehmers bei Gefahrerhöhung (§ 21 Nr. 2) bleiben unberührt. 

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht. 
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Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen. 

§ 37 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be-
stimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzli-
chen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt 
für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei 
einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. 

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entspre-
chend Anwendung. 

§ 38 (nicht belegt) 
§ 39 Repräsentanten, Mehrere Versicherungsnehmer 

1. Repräsentanten 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen 
lassen. 

2. Mehrere Versicherungsnehmer 
Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, muss sich jeder Versicherungsnehmer Kennt-
nis und Verhalten der übrigen Versicherungsnehmer zurechnen lassen. 

§ 40 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger 
von den, den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristbe-
rechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Ver-
sicherers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt. 
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§ 41 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 
1. Meinungsverschiedenheiten 

a) Versicherungsombudsmann 
Wenn der Versicherungsnehmer als Verbraucher mit der Entscheidung des Versicherers nicht zu-
frieden ist oder eine Verhandlung mit dem Versicherer einmal nicht zu dem vom Versicherungs-
nehmer gewünschten Ergebnis geführt hat, kann sich der Versicherungsnehmer an den Ombuds-
mann für Versicherungen wenden. 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbei-
tende Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teil-
zunehmen. Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail) abge-
schlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr wenden. Die Beschwerde des Versicherungsnehmers wird dann über diese 
Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

b) Versicherungsaufsicht 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung durch den Versicherer nicht zufrieden oder treten 
Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, kann sich der Versicherungsnehmer 
auch an die für den Versicherer zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen un-
terliegen der Versicherer der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Telefon 0228 4108-0, Fax 0228 4108-1550 
www.bafin.de 
Die BaFin ist keine Schiedsstelle und sie kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden. 

c) Rechtsweg 
Außerdem hat der Versicherungsnehmer die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 

1. Zuständiges Gericht 
a) Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Ge-
richtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versiche-
rungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebe-
triebes zuständigen Gericht geltend machen. 

b) Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versiche-
rungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.  
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer 
seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständi-
gen Gericht geltend machen. 

§ 42 Beteiligte Versicherungsunternehmen 
1. Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsneh-

mers für alle beteiligten Versicherer entgegenzunehmen. 
2. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die Gleichen sind, ist Folgendes ver-

einbart: 
a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den 

führenden Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen. 
b) Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden Versicherer rechtskräftig gewor-

dene Entscheidung sowie die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit 
geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an. 

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs- oder Revisionssumme nicht erreicht, ist 
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten 
Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer 
auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt b) 
nicht. 

§ 43 (nicht belegt) 
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§ 44 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

§ 45 Versicherungsschutz bei Sanktionen und Schlussbestimmung 
1. Versicherungsschutz bei Sanktionen 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten 
von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen. 

2. Schlussbestimmung 
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vor-
schriften. Dies gilt insbesondere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maß-
gabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind. 

§ 46 Kostenvereinbarung 
Sie haben Ihren Versicherungsvertrag bei einem Direktversicherer abgeschlossen, dessen Geschäftssystem 
wegen der notwendigen Kosteneffizienz grundsätzlich nur einen direkten Kontakt mit dem Kunden selbst und 
eine direkte Beschaffung der über die Homepage bereit gestellten Informationen und etwaiger benötigter Ver-
tragsunterlagen durch diesen vorsieht. Jede weitere Kommunikation über dritte Intermediäre, namentlich 
Makler, Mehrfachagenten und Honorarberater, belastet daher die Kostenstruktur. Auch dann, wenn bereits die 
Vermittlung des Vertrages über einen Makler erfolgt, sehen die Maklervereinbarungen der Sparkassen Direkt-
Versicherung daher vor: "Die gesamte Korrespondenz mit dem Versicherungsnehmer wird direkt zwischen der 
Sparkassen DirektVersicherung AG und dem Versicherungsnehmer geführt." Wir bitten daher um Verständnis, 
dass für den Fall, dass Dokumente gemäß § 3 (3) und (4) VVG auf Anforderung durch Sie, einen Makler, Mehr-
fachagenten oder Honorarberater erstellt und versendet werden müssen, Kosten von 10,- EUR (inklusive 19% 
Umsatzsteuer) je Anforderung dieser Dokumente anfallen. Darüber hinausgehende Auskünfte werden kosten-
individuell entsprechend dem hierfür erforderlichen Arbeitsaufwand mit 10,- EUR (inklusive 19 % Umsatz-
steuer) pro 15 Minuten abgerechnet. Die angeforderten Dokumente werden nach Zahlungseingang übersandt. 

§ 47 Schutz bei Versicherwechsel 
1. Die Sparkassen DirektVersicherung ersetzt auch Schäden, die mutmaßlich während der Laufzeit eines 

Wohngebäudeversicherungsvertrags mit einem Vorversicherer eingetreten sind. 
2. Voraussetzungen sind: 

a) Der eingetretene Schaden wäre sowohl bei der Sparkassen DirektVersicherung als auch bei Vorver-
sicherer versichert gewesen, 

b) der Vertrag bei der Sparkassen DirektVersicherung schließt nahtlos an den Vertrag mit dem Vor-
versicherer an, 

c) der Schaden wird erst während der Vertragslaufzeit bei der Sparkassen DirektVersicherung er-
kannt. 
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Allgemeine Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung  
der Sparkassen DirektVersicherung „WohngebäudePlusProtect“ 

- Stand Dezember 2022 - (VGB 22 WPP/SD 12.2022) 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse, grobe Fahrlässigkeit 

1. Versicherungsfall 
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

(1) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz und Induktion, Explosion, Verpuffung, Implo-
sion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall ei-
nes Schienen- oder Straßenfahrzeuges, Rauch- und Rußschäden, Feuernutzwärmeschäden, 

(2) Leitungswasser, 
(3) Sturm, Hagel, 
(4) Tierbiss, 
(5) Überschallknall und Tiefflieger, 
(6) Blindgänger 
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhandenkommen. 

b) (nicht belegt) 
2. Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie 

a) Ausschluss Krieg 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

b) Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Innere Unruhen. 

c) Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

3. Grobe Fahrlässigkeit 
Der Versicherer verzichtet auf die Kürzung der Versicherungsleistung, wenn der Versicherungsnehmer 
den Versicherungsfall grob fahrlässig herbeiführt (siehe § 81 Abs. 2 VVG), 
a) sofern die Schadenhöhe die Versicherungssumme, maximal jedoch 2.000.000 EUR nicht übersteigt 

und 
b) das Wohngebäude ständig bewohnt ist. 

Als ständig bewohnt gilt ein Wohngebäude, wenn mindestens eine Wohnung im Wohngebäude 
regelmäßig und überwiegend den Lebensmittelpunkt des Versicherungsnehmers oder eines Drit-
ten (z.B. Mieters) bildet. 

Die Rechte des Versicherers aus der Verletzung von vereinbarten Obliegenheiten sowie die Pflichten des 
Versicherungsnehmers bei Gefahrerhöhung (§ 21 Nr. 2) bleiben unberührt (Einzelheiten siehe § 36 Nr. 1) 

§ 2 Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz und Induktion, Explosion, Verpuffung, Implosion, Luft-, 
Straßen- und Schienenfahrzeuge, Rauch und Ruß, Feuernutzwärme 
1. Brand 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat, 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

2. Blitzschlag, Überspannung durch Blitz und Induktion 
a) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 

Schäden durch Blitzschlag sind auch Überspannungs-, Überstrom-, Kurzschluss- und Induktions-
schäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten, wenn ein direkter Blitzeinschlag an Sachen 
auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, nachgewiesen werden kann. 

b) Überspannung durch Blitz 
Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und 
Induktion infolge eines Blitzes an versicherten Einrichtungen und Geräten entsteht. 

3. Explosion, Verpuffung 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich ver-
laufende Kraftäußerung. Eine Verpuffung liegt dann vor, wenn es durch eine Verbrennungsreaktion zwar 
zu einer Volumenerweiterung, nicht aber zu einem relevanten Druckaufbau kommt. 
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem 
solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und au-
ßerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Um-
setzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich. 

4. Implosion 
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Über-
druck infolge eines inneren Unterdruckes. 
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5. Aufprall bzw. Anprall von Luft-, Schienen- oder Straßenfahrzeugen 
a) Luftfahrzeuge sind Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Segelflugzeuge, Motorsegler, Frei- und Fes-

selballone, Drachen, Rettungsfallschirme, Flugmodelle, Luftsportgeräte sowie sonstige für die Be-
nutzung des Luftraumes bestimmte Geräte, sofern sie in Höhen von mehr als 30 Metern über Grund 
oder Wasser betrieben werden können. 

b) Schienenfahrzeuge sind Fahrzeuge von Bahnen, die auf einer oder mehreren Schienen fahren oder 
geführt werden. 

c) Straßenfahrzeuge sind Fahrzeuge, die dafür vorgesehen sind, auf öffentlichen Straßen und Wegen 
zu fahren oder geführt zu werden. 
Für den Anprall von Straßenfahrzeugen besteht Versicherungsschutz nur, wenn diese nicht vom 
Versicherungsnehmer, Benutzern des Gebäudes und deren Arbeitnehmern betrieben werden. 

6. Rauch und Ruß 
Für Rauch- und Rußschäden besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn sie nicht Folge eines Bran-
des sind. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch die allmähliche Einwirkung 
von Rauch und Ruß entstehen. 

7. Feuernutzwärme 
Feuernutzwärmeschäden sind Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie 
einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies 
gilt auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergelei-
tet wird. 

8. Sengschäden 
Versichert sind Sengschäden, die nicht durch einen Brand entstanden sind. 

9. Nicht versicherte Schäden in der Feuerversicherung 
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen eintretende Schäden durch Erdbeben, 
außerdem Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden 
Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftre-
tenden Gasdruck entstehen. 
Der Ausschluss gilt nicht, soweit diese Schäden Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 
sind. 

§ 3 Leitungswasser 
1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende 
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an  

(1) Rohren der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen), 
(2) Rohren der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-

zungsanlagen, sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern, Solarpaneelen 
oder vergleichbaren Bauteilen sind, 

(3) Rohren von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 
(4) Rohren von Regenwasser-/Brauchwasseranlagen ab Filter in Richtung Zuleitung zum Haus 

bzw. zum Tank selbst, 
(5) Waschmaschinen- und Spülmaschinenschläuchen, 
(6) Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Wassermesser, Geruchsverschlüsse). 

Ausgeschlossen sind Bruchschäden an bereits defekten Armaturen. 
Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch der zuvor genannten Armatu-
ren, soweit dieser Austausch infolge eines Versicherungsfalles im Bereich der Rohrbruch-
stelle notwendig ist. 

(7) Regenableitungsrohren/Entlüftungsrohren. 
(8) Gasleitungen, die der Versorgung des versicherten Gebäudes dienen und für die der Versi-

cherungsnehmer die Gefahr trägt, 
(9) Heizkörpern. 

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen: 
(1) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
(2) Heizkesseln, Boilern oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 

Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, Abwasserhebeanlagen. 
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tra-
gend oder nicht tragend) nicht versichert. 

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte und sons-
tige Bruchschäden an 
a) Zuleitungsrohren der Wasserversorgung und an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfhei-

zungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, soweit diese Rohre der Versorgung 
versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden 
und der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt. 
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b) Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, die außerhalb des Versicherungsgrundstückes verlegt 
sind und der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, soweit der Versicherungsneh-
mer dafür die Gefahr trägt. 

c) Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, die auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind, aber 
nicht der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen. 

d) (nicht belegt) 
3. Nässeschäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
a)  die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder 

abhandenkommen. 
Das Leitungswasser muss unmittelbar ausgetreten sein aus 
(1) Rohren der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungsrohren) oder den damit verbundenen 

Schläuchen, 
(2) den mit dem Rohrsystem verbundenen sonstigen versicherten Einrichtungen oder deren 

wasserführenden Teilen dazu gehören auch Schwimmbecken und deren wasserführende 
Teile; 

(3) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung (z.B. Fußboden-/Wandheizung) sowie 
aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

(4) Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 
(5) Aquarien, wassergeeignete Terrarien oder Wasserbetten, 
(6) Regenwasser-/Brauchwasseranlagen ab Filter in Richtung Zuleitung zum Haus bzw. zum Tank 

selbst, 
(7) Abwasserhebeanlagen, 
(8) im Gebäude verlaufenden Regenableitungsrohren/Entlüftungsrohren. 
(9) undichten Fugen oder Fliesen im direkten Bereich der Dusche oder Badewanne. Dies gilt auch 

für undichte Fugen an Armaturen. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 
7.500 EUR. 

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Was-
serdampf stehen Leitungswasser gleich. 

b) (nicht belegt) 
4. Nicht versicherte Schäden in der Leitungswasserversicherung 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
(1) (nicht belegt) 
(2) Plansch- oder Reinigungswasser, 
(3) Schwamm, 
(4) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsnie-

derschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau, es sei denn, es han-
delt sich um Leitungswasserschäden durch einen hierdurch verursachten Rohrbruch. 

(5) Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 3 den Erdfall oder den Erd-
rutsch verursacht hat,  

(6) Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeu-
ges, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall eines Schienen- oder Straßenfahrzeuges, Rauch- 
und Ruß, Feuernutzwärme, 

(7) Öffnen der Wasserlösch- oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Brandes, durch 
Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude 
oder an der Wasserlösch- oder Berieselungsanlage, 

(8) Sturm, Hagel, 
(9) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder sonstigen mobilen Behältnissen, 
(10) Tierbiss, Überschallknall und Tiefflieger, Blindgänger, 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die 
nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden befindlichen Sachen. 

§ 4 Sturm, Hagel 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder 
abhandenkommen 
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Ge-

bäude, in denen sich versicherte Sachen befinden; 
b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versi-

cherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft; 
c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen; 
d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten 

Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind; 
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e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude 
wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befin-
den, baulich verbunden sind. 

2. Sturm 
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windge-
schwindigkeit mindestens 63 km/Stunde). 
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass 
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstückes Schäden an Gebäuden in ein-

wandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder 
dass 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, 
in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem baulich verbundenen Ge-
bäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann. 

3. Hagel 
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 

4. Nicht versicherte Schäden in der Sturm- /Hagelversicherung 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch  

(1) Sturmflut, 
(2) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlos-

sene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen, 

(3) Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeu-
ges, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall eines Schienen- oder Straßenfahrzeuges, Rauch- 
und Ruß, Feuernutzwärme, 

(4) Leitungswasser, 
(5) Schwamm. 

b) Nicht versichert sind Schäden an 
(1) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 

befindlichen Sachen; 
(2) Laden- und Schaufensterscheiben. 

§ 5 Tierbiss, Überschallknall und Tiefflieger, Blindgänger, Diebstahl fest mit dem Gebäude verbundener Sa-
chen 
1. Tierbiss 

Der Versicherer ersetzt Schäden an elektrischen Leitungen und elektrischen Anlagen versicherter Sa-
chen, die unmittelbar durch Bisse von Wirbeltieren entstehen. 

2. (nicht belegt) 
3. Überschallknall und Tiefflieger 

Versichert sind auch Schäden an den versicherten Sachen, die durch Überschallknall, tieffliegende Flug-
zeuge oder Hubschrauber verursacht werden. 

4. Blindgänger 
Versichert sind auch Explosionsschäden an versicherten Sachen in der Bundesrepublik Deutschland 
durch konventionelle Kampfmittel (Fliegerbomben und Artilleriegeschosse) des 2. Weltkrieges. Nicht 
versichert bleiben Kontaminationen des Versicherungsgrundstückes sowie Schäden durch atomare, bio-
logische und chemische Kampfmittel. 

5. Diebstahl fest mit dem Gebäude verbundener Sachen 
Versichert sind gegen einfachen Diebstahl fest mit dem versicherten Gebäude verbundene Sachen (z.B. 
Briefkästen, Außenlampen, Satelliten- und Antennenanlagen, Hausnummern). Mitversichert sind die not-
wendigen Kosten für die Instandsetzung am Gebäude. 

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort 
1. Beschreibung des Versicherungsumfangs 

Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude mit ihren Gebäudebestandteilen 
einschließlich haustechnischer Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Gebäudezubehörein-
schließlich zugehöriger Terrassen auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsgrund-
stück. Mitversichert sind Nebengebäude und Einliegerwohnungen bis zu einer Wohnfläche von 30 Quad-
ratmeter und Garagen auf dem Versicherungsgrundstück.  
Weitere Grundstückbestandteile sind nur versichert, soweit diese ausdrücklich in den Versicherungsum-
fang einbezogen sind. 

2. Definitionen 
a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden verbundene Bauwerke, die in der 

überwiegenden Nutzung zu Wohnzwecken bestimmt sind und gegen äußere Einflüsse schützen 
können. 
Einfamilienhäuser mit beruflich oder gewerblich genutzten Räumen, deren Nutzfläche 50 % der 
Gesamtwohn- und Nutzfläche übersteigt oder wenn dort andere als kaufmännische oder ähnliche 
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Tätigkeiten ausgeübt werden oder wenn im Rahmen des Gewerbes Angestellte beschäftigt werden 
(ausgenommen mitarbeitende Familienangehörige), sind nicht versichert. 

b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die durch ihre feste Verbindung mit 
dem Gebäude ihre Selbstständigkeit verloren haben. Dazu gehören auch 
(1) Einbaumöbel bzw. Einbauküchen, die individuell für das Gebäude raumspezifisch geplant und 

gefertigt sind, 
(2) (nicht belegt) 
(3) Heizungsanlagen und Anlagen zur Warmwasserversorgung, insbesondere haustechnische 

Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Haustechnische Anlagen zur Nutzung erneuer-
barer Energien sind, 
i) Anlagen der Wärmeerzeugung sowie Warmwasseraufbereitung auf der Grundlage z.B. von 

oberflächennaher Geothermie, Solarthermie, Umweltwärme, Bioöl und Holz, einschließlich 
Kraft-Wärme-Kopplung. Dazu gehören auch die Mess-, Steuer- und Regeltechnik. 

ii) auf Dächern montierte Fotovoltaikanlagen (Aufdachmontage) sowie deren zugehörige 
Installationen (z.B. Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer 
und Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung), auch dann wenn sie zu gewerblichen 
Zwecken verwendet (Einspeisung in das öffentliche Stromnetz) werden, jedoch nur, wenn 
der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt und die Fotovoltaikanlagen und deren 
zugehörige Installationen durch einen geeigneten Schutz vor Überspannung ausgestattet 
sind. Fehlt dieser Schutz vor Überspannung, besteht kein Versicherungsschutz für Über-
spannungsschäden für die Fotovoltaikanlagen und deren zugehörige Installationen. 

b) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befinden oder außen am Gebäude 
angebracht sind und der Instandhaltung bzw. überwiegenden Zweckbestimmung des versicherten 
Gebäudes dienen. Als Gebäudezubehör gelten ferner auf dem Versicherungsgrundstück, sofern der 
Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt, 
(1) Müllboxen, 
(2) eine Kehrmaschine, 
(3) Leitern, 
(4) ein Gerüst, 
(5) Klingel- und Briefkastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück, 

c) Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden des Versicherungsgrundstückes 
fest verbundenen Sachen, sofern es sich handelt um: 
(1) Garagen, Carports, 
(2) Gewächs- und Gartenhäuser, Schuppen (auch Fahrradgaragen), 
(3) Grundstückseinfriedigungen (auch Hecken), 
(4) Hof- und Gehwegbefestigungen, 
(5) Hundehütten, 
(6) Masten- und Freileitungen, 
(7) Wege- und Gartenbeleuchtungen, 
(8) Freistehende Antennen und Parabolspiegel, 
(9) Alarmanlagen, 
(10) Pergola, 
(11) Freistehende Markisen, 
(12) Schilder, 
(13) Schwimmbecken außerhalb des Gebäudes auf dem Versicherungsgrundstück, ausgenommen 

aufblasbare oder zerlegbare Anlagen, 
(14) Gartengrill, 
(15) Terrassen und Terrassenüberdachungen, 
(16) Ladesäule für Elektrofahrzeuge, 
(17) Nicht zerlegbare Pavillons. 

d) (nicht belegt) 
e) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke, auf dem das versicherte Gebäude 

steht (Versicherungsort). Teilen sich mehrere Gebäude ein Flurstück, so gilt als Versicherungsort 
derjenige Teil des Flurstücks, der durch Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung dem/den im 
Versicherungsschein bezeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist. 

3. Rohbauversicherung 
Mitversichert für die ersten 24 Monate ab Versicherungsbeginn sind bei Neu-/Rohbauten, soweit der 
Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt, 
a) in der Feuerversicherung 

die zum Bau des Gebäudes bestimmten, auf dem Bauplatz oder in seiner unmittelbaren Nähe la-
gernde Baustoffe. 

b) in der Leitungswasserversicherung 
Schäden durch Leitungswasser mit Ausnahme von Frostschäden vor Bezugsfertigkeit. Die Bestim-
mungen des § 22 Nr. 1 a) (3) bleiben unberührt. 
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c) in der Sturmversicherung 
Schäden durch Sturm vor Bezugsfertigkeit, wenn das Gebäude fertig gedeckt ist und alle Außentü-
ren eingesetzt sind und alle Fenster verglast oder in anderer Weise gleichwertig verschlossen sind. 

Versicherungsschutz gemäß a) bis c) besteht nur, wenn eine Vertragsdauer von drei Jahren vereinbart 
wird. 

4. Ausschlüsse 
Nicht versichert sind 
a) (nicht belegt), 
b) in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter oder 

Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und daher hierfür die Ge-
fahr trägt. Eine anderweitige Vereinbarung mit dem Mieter bzw. der Wohnungseigentümer über die 
Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen. 

c) elektronisch gespeicherte Daten und Programme. 
§ 7 Wohnungs- und Teileigentum 

1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der Versicherer wegen des Verhal-
tens einzelner Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegen-
über den übrigen Wohnungseigentümern wegen deren Sondereigentum sowie deren Miteigentumsan-
teile nicht berufen. 
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, hat dem Versicherer die 
darauf entfallenden Aufwendungen zu ersetzen. 

2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit entschä-
digt, als er gegenüber einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädi-
gung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird. 

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versi-
cherer diese Mehraufwendungen zu erstatten. 

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend. 
§ 8 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

1. Notwendige Kosten infolge eines Versicherungsfalles 
a) Aufräum- und Abbruchkosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für das Aufräumen und 
den Abbruch versicherter Sachen sowie für das Wegräumen und den Abtransport von Schutt und 
sonstigen Resten dieser Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern und Ver-
nichten. 

b) Bewegungs- und Schutzkosten; Transport- und Lagerkosten 
(1) Bewegungs- und Schutzkosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, die dadurch ent-
stehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen 
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen. 

(2) Transport- und Lagerkosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für Transport und 
Lagerung von versicherten Sachen, wenn das versicherte Gebäude unbenutzbar wurde und 
dem Versicherungsnehmer auch die Lagerung auf dem Versicherungsgrundstück nicht zu-
mutbar ist. Die Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem das Ge-
bäude wieder benutzbar oder eine Lagerung auf dem Versicherungsgrundstück wieder zu-
mutbar ist, längstens für die Dauer von 12 Monaten. 

c) Feuerlöschkosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, die der Versicherungs-
nehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte. 

d) Schadenabwendungs-, Schadenminderungs- und Schadenermittlungskosten 
(1) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 

Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung, Minderung oder Ermittlung des 
Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht. 

(2) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Ver-
sicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der 
Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen ob-
jektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwen-
dungen auf Weisung des Versicherers erfolgten. 

(3) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit 
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

(4) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versi-
cherungsnehmers vorzuschießen. 
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e) Fahrtmehrkosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, wenn der Versiche-
rungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalles vorzeitig seine Urlaubsreise abbrechen 
und an den Schadenort reisen muss. 
Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 5.000 EUR übersteigt und die 
Anwesenheit des Versicherungsnehmers am Schadenort notwendig macht. 
Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des Versicherungsnehmers vom Versi-
cherungsort von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 6 Wochen. 
Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entsprechend dem benutzten 
Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den Schadenort. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Reise an den Schadenort bei dem Versi-
cherer Weisungen einzuholen, soweit es die Umstände gestatten. 

f) Hotelkosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für nachgewiesene Ho-
tel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z.B. Frühstück, Telefon), wenn die eigen ge-
nutzte Wohnung im versicherten Gebäude unbewohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer 
auch die Beschränkung auf einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist, sofern hierfür nicht ander-
weitig Versicherungsschutz besteht. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die 
Wohnung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 12 Monaten. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 150 EUR pro Tag begrenzt. 

g) Verkehrssicherungskosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für die Beseitigung einer 
Gefahr innerhalb oder außerhalb des Versicherungsgrundstückes, zu deren Beseitigung der Versi-
cherungsnehmer aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften verpflichtet ist (Verkehrssi-
cherungspflicht). 

h) Kosten für provisorische Maßnahmen 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für provisorische Maß-
nahmen zum Schutz versicherter Sachen. 

i) Dekontaminationskosten 
(1) Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, die dem Versiche-

rungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge eines Versicherungsfalles entste-
hen, um 
i) Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen oder zu dekontaminieren oder 

auszutauschen, 
ii) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu transportieren und dort abzula-

gern oder zu vernichten, 
iii) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstücks vor Eintritt des Versicherungsfalles 

wiederherzustellen. 
(2) Die Aufwendungen werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen 

i) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erlassen waren und 

ii) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles ent-
standen ist und 

iii) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind und dem 
Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit 
Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden. Die Rechtsfolgen bei Verletzung dieser Oblie-
genheit ergeben sich aus § 22 Nr. 2. 

Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so 
werden nur die Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Konta-
mination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann 
dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach nicht zu 
ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 
Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Ver-
pflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefererhaftung 
werden nicht ersetzt. 
Dekontaminationskosten gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß Nr. 1 a). 

j) (nicht belegt) 
k) Regiekosten 

Soweit der entschädigungspflichtige Schaden in seiner Höhe 50.000 EUR übersteigt, ersetzt der 
Versicherer nachgewiesene Nebenkosten, die dem Versicherungsnehmer bei der Abwicklung eines 
Versicherungsfalles entstehen und die der Versicherungsnehmer für geboten halten durfte. Darun-
ter fallen: 
(1) Telefon-, Fahrt- und Portokosten, Schreibauslagen, 
(2) Verpflegungskosten für Helfer an der Schadenstelle, die gefälligkeitshalber tätig werden, 
(3) Kosten für vorübergehende Kinderbetreuung für maximal drei Tage, 
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(4) Kosten für vorübergehende Unterbringung von Haustieren für maximal drei Tage, 
(5) Verdienstausfall maximal 100 EUR pro Tag für maximal drei Tage. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall insgesamt auf 5.000 EUR begrenzt. 

l) Kosten durch Wasserverlust 
Versichert sind die Frischwassermehrkosten, die dadurch entstehen, dass infolge eines Versiche-
rungsfalles Leitungswasser austritt und der Mehrverbrauch von Frischwasser durch das Wasserver-
sorgungsunternehmen in Rechnung gestellt wird. 

m) Kosten durch Gasverlust 
Versichert sind die Gasmehrkosten, die dadurch entstehen, dass infolge eines Versicherungsfalles 
Gas austritt und der Mehrverbrauch von Gas durch das Gasversorgungsunternehmen in Rechnung 
gestellt wird. 

n) Aufräumungskosten für umgestürzte Bäume 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für das Entfernen, den 
Abtransport und die Entsorgung durch Blitzschlag, Sturm oder Schneedruck umgestürzter Bäume 
auf dem Versicherungsgrundstück, soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist. Be-
reits abgestorbene Bäume sind von der Versicherung ausgeschlossen. Schneedruck ist die Wir-
kung des Gewichts von ruhenden Schnee- oder Eismassen. 

o) Kosten für die Wiederherstellung von Außenanlagen 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für die Wiederherstel-
lung von Außenanlagen (z. B. Grünanlagen, Wege) des Versicherungsgrundstücks, die durch Blitz-
schlag oder Sturm (nicht jedoch durch Hagel) beschädigt wurden. 
Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Wiederbepflanzung von Gärten mit Jungpflanzen (maxi-
mal drei Jahre alt), wenn Bäume, Sträucher oder Stauden so beschädigt wurden, dass eine natürli-
che Regeneration nicht zu erwarten ist. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 EUR begrenzt. 

2. Weitere Kosten 
a) Kosten infolge Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte nach einem Einbruch 

Versichert sind bei Ein-, Zweifamilienhäusern die notwendigen Kosten, die dem Versicherungsneh-
mer für die Beseitigung von Schäden an versicherten Sachen, dadurch entstanden sind, dass ein 
unbefugter Dritter 
(1) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel oder anderer 

Werkzeuge eingedrungen ist, 
(2) versucht, durch eine Handlung gemäß (1) in ein versichertes Gebäude einzudringen. 
Diese Kosten sind nicht versichert, soweit dafür aus einem anderen Versicherungsvertrag des Ver-
sicherungsnehmers oder eines Dritten Entschädigung geleistet wird. 

b) Kosten zur Beseitigung von Graffiti 
Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Schäden durch Graffiti (Verunstal-
tung durch Farben oder Lacke), die durch unbefugte Dritte an Außenseiten von versicherten Sa-
chen verursacht werden. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Versicherer und der zuständigen Poli-
zeidienststelle unverzüglich anzuzeigen. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und -jahr auf 5.000 EUR begrenzt. 

c) Kosten für die Beseitigung von Vandalismusschäden 
Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Schäden durch Vandalismus (mut-
willige Sachbeschädigung), die durch unbefugte Dritte an versicherten Sachen verursacht werden, 
soweit keine Graffitischäden nach b) vorliegen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Versicherer und der zuständigen Poli-
zeidienststelle unverzüglich anzuzeigen. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und -jahr auf 5.000 EUR begrenzt. 

d) Kosten für die Beseitigung von Rohrverstopfungen 
Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen von Ableitungsroh-
ren innerhalb versicherter Gebäude. 

e) (nicht belegt) 
f) Kosten für die Entfernung bzw. Umsiedelung von Wespen- oder Hornissennestern 

Versichert sind die notwendigen Kosten für das Entfernen bzw. Umsiedeln von Wespen- oder Hor-
nissennestern vom Versicherungsgrundstück durch einen Fachbetrieb (Schädlingsbekämpfer). 

g) Kostenersatz von Polizei- und Feuerwehreinsätzen bei vorhergehenden Rauchwarn- und Gasmel-
der-Alarmen 
Veranlasst der Alarm eines Rauchwarn- oder Gasmelders einen Polizei- und/oder Feuerwehrein-
satz, so sind die Kosten für die Beseitigung eventueller Aufbruchschäden und die Kosten für den 
Polizei- und/oder Feuerwehreinsatz versichert, sofern diese von deren Träger (z.B. Kommune) in 
Rechnung gestellt werden. 
Versicherungsschutz besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Einsatz von Polizei 
und/oder Feuerwehr mutwillig veranlasst. 
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3. Mehrkosten 
Mehrkosten ergeben sich aus der Differenz des Aufwandes für die Wiederherstellung in gleicher Art und 
Güte und dem Aufwand zum Zeitpunkt der Wiederherstellung unter Berücksichtigung von a) bis d). 
Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so werden die Mehrkosten im Verhältnis des versicherten Zeit-
wertes zum aktuellen Neubauwert erstattet. 
a) Mehrkosten wegen Technologiefortschritt 

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Mehrkosten 
für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen 
Sachen, wenn die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben Art und 
Güte wegen Technologiefortschritts nicht möglich ist. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 EUR begrenzt. 

b) Mehrkosten durch Preissteigerungen 
Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen, die im Zuge der Wiederherstellung entstehen und 
deren Ursache in der Zeit zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der unverzüglichen 
Wiederherstellung liegt und für die nicht gleichzeitig eine Preisdifferenzversicherung besteht. Ver-
anlasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten 
nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung entstanden 
wären. 

c) Mehrkosten infolge von Veränderungen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
Der Versicherer ersetzt die tatsächlich entstandenen Mehrkosten infolge von Veränderungen der 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze und Verordnungen), die zwischen Errichtung bzw. 
letztmaliger genehmigungspflichtiger Baumaßnahme am betroffenen Gebäudeteil und dem Versi-
cherungsfall in Kraft getreten sind. 
Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen aufgrund behördli-
cher Wiederaufbaubeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen, so sind dadurch entstehende 
Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger 
Stelle entstanden wären. 
Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die tatsächlich vom Schaden betroffenen Gebäude-
teile. 

d) Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen für Restwerte 
Dürfen wieder verwertbare Reste der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen infolge be-
hördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nicht mehr verwertet werden, so sind dadurch ent-
stehende Mehrkosten versichert. 

4. Ausschlüsse und Leistungskürzung 
a) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die 

im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbracht werden. 

b) (nicht belegt) 
c) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von 

(1) Betriebsbeschränkungen, 
(2) Kapitalmangel, 
(3) behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wur-

den. 
d) Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der Grundlage bestehender Gesetze und Verordnun-

gen durch eine hierin ausgewiesene Frist der Bestandsschutz außer Kraft gesetzt bzw. die Nutzung 
des Gebäudes ganz oder teilweise untersagt, so sind die hierdurch entstehenden Mehrkosten nicht 
vom Versicherungsschutz umfasst, auch wenn die zuständige Behörde noch keinen entsprechen-
den Verwaltungsakt erlassen hat. 

e) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach 
Nr. 1 bis 3 entsprechend kürzen. 

§ 9 Mietausfall, Mietwert 
1. Mietausfall, Mietwert 

Der Versicherer ersetzt 
a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von Wohnräumen in-

folge eines Versicherungsfalles zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt ha-
ben, 

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich fortlaufender Nebenkosten im Sinne 
des Mietrechts, die der Versicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungs-
falles unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen 
benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann. 

2. Haftzeit 
a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Räume wieder benutz-

bar sind, höchstens jedoch für 24 Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles. 
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b) War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles nicht vermietet und weist der Versi-
cherungsnehmer die Vermietung zu einem in der Haftzeit liegenden Termin nach, wird der ab die-
sem Zeitpunkt entstandene Mietausfall bis zum Ablauf der Haftzeit gezahlt. 

c) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Versicherungsnehmer die mögliche 
Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert. 

3. (nicht belegt) 
§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme 

1. Vereinbarte Versicherungswerte 
Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine Wert 
vereinbart werden. Im Versicherungsfall kann der Gemeine Wert Anwendung finden, wenn die versi-
cherte Sache dauernd entwertet ist (siehe d)). Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädi-
gungsberechnung. 
a) Gleitender Neuwert 

Der gleitende Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes, ausgedrückt in Preisen des 
Jahres 1914. Der Neubauwert bemisst sich nach Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. 
Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten. 
Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Baukostenentwicklung an (siehe § 12 Nr. 2). 
Deshalb besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage des ortsüblichen Neubauwertes zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles. 
Wenn sich durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen innerhalb der Versicherungsperiode der 
Wert der Gebäude erhöht, besteht bis zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode auch inso-
weit Versicherungsschutz. 

b) Neuwert 
Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes. Der Neubauwert bemisst sich nach 
Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie 
sonstige Konstruktions- und Planungskosten. 

c) Zeitwert 
Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert des Gebäudes (siehe b)) zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung. 

d) Gemeiner Wert 
Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude ohne Grundstücksanteile oder 
für das Altmaterial. 

Ist Versicherung zum Gleitenden Neuwert, Neuwert oder Zeitwert vereinbart und ist das Gebäude zum 
Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet, so ist Versicherungswert lediglich der Gemeine Wert 
(Nutzungsvorbehalt). Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen 
Zweck nicht mehr zu verwenden ist. 

2. Versicherungssumme 
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen ver-

einbarte Betrag, der dem Versicherungswert entsprechen soll. 
b) Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll der Versicherungsnehmer die Versiche-

rungssumme an den veränderten Versicherungswert anpassen. 
c) Ist Neuwert, Zeitwert oder Gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer die 

Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem 
jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. 

d) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versiche-
rungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen (siehe § 11 Nr. 
2 b)). 

§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwertversicherung, Unterversicherungsverzicht 
1. Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwertversicherung 

Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert zu ermitteln, der in den Preisen des 
Jahres 1914 ausgedrückt wird (Versicherungssumme „Wert 1914“). 
Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn 
a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines Bausachverständigen festgesetzt 

wird, 
b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen eines anderen Jahres zutreffend 

angibt und der Versicherer diesen Betrag umrechnet, 
c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und Ausstattung des Gebäudes zu-

treffend beantwortet und der Versicherer hiernach die Versicherungssumme „Wert 1914“ berech-
net. 

2. Unterversicherungsverzicht, Unterversicherung 
a) Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme „Wert 1914“ vereinbart, nimmt der Versicherer 

bei der Entschädigung (einschließlich Kosten und Mietausfall/Mietwert) keinen Abzug wegen Un-
terversicherung vor (Unterversicherungsverzicht). 

b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebäudes und seiner Ausstattung ge-
mäß Nr. 1 c) von den tatsächlichen Verhältnissen bei Vertragsabschluss abweicht und ist dadurch 
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die Versicherungssumme „Wert 1914“ zu niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach den Re-
gelungen über die Anzeigepflichtverletzungen vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Ver-
tragsanpassung vornehmen; ferner kann er bezüglich der Differenz zwischen vereinbarter Versi-
cherungssumme und tatsächlichem Versicherungswert nach den Regeln der Unterversicherung 
leistungsfrei sein. 

c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der Versicherungssummenermittlung 
zugrunde liegende Bauzustand nach Vertragsabschluss durch wertsteigernde bauliche Maßnah-
men verändert wurde und die Veränderung dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. 
Dies gilt nicht, soweit der ortsübliche Neubauwert innerhalb der zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles laufenden Versicherungsperiode durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen erhöht wurde. 

§ 12 Beitrag in der Gleitenden Neuwertversicherung, Überversicherung 
1. Berechnung des Beitrages 

Grundlagen der Berechnung des Beitrages sind die Versicherungssumme „Wert 1914“, der vereinbarte 
Beitragssatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2 a)). 
Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet durch Multiplikation des vereinbarten Grundbei-
trages 1914 (Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit dem Beitragssatz) mit dem jeweils gül-
tigen Anpassungsfaktor. 

2. Anpassung des Beitrages 
a) Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungsschutzes gemäß der 

Erhöhung oder Verminderung des Anpassungsfaktors. 
b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die 

in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der 
jeweils für den Monat Mai des Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der 
für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe verändert ha-
ben. Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung werden die Än-
derung des Baupreisindexes zu 80 Prozent und die des Tariflohnindexes zu 20 Prozent berücksich-
tigt. Der jeweilige Index wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 
Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet und gerundet. 
Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird 
aufgerundet, sonst abgerundet. 

c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung des Beitrages innerhalb eines Monats, nachdem 
ihm die Mitteilung über die Erhöhung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklärung in 
Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die 
Erhöhung nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwertversicherung in Kraft, und zwar 
zum bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungssumme, die sich aus der Versicherungssumme 
„Wert 1914“ multipliziert mit 1/100 des mittleren Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der im 
Mai des Vorjahres galt. 
In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht nicht mehr. 
Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen erhebli-
cher Überversicherung bleibt unberührt. 

§ 13 Entschädigungsberechnung, Selbstbeteiligung 
1. Entschädigungsberechnung in der Gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwertversicherung 

In der Gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwertversicherung ist im Versicherungsfall Grundlage 
der Entschädigungsberechnung 
a) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten des Gebäudes (einschließlich 

der Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten) bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles, 

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkos-
ten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen 
Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles, 

c) bei zerstörten oder abhandengekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von 
Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand bei Eintritt des Versicherungsfalles. 

d) Restwerte werden angerechnet. 
2. Entschädigungsberechnung in der Zeitwertversicherung 

In der Zeitwertversicherung ist im Versicherungsfall Grundlage der Entschädigungsberechnung 
a) bei zerstörten Gebäuden der Neuwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles abzüglich deren 

Wertminderung durch Alter und Abnutzung, 
b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkos-

ten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen 
Wertminderung, höchstens jedoch der Zeitwert bei Eintritt des Versicherungsfalles, 

c) bei zerstörten oder abhandengekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von 
Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt der Vereinbarung abzüglich 
deren Wertminderung durch Alter und Abnutzung. 

d) Restwerte werden angerechnet. 
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3. Entschädigungsberechnung bei Gemeinem Wert 
Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet ist, werden versicherte Sa-
chen nur unter Zugrundelegung des erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile (Gemeiner 
Wert) entschädigt. 

4. Kosten 
Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten ist der Nachweis tatsächlich angefal-
lener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen. 

5. Mietausfall, Mietwert 
Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis zum Ende der vereinbarten Haft-
zeit. 

6. Mehrwertsteuer 
a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt 

ist; das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt 
hat. 

b) Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten und versicherten Mietausfalls bzw. des 
Mietwerts gilt a) entsprechend. 

7. Wiederherstellung und Wiederbeschaffung 
In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversicherung erwirbt der Versicherungsnehmer 
den Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertan-
teil) nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicher-
stellt, dass er die Entschädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweckbe-
stimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisheri-
gen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude 
an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt werden. 
Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 2 a), b) und c) abzüglich der Wert-
minderung durch Alter und Abnutzung. Nr. 6 gilt entsprechend. 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten Neuwertanteiles an den Versicherer 
verpflichtet, wenn er die auf den Neuwertanteil geleistete Entschädigung schuldhaft nicht zur Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sachen verwendet. Ist der entschädigte Neuwer-
tanteil zurückzuzahlen, ist er vom Zeitpunkt des Empfanges an durch den Versicherungsnehmer zu ver-
zinsen. 
Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 
247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

8. Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versicherers 
In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für versicherte Sachen, versicherte 
Kosten und versicherten Mietausfall bzw. Mietwert je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme be-
grenzt. Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind, werden unbegrenzt ersetzt. 

9. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung 
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalles in der Gleitenden Neuwertversiche-
rung ohne Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichts, in der Neu- und Zeitwertversicherung sowie 
in der Versicherung zum gemeinen Wert niedriger als der Versicherungswert der versicherten Sachen 
(Unterversicherung), wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 bis Nr. 3 in dem Verhältnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schaden-
betrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert. Entsprechen-
des gilt für die Berechnung versicherter Kosten und versicherten Mietausfalles bzw. Mietwertes. 

10. Selbstbeteiligung 
a) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um die vereinbarte 

Selbstbeteiligung gekürzt. Dies gilt nicht für Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskos-
ten, die auf Weisung des Versicherers angefallen sind. 

b) Erteilt der Versicherer in Absprache mit dem Versicherungsnehmer bei einem ersatzpflichtigen 
Schaden auf seine Rechnung den Auftrag zur Wiederherstellung des früheren Zustandes (Sachleis-
tung), so hat der Versicherungsnehmer diesem die vereinbarte Selbstbeteiligung zu zahlen, sobald 
der Versicherer in Höhe der Selbstbeteiligung einen oder mehrere Aufträge zur Schadenbeseiti-
gung erteilt hat. Wurde Lastschriftverfahren vereinbart, hat der Versicherer die Möglichkeit, die 
vereinbarte Selbstbeteiligung abzubuchen. 

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
1. Fälligkeit der Entschädigung 

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe 
des Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Ab-
schlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der Ver-
sicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 
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Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach Nr. 1 b) geleisteten Entschädi-
gung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 

3. Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht: 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens ge-

leistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu ver-

zinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat. 

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
4. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in 
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge-
zahlt werden kann. 

5. Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen 

Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft; 
c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung 

von Realgläubigern nicht erfolgte. 
§ 15 (nicht belegt) 
§ 16 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Scha-
dens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam 
vereinbaren. 

2. Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versiche-
rungsfall ausgedehnt werden. 

3. Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-

ständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in 
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhält-
nis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sach-
verständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Ob-
mannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann 
auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

4. Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
a) ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen so-

wie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 
c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den versicherten Mietausfall bzw. 

Mietwert; 
e) den Versicherungswert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen zum Zeitpunkt des 

Versicherungsfalles, wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist. 
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5. Verfahren nach Feststellung 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-
stellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Ob-
mann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen 
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleich-
zeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, 
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

6. Kosten 
a) Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Soweit der entschädigungspflichtige Schaden 

in seiner Höhe 50.000 EUR übersteigt, ersetzt der Versicherer die durch den Versicherungsnehmer 
zu tragenden Kosten des Sachverständigen. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 20.000 
EUR begrenzt. Eine vereinbarte Selbstbeteiligung gemäß § 13 Nr. 10 fällt nicht an. 

b) Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht be-
rührt. 

§ 17 Veräußerung der versicherten Gebäude und Sachen 
1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigen-
tumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages, bei Zwangsversteigerung im 
Zeitpunkt des Zuschlages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungs-
nehmers ein. 

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur Zeit des Eintrittes des Er-
werbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon 
Kenntnis erlangt. 

2. Kündigungsrechte 
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 

Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb ei-
nes Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Beste-
hen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrages. 
3. Anzeigepflichten 

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform an-
zuzeigen. 

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen 
müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit 
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem 
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Ein-
trittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er 
nicht gekündigt hat. 

§ 18 (nicht belegt) 
§ 19 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder dessen Vertreters bis zum Vertragsschluss 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm be-
kannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
a) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versiche-
rer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
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Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung wer-
den die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus oder verlangt der Versicherer 
eine (erhöhte) Selbstbeteiligung, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In die-
ser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers aus-
geschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen 
hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht 
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei 
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen 
oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe a)), zum Rücktritt (siehe b)) und zur Kün-
digung (siehe c)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahr-
umstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-
rührt. 

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) oder zur Kündigung 
(siehe Nr. 2 c)) muss der Versicherer innerhalb eines Monats in Textform geltend machen und dabei die 
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Um-
stände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kennt-
nis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

4. Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung (siehe 
Nr. 2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass 
die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur 
Kündigung (siehe Nr. 2 c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt 
hat. 

§ 20 Folgen unrichtiger Angaben im Versicherungsantrag 
1. Weichen die im Antrag gemachten Angaben zur Wohnfläche, Gebäudetyp, Baubeschreibung, -ausfüh-

rung und -ausstattung von den tatsächlichen Verhältnissen ab oder wird eine Änderung nach Vertrags-
schluss nicht angezeigt und wurde hierdurch ein zu geringer Beitrag erhoben – und hat der Versiche-
rungsnehmer diesen Umstand zu vertreten –, so vermindert sich der als entschädigungspflichtig errech-
nete Betrag je Versicherungsfall im Verhältnis des zuletzt berechneten Jahresbeitrages zum erforderli-
chen Jahresbeitrag. Eine Kürzung im vorbezeichneten Sinne wird nicht vorgenommen, wenn durch die 
vorgenannten Abweichungen eine Unterversicherung entsteht und der Versicherer berechtigt ist, diese 
Unterversicherung anzurechnen. 
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2. Weichen die im Antrag gemachten Angaben zu Vorversicherern, Vorschäden oder abgelehnten Anträgen 
von den tatsächlichen Verhältnissen ab und wurde hierdurch eine zu geringe Selbstbeteiligung und/oder 
ein zu geringer Beitrag vereinbart – und hat der Versicherungsnehmer diesen Umstand zu vertreten –, so 
hat der Versicherer das Recht zur Vertragsänderung (siehe § 19 Nr. 2 a)). Es vermindert sich der als ent-
schädigungspflichtig errechnete Betrag um die Höhe einer Selbstbeteiligung, die vereinbart worden 
wäre, wenn die tatsächlichen Verhältnisse bei Vertragsabschluss dem Versicherer bekannt gewesen wä-
ren. 

3. Erlangt der Versicherer unabhängig von einem Schadenfall Kenntnis von Abweichungen im Sinne von Nr. 
1 und Nr. 2, so hat der Versicherungsnehmer für die laufende Versicherungsperiode sowie maximal zwei 
vorhergehende Versicherungsperioden die Differenz der gezahlten Jahresbeiträge zu den bei betreffen-
den Angaben erforderlichen Jahresbeiträgen und im Schadenfall die Differenz zwischen der vereinbarten 
Selbstbeteiligung und der Selbstbeteiligung, die vereinbart worden wäre, wenn die tatsächlichen Ver-
hältnisse bei Vertragsabschluss dem Versicherer bekannt gewesen wären, nachzuzahlen. 

§ 21 Gefahrerhöhung 
1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsneh-
mers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme 
des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerhebli-
cher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss in Textform gefragt hat. 

c) Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung kann insbesondere dann vorliegen, wenn 
(1) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist, 
(2) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt wird, 
(3) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in deren Verlauf das Dach ganz 

oder teilweise entfernt wird oder die das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen, 
(4) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder verändert wird, 
(5) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz gestellt wird. 

d) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 

2. Pflichten des Versicherungsnehmers 
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung 

des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten ge-
statten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen 
eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat. 

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer 
a) Kündigungsrecht des Versicherers 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Ver-
trag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag verlangen, die Versicherung der erhöhten Ge-
fahr ausschließen oder eine (höhere) Selbstbeteiligung verlangen. 
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Versicherung der erhöhten Gefahr aus oder verlangt der Versicherer eine (höhere) 
Selbstbeteiligung, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsänderung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 
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5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung 

verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer 
zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätz-
lich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gelten a) 
Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, be-
kannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
(1) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für 

den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 
(2) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versiche-

rers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 
(3) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen sei-

nen Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag oder eine (erhöhte) Selbstbeteili-
gung verlangt. 

§ 22 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor, während und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvor-
schriften 
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles, Sicherheitsvorschriften 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles zu erfüllen hat, sind 
(1) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen Sicherheitsvorschriften, 
(2) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrichtungen, Dächer 

und außen angebrachte Sachen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel 
oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen, 

(3) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit genügend häufig zu kontrol-
lieren und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten. Die Kontrolle ist genügend, wenn sie mindestens alle 2 Tage erfolgt. 

(4) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies genügend häu-
fig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, 
zu entleeren und entleert zu halten. Die Kontrolle ist genügend, wenn sie mindestens alle 2 
Tage erfolgt. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor 
Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versiche-
rer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag frist-
los kündigen. 

c) Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 

2. Obliegenheiten während und nach Eintritt des Versicherungsfalles 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 

(1) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen; 
(2) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich 

– ggf. auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 
(3) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - ggf. auch mündlich oder 

telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 
(4) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, 

zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln; 

(5) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzei-
gen; 

(6) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhandengekommenen 
Sachen einzureichen; 

(7) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten 
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, 
sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.B. durch Fotos) und die beschä-
digten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren; 

(8) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu 
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht 
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des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Scha-
dens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

(9) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zu-
gemutet werden kann; 

(10) mögliche Ansprüche gegenüber schadenverursachenden Dritten zu sichern (siehe § 34 Nr. 2). 
b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 

Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versi-

cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung 
verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

§ 23 Beitrag und Versicherungssteuer, Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter Zah-
lung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages 
1. Beitrag und Versicherungssteuer 

a) Beitragszahlung 
Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag) oder durch 
Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres-, Jahresbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die Ver-
sicherungsperiode umfasst bei Monatsbeiträgen einen Monat, bei Vierteljahresbeiträgen ein Vier-
teljahr, bei Halbjahresbeiträgen ein Halbjahr und bei Jahresbeiträgen ein Jahr. Beim Einmalbeitrag 
entspricht die Versicherungsperiode der vereinbarten Vertragsdauer, beträgt jedoch höchstens ein 
Jahr. 

b) Monatliche Zahlung 
Die Vereinbarung einer monatlichen Zahlungsperiode ist nur möglich, wenn Sie uns ermächtigen, 
die Beiträge im Rahmen des Lastschriftverfahrens (vgl. § 26) von Ihrem Konto abzubuchen. Kann 
ein Beitrag nicht abgebucht werden, wird der vierteljährliche Beitrag fällig. Den Vertrag stellen wir 
entsprechend um. 

c) Versicherungsteuer 
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in 
der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

2. Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 4 und 5 zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. 

3. Fälligkeit und Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags 
Der erste oder einmalige Beitrag wird – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüg-
lich nach Abschluss des Vertrags fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Ver-
sicherungsbeginn. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einma-
lige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

4. Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hin-weis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

5. Rücktritt 
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versiche-
rer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. 
Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. 

6. Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgeben-
den Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat. 
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Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 

§ 24 Dauer und Ende des Vertrages 
1. Begriffsbestimmung 

Das Vertragsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Besteht die vereinbarte Ver-
tragsdauer jedoch nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Vertragsjahr entsprechend verkürzt. Die fol-
genden Vertragsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre. 

2. Dauer 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 

3. Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er 
verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien von seinem Kündigungsrecht Gebrauch macht. 

4. Kündigungsrecht 
a) Kündigungsrecht durch den Versicherungsnehmer 

Sie können Ihren Versicherungsvertrag täglich kündigen. Die Kündigung wird am gewünschten 
Kündigungstag um 24:00 Uhr, frühestens mit Zugang bei uns wirksam. 

b) Kündigungsrecht durch den Versicherer 
Wir können den Versicherungsvertrag zum Ablauf der Vertragslaufzeit kündigen. Die Kündigung 
muss spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Versicherungslaufzeit bei Ihnen zuge-
gangen sein. 

5. Kündigung bei angemeldeten Hypotheken 
Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so ist die Kündigung durch 
den Versicherungsnehmer nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer nachgewiesen hat, dass zu dem 
Zeitpunkt, in dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypothek belas-
tet war oder der Hypothekengläubiger dieser Kündigung zugestimmt hat. 
Dies gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall. 

6. Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.  

§ 25 Folgebeitrag 
1. Fälligkeit  

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. 
2. Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages im Verzug, ist der Versicherer be-
rechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitra-

ges auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens 
zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur 
wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündi-
gungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages oder der 
Zinsen oder Kosten im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge im Verzug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit 
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im 
Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.  

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Frist-
ablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (siehe Nr. 3 b)) 
bleibt unberührt. 

§ 26 Lastschriftverfahren 
1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsneh-
mer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 
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2. Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Ein-
ziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftverein-
barung in Textform zu kündigen. Ist der Beitrag zuletzt vom Versicherer eingezogen worden, ist der Ver-
sicherungsnehmer zur Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 
Textform aufgefordert worden ist. 
Die durch die Banken erhobenen Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können 
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

§ 27 (nicht belegt) 
§ 28 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1. Allgemeiner Grundsatz 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, 
nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 
bestanden hat. 

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inte-
resse 
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 

zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Wi-
derrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und 
der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Ver-
tragsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistun-
gen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versiche-
rungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform ge-
fragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige 
oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine ange-
messene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung 
beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages verpflichtet, wenn das versicherte 
Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versiche-
rung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, 
nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versi-
cherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 29 Bedingungsanpassung 
1. Ist eine Bestimmung in Versicherungsbedingungen des Versicherers durch höchstrichterliche Entschei-

dung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden so kann sie der 
Versicherer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrages notwendig ist. 
Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versiche-
rungsnehmer angemessen berücksichtigt. 

2. Auf die notwendige Änderung der Versicherungsbedingungen wird der Versicherungsnehmer in Text-
form hingewiesen. Die neue Regelung nach Nr. 1 wird zwei Wochen nach dem Hinweis über die Änderung 
und der hierfür maßgeblichen Gründe Vertragsbestandteil. 

§ 30 Beitragsanpassung 
1. Unter den nachstehenden Voraussetzungen kann der Versicherer den Beitrag für bestehende Versiche-

rungsverträge mit Wirkung von Beginn der nächsten Versicherungsperiode an erhöhen bzw. muss die-
sen ermäßigen. 

2. Eine solche Beitragserhöhung/-ermäßigung führt der Versicherer dann durch, wenn aus versicherungs-
technischen Gründen eine Neukalkulation notwendig ist. 
Notwendig ist eine solche Neukalkulation nur bei einer dauerhaften Veränderung des Bruttoschadenbe-
darfs für gleichartige Risiken, der sich aus dem direkt zurechenbaren Schadenaufwand, den Kosten und 
der Feuerschutzsteuer des Produktes zusammensetzt, mindestens jedoch alle fünf Jahre. Unterneh-
mensübergreifende Daten dürfen für den Fall herangezogen werden, dass eine ausreichende Grundlage 
unternehmenseigener Daten nicht zur Verfügung steht. 
Die durch gesetzlich vorgeschriebene Änderungen des betriebsnotwendigen Sicherheitskapitals entste-
henden Kapitalkosten dürfen mit einberechnet werden. Veränderungen des Gewinnansatzes und der 
Provisionssätze bleiben bei der Anpassung außer Betracht. 
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Für Teile des Gesamtbestandes, die nach objektiven risikobezogenen Kriterien abgrenzbar sind (wie z.B. 
die Nutzungsart der Gebäude, ihre Bauart oder ihre geografische Lage) kann zur Ermittlung des Anpas-
sungsbedarfs mittels mathematisch-statistischer und geografischer Verfahren eine Zusammenfassung 
erfolgen und für diese gesondert kalkuliert werden. 
Sofern der Versicherer Fehler aus seiner ursprünglichen Kalkulation durch diesen Paragrafen beheben 
möchte oder der Beitrag aus anderen Gründen bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bewusst zu 
niedrig angesetzt war, ist ihm eine Beitragserhöhung nicht gestattet. 
Ferner nimmt der Versicherer eine Beitragserhöhung/-ermäßigung nur dann vor, wenn die Beitragsan-
passung zu einer Erhöhung/Ermäßigung des Beitrages um mehr als fünf Prozent führt. 
Die Voraussetzungen für eine Beitragsanpassung werden von einem Aktuar geprüft und bestätigt. 
Unter den gleichen Voraussetzungen kann auch eine betragsmäßige Selbstbeteiligung angepasst und 
ein vereinbarter Beitragszuschlag entsprechend geändert werden. 

3. Im Falle der Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle der Ermäßigung verpflichtet den Beitrag für 
bestehende Versicherungsverträge anzupassen. 

4. Weiterhin begrenzt der Versicherer die Beitragserhöhung durch eine obere Grenze. Diese Grenze bildet 
der Tarifbeitrag für einen vergleichbaren Versicherungsschutz im Neugeschäft. Maximal beträgt die Bei-
tragserhöhung 20 Prozent. 

5. Auf eine sich aufgrund des neu kalkulierten Beitrages ergebende Beitragserhöhung wird der Versiche-
rungsnehmer einen Monat vor Wirksamwerden der Erhöhung (z.B. mit der Beitragsrechnung) hingewie-
sen.  
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung der Beitragserhöhung in Textform kündigen oder eine Umstellung auf einen Tarif des Neuge-
schäftes mit den entsprechenden Bedingungen verlangen. 
Die Kündigung kann frühestens zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem die Erhöhung des Beitrages wirksam 
werden soll. Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so ist die Kündi-
gung durch den Versicherungsnehmer nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen 
Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, in dem die Kün-
digung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypothek belastet war oder der Hypothe-
kengläubiger dieser Kündigung zugestimmt hat. 

6. Auf eine sich aufgrund des neu kalkulierten Beitrages ergebende Beitragssenkung wird der Versiche-
rungsnehmer (z.B. mit der Beitragsrechnung) hingewiesen. 

§ 31 Überversicherung 
1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der 

Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung 
die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsver-
langens ist für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben 
würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre. 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Bei-
trag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt. 

§ 32 Mehrere Versicherer 
1. Mitteilungspflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Mitteilungspflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Mitteilungspflicht nach Nr.1 vorsätzlich oder grob fahrlässig so ist 
der Versicherer unter den in § 22 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des 
Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 

Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigen aus anderen Gründen 
die Summen der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versi-
cherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag auf-
zukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag 
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen der Beitrag errechnet wurde, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung 
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zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, 

ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßi-
ger Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versiche-
rung nicht gedeckt ist. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des 
Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstan-
den ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesun-
ken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen 
der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der Beiträge verlangen. 

§ 33 Versicherung für fremde Rechnung 
1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines 
Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlan-
gen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Ent-
schädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, 

sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Ver-
sicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die 
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-
schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers 
nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-
trag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 

§ 34 Übergang von Ersatzansprüchen 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf 
den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil 
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versiche-
rungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätz-
lich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienen-
des Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

§ 35 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen, es sei denn, die Höhe des Schadens liegt unterhalb der vereinbarten Selbstbeteiligung. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat 
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 
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2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertragsjahres, wirksam wird. 

3. Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam. 

§ 36 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von 
der Entschädigungspflicht frei. 

b) Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person 
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als 
bewiesen. 

c) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei (siehe § 81 Abs. 2 VVG), so ver-
zichtet der Versicherer auf die Kürzung der Versicherungsleistung, sofern die Schadenhöhe die 
Versicherungssumme, maximal jedoch 2.000.000 EUR nicht übersteigt. Die Rechte des Versiche-
rers aus der Verletzung von vereinbarten Obliegenheiten gemäß 
(1) individueller, einzelvertraglicher Abreden in Textform 
(2) § 22 Nr. 1 
(3) sofern Versicherungsschutz für Überschwemmungsschäden durch Witterungsniederschläge 

(Starkregen) vereinbart ist: Klausel 7991, Nr. 11 
(4) sofern Versicherungsschutz für Überschwemmungsschäden durch Hochwasser vereinbart ist: 

Klausel 7992, Nr. 5 
(5) sofern erweiterter Versicherungsschutz für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ver-

einbart ist: Klausel 7995, Nr. 2 b) und Nr. 6 
sowie die Pflichten des Versicherungsnehmers bei Gefahrerhöhung (§ 21 Nr. 2) bleiben unberührt. 

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen. 

§ 37 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be-
stimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzli-
chen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt 
für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei 
einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. 

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entspre-
chend Anwendung. 

§ 38 (nicht belegt) 
§ 39 Repräsentanten, Mehrere Versicherungsnehmer 

1. Repräsentanten 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen 
lassen. 

2. Mehrere Versicherungsnehmer 
Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, muss sich jeder Versicherungsnehmer Kennt-
nis und Verhalten der übrigen Versicherungsnehmer zurechnen lassen. 

§ 40 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
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Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger 
von den, den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristbe-
rechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Ver-
sicherers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt. 

§ 41 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 
1. Meinungsverschiedenheiten 

a) Versicherungsombudsmann 
Wenn der Versicherungsnehmer als Verbraucher mit der Entscheidung des Versicherers nicht zu-
frieden ist oder eine Verhandlung mit dem Versicherer einmal nicht zu dem vom Versicherungs-
nehmer gewünschten Ergebnis geführt hat, kann sich der Versicherungsnehmer an den Ombuds-
mann für Versicherungen wenden. 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbei-
tende Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teil-
zunehmen. Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail) abge-
schlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr wenden. Die Beschwerde des Versicherungsnehmers wird dann über diese 
Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

b) Versicherungsaufsicht 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung durch den Versicherer nicht zufrieden oder treten 
Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, kann sich der Versicherungsnehmer 
auch an die für den Versicherer zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen un-
terliegen der Versicherer der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Telefon 0228 4108-0, Fax 0228 4108-1550 
www.bafin.de 
Die BaFin ist keine Schiedsstelle und sie kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden. 

c) Rechtsweg 
Außerdem hat der Versicherungsnehmer die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 

2. Zuständiges Gericht 
a) Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Ge-
richtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versiche-
rungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebe-
triebes zuständigen Gericht geltend machen. 

b) Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versiche-
rungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.  
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer 
seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständi-
gen Gericht geltend machen. 

§ 42 Beteiligte Versicherungsunternehmen 
1. Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsneh-

mers für alle beteiligten Versicherer entgegenzunehmen. 
2. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die Gleichen sind, ist Folgendes ver-

einbart: 
a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den 

führenden Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen. 
b) Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden Versicherer rechtskräftig gewor-

dene Entscheidung sowie die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit 
geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an. 
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c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs- oder Revisionssumme nicht erreicht, ist 
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten 
Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer 
auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt b) 
nicht. 

§ 43 (nicht belegt) 
§ 44 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
§ 45 Versicherungsschutz bei Sanktionen und Schlussbestimmung 

1. Versicherungsschutz bei Sanktionen 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten 
von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen. 

2. Schlussbestimmung 
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vor-
schriften. Dies gilt insbesondere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maß-
gabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind. 

§ 46 Kostenvereinbarung 
Sie haben Ihren Versicherungsvertrag bei einem Direktversicherer abgeschlossen, dessen Geschäftssystem 
wegen der notwendigen Kosteneffizienz grundsätzlich nur einen direkten Kontakt mit dem Kunden selbst und 
eine direkte Beschaffung der über die Homepage bereit gestellten Informationen und etwaiger benötigter Ver-
tragsunterlagen durch diesen vorsieht. Jede weitere Kommunikation über dritte Intermediäre, namentlich 
Makler, Mehrfachagenten und Honorarberater, belastet daher die Kostenstruktur. Auch dann, wenn bereits die 
Vermittlung des Vertrages über einen Makler erfolgt, sehen die Maklervereinbarungen der Sparkassen Direkt-
Versicherung daher vor: "Die gesamte Korrespondenz mit dem Versicherungsnehmer wird direkt zwischen der 
Sparkassen DirektVersicherung AG und dem Versicherungsnehmer geführt." Wir bitten daher um Verständnis, 
dass für den Fall, dass Dokumente gemäß § 3 (3) und (4) VVG auf Anforderung durch Sie, einen Makler, Mehr-
fachagenten oder Honorarberater erstellt und versendet werden müssen, Kosten von 10,- EUR (inklusive 19% 
Umsatzsteuer) je Anforderung dieser Dokumente anfallen. Darüber hinausgehende Auskünfte werden kosten-
individuell entsprechend dem hierfür erforderlichen Arbeitsaufwand mit 10,- EUR (inklusive 19 % Umsatz-
steuer) pro 15 Minuten abgerechnet. Die angeforderten Dokumente werden nach Zahlungseingang übersandt. 

§ 47 Schutz bei Versicherwechsel 
1. Die Sparkassen DirektVersicherung ersetzt auch Schäden, die mutmaßlich während der Laufzeit eines 

Wohngebäudeversicherungsvertrags mit einem Vorversicherer eingetreten sind. 
2. Voraussetzungen sind: 

a) Der eingetretene Schaden wäre sowohl bei der Sparkassen DirektVersicherung als auch bei Vorver-
sicherer versichert gewesen, 

b) der Vertrag bei der Sparkasse DirektVersicherung schließt nahtlos an den Vertrag mit dem Vorver-
sicherer an, 

c) der Schaden wird erst während der Vertragslaufzeit bei der Sparkassen DirektVersicherung er-
kannt. 
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Allgemeine Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung  
der Sparkassen DirektVersicherung „WohngebäudePremium“ 

- Stand Dezember 2022 - (VGB 22 WPR/SD 12.2022) 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse, grobe Fahrlässigkeit 

1. Versicherungsfall 
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

(1) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz und Induktion, Explosion, Verpuffung, Implo-
sion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall ei-
nes Schienen- oder Straßenfahrzeuges, Rauch- und Rußschäden, Feuernutzwärmeschäden, 

(2) Leitungswasser, 
(3) Sturm, Hagel, 
(4) Tierbiss, 
(5) Überschallknall und Tiefflieger, 
(6) Blindgänger 
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhandenkommen. 

b) (nicht belegt) 
2. Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie 

a) Ausschluss Krieg 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

b) Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Innere Unruhen. 

c) Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

3. Grobe Fahrlässigkeit 
Der Versicherer verzichtet auf die Kürzung der Versicherungsleistung, wenn der Versicherungsnehmer 
den Versicherungsfall grob fahrlässig herbeiführt (siehe § 81 Abs. 2 VVG), 
a) sofern die Schadenhöhe die Versicherungssumme, maximal jedoch 2.000.000 EUR nicht übersteigt 

und 
b) das Wohngebäude ständig bewohnt ist. 

Als ständig bewohnt gilt ein Wohngebäude, wenn mindestens eine Wohnung im Wohngebäude 
regelmäßig und überwiegend den Lebensmittelpunkt des Versicherungsnehmers oder eines Drit-
ten (z.B. Mieters) bildet. 

Die Rechte des Versicherers aus der Verletzung von vereinbarten Obliegenheiten sowie die Pflichten des 
Versicherungsnehmers bei Gefahrerhöhung (§ 21 Nr. 2) bleiben unberührt (Einzelheiten siehe § 36 Nr. 1) 

§ 2 Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz und Induktion, Explosion, Verpuffung, Implosion, Luft-, 
Straßen- und Schienenfahrzeuge, Rauch und Ruß, Feuernutzwärme 
1. Brand 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat, 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

2. Blitzschlag, Überspannung durch Blitz und Induktion 
a) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 

Schäden durch Blitzschlag sind auch Überspannungs-, Überstrom-, Kurzschluss- und Induktions-
schäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten, wenn ein direkter Blitzeinschlag an Sachen 
auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, nachgewiesen werden kann. 

b) Überspannung durch Blitz 
Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und 
Induktion infolge eines Blitzes an versicherten Einrichtungen und Geräten entsteht. 

3. Explosion, Verpuffung 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich ver-
laufende Kraftäußerung. Eine Verpuffung liegt dann vor, wenn es durch eine Verbrennungsreaktion zwar 
zu einer Volumenerweiterung, nicht aber zu einem relevanten Druckaufbau kommt. 
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem 
solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und au-
ßerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Um-
setzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich. 

4. Implosion 
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Über-
druck infolge eines inneren Unterdruckes. 
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5. Aufprall bzw. Anprall von Luft-, Schienen- oder Straßenfahrzeugen 
a) Luftfahrzeuge sind Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Segelflugzeuge, Motorsegler, Frei- und Fes-

selballone, Drachen, Rettungsfallschirme, Flugmodelle, Luftsportgeräte sowie sonstige für die Be-
nutzung des Luftraumes bestimmte Geräte, sofern sie in Höhen von mehr als 30 Metern über Grund 
oder Wasser betrieben werden können. 

b) Schienenfahrzeuge sind Fahrzeuge von Bahnen, die auf einer oder mehreren Schienen fahren oder 
geführt werden. 

c) Straßenfahrzeuge sind Fahrzeuge, die dafür vorgesehen sind, auf öffentlichen Straßen und Wegen 
zu fahren oder geführt zu werden. 
Für den Anprall von Straßenfahrzeugen besteht Versicherungsschutz nur, wenn diese nicht vom 
Versicherungsnehmer, Benutzern des Gebäudes und deren Arbeitnehmern betrieben werden. 

6. Rauch und Ruß 
Für Rauch- und Rußschäden besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn sie nicht Folge eines Bran-
des sind. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch die allmähliche Einwirkung 
von Rauch und Ruß entstehen. 

7. Feuernutzwärme 
Feuernutzwärmeschäden sind Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie 
einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies 
gilt auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergelei-
tet wird. 

8. Sengschäden 
Versichert sind Sengschäden, die nicht durch einen Brand entstanden sind. 

9. Nicht versicherte Schäden in der Feuerversicherung 
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen eintretende Schäden durch Erdbeben, 
außerdem Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden 
Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftre-
tenden Gasdruck entstehen. 
Der Ausschluss gilt nicht, soweit diese Schäden Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 
sind. 

§ 3 Leitungswasser 
1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende 
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an  

(1) Rohren der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen), 
(2) Rohren der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-

zungsanlagen, sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern, Solarpaneelen 
oder vergleichbaren Bauteilen sind, 

(3) Rohren von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 
(4) Rohren von Regenwasser-/Brauchwasseranlagen ab Filter in Richtung Zuleitung zum Haus 

bzw. zum Tank selbst, 
(5) Waschmaschinen- und Spülmaschinenschläuchen, 
(6) Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Wassermesser, Geruchsverschlüsse). 

Ausgeschlossen sind Bruchschäden an bereits defekten Armaturen. 
Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch der zuvor genannten Armatu-
ren, soweit dieser Austausch infolge eines Versicherungsfalles im Bereich der Rohrbruch-
stelle notwendig ist. 

(7) Regenableitungsrohren/Entlüftungsrohren. 
(8) Gasleitungen, die der Versorgung des versicherten Gebäudes dienen und für die der Versi-

cherungsnehmer die Gefahr trägt, 
(9) Heizkörpern. 

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen: 
(3) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
(4) Heizkesseln, Boilern oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 

Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, Abwasserhebeanlagen. 
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tra-
gend oder nicht tragend) nicht versichert. 

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte und sons-
tige Bruchschäden an 
a) Zuleitungsrohren der Wasserversorgung und an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfhei-

zungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, soweit diese Rohre der Versorgung 
versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden 
und der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt. 
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b) Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, die außerhalb des Versicherungsgrundstückes verlegt 
sind und der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, soweit der Versicherungsneh-
mer dafür die Gefahr trägt. 

c) Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, die auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind, aber 
nicht der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen. 

d) Gasleitungen, die auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind und der Versorgung des versi-
cherten Gebäudes dienen, soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt. Die Entschädi-
gung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10.000 EUR. 

3. Nässeschäden  
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen,  
a) die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder 

abhandenkommen. 
Das Leitungswasser muss unmittelbar ausgetreten sein aus 
(1) Rohren der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungsrohren) oder den damit verbundenen 

Schläuchen, 
(2) den mit dem Rohrsystem verbundenen sonstigen versicherten Einrichtungen oder deren 

wasserführenden Teilen dazu gehören auch Schwimmbecken und deren wasserführende 
Teile; 

(3) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung (z.B. Fußboden-/Wandheizung) sowie 
aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

(4) Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 
(5) Aquarien, wassergeeignete Terrarien oder Wasserbetten, 
(6) Regenwasser-/Brauchwasseranlagen ab Filter in Richtung Zuleitung zum Haus bzw. zum Tank 

selbst, 
(7) Abwasserhebeanlagen, 
(8) im Gebäude verlaufenden Regenableitungsrohren/Entlüftungsrohren. 
(9) undichten Fugen oder Fliesen im direkten Bereich der Dusche oder Badewanne. Dies gilt auch 

für undichte Fugen an Armaturen.  
Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Was-
serdampf stehen Leitungswasser gleich. 

b) die durch bestimmungswidrig austretendes Wasser aus Pools, Whirlpools und Planschbecken zer-
stört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. Voraussetzung ist ein unvorhergesehener, 
plötzlich auftretender Wasserverlust durch eine Substanzschädigung. 
Ausgeschlossen sind Schäden, wenn sich der Pool, der Whirlpool oder das Planschbecken im 
Wohngebäude, auf dem Balkon oder der Dachterrasse befindet. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10.000 EUR. 

4. Nicht versicherte Schäden in der Leitungswasserversicherung 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 

(1) (nicht belegt) 
(2) Plansch- oder Reinigungswasser, 
(3) Schwamm, 
(4) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsnie-

derschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau, es sei denn, es han-
delt sich um Leitungswasserschäden durch einen hierdurch verursachten Rohrbruch. 

(5) Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 3 den Erdfall oder den Erd-
rutsch verursacht hat,  

(6) Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeu-
ges, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall eines Schienen- oder Straßenfahrzeuges, Rauch- 
und Ruß, Feuernutzwärme, 

(7) Öffnen der Wasserlösch- oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Brandes, durch 
Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude 
oder an der Wasserlösch- oder Berieselungsanlage, 

(8) Sturm, Hagel, 
(9) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder sonstigen mobilen Behältnissen, 
(10) Tierbiss, Überschallknall und Tiefflieger, Blindgänger, 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die 
nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden befindlichen Sachen. 

§ 4 Sturm, Hagel 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder 
abhandenkommen 
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Ge-

bäude, in denen sich versicherte Sachen befinden; 
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b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versi-
cherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft; 

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen; 
d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten 

Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind; 
e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude 

wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befin-
den, baulich verbunden sind. 

2. Sturm 
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windge-
schwindigkeit mindestens 63 km/Stunde). 
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass 
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstückes Schäden an Gebäuden in ein-

wandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder 
dass 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, 
in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem baulich verbundenen Ge-
bäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann. 

3. Hagel 
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 

4. Nicht versicherte Schäden in der Sturm- /Hagelversicherung 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch  

(1) Sturmflut, 
(2) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlos-

sene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen, 

(3) Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeu-
ges, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall eines Schienen- oder Straßenfahrzeuges, Rauch- 
und Ruß, Feuernutzwärme, 

(4) Leitungswasser, 
(5) Schwamm. 

b) Nicht versichert sind Schäden an 
(1) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 

befindlichen Sachen; 
(2) Laden- und Schaufensterscheiben. 

§ 5 Tierbiss, Gebäudebeschädigungen durch wild lebende Tiere, Überschallknall und Tiefflieger, Blindgänger, 
Diebstahl fest mit dem Gebäude verbundener Sachen 
1. Tierbiss 

Der Versicherer ersetzt Schäden an elektrischen Leitungen und elektrischen Anlagen versicherter Sa-
chen, die unmittelbar durch Bisse von Wirbeltieren entstehen. 

2. Gebäudebeschädigungen durch wild lebende Tiere 
Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Beseitigung von Schäden, die unmittelbar durch wild lebende 
Tiere verursacht werden, an folgenden versicherten Sachen: 
a) äußere Gebäudehülle 
b) Dämmung 
c) Unterspannbahnen 
Nicht versichert sind Schäden durch Tierausscheidungen, Pilz, Schwamm und Hausbockkäfer, Schäden 
durch Haustiere. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10.000 EUR. 

3. Überschallknall und Tiefflieger 
Versichert sind auch Schäden an den versicherten Sachen, die durch Überschallknall, tieffliegende Flug-
zeuge oder Hubschrauber verursacht werden. 

4. Blindgänger 
Versichert sind auch Explosionsschäden an versicherten Sachen in der Bundesrepublik Deutschland 
durch konventionelle Kampfmittel (Fliegerbomben und Artilleriegeschosse) des 2. Weltkrieges. Nicht 
versichert bleiben Kontaminationen des Versicherungsgrundstückes sowie Schäden durch atomare, bio-
logische und chemische Kampfmittel. 

5. Diebstahl fest mit dem Gebäude verbundener Sachen 
Versichert sind gegen einfachen Diebstahl fest mit dem versicherten Gebäude verbundene Sachen (z.B. 
Briefkästen, Außenlampen, Satelliten- und Antennenanlagen, Hausnummern). Mitversichert sind die not-
wendigen Kosten für die Instandsetzung am Gebäude. 
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§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort 
1. Beschreibung des Versicherungsumfangs 

Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude mit ihren Gebäudebestandteilen 
einschließlich haustechnischer Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Gebäudezubehörein-
schließlich zugehöriger Terrassen auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsgrund-
stück. Mitversichert sind Nebengebäude und Einliegerwohnungen bis zu einer Wohnfläche von 30 Quad-
ratmeter und Garagen auf dem Versicherungsgrundstück.  
Weitere Grundstückbestandteile sind nur versichert, soweit diese ausdrücklich in den Versicherungsum-
fang einbezogen sind. 

2. Definitionen 
a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden verbundene Bauwerke, die in der 

überwiegenden Nutzung zu Wohnzwecken bestimmt sind und gegen äußere Einflüsse schützen 
können. 
Einfamilienhäuser mit beruflich oder gewerblich genutzten Räumen, deren Nutzfläche 50 % der 
Gesamtwohn- und Nutzfläche übersteigt oder wenn dort andere als kaufmännische oder ähnliche 
Tätigkeiten ausgeübt werden oder wenn im Rahmen des Gewerbes Angestellte beschäftigt werden 
(ausgenommen mitarbeitende Familienangehörige), sind nicht versichert. 

b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die durch ihre feste Verbindung mit 
dem Gebäude ihre Selbstständigkeit verloren haben. Dazu gehören auch 
(1) Einbaumöbel bzw. Einbauküchen, die individuell für das Gebäude raumspezifisch geplant und 

gefertigt sind, 
(2) (nicht belegt) 
(3) Heizungsanlagen und Anlagen zur Warmwasserversorgung, insbesondere haustechnische 

Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Haustechnische Anlagen zur Nutzung erneuer-
barer Energien sind, 
i) Anlagen der Wärmeerzeugung sowie Warmwasseraufbereitung auf der Grundlage z.B. von 

oberflächennaher Geothermie, Solarthermie, Umweltwärme, Bioöl und Holz, einschließlich 
Kraft-Wärme-Kopplung. Dazu gehören auch die Mess-, Steuer- und Regeltechnik. 

ii) auf Dächern montierte Fotovoltaikanlagen (Aufdachmontage) sowie deren zugehörige 
Installationen (z.B. Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer 
und Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung), auch dann wenn sie zu gewerblichen 
Zwecken verwendet (Einspeisung in das öffentliche Stromnetz) werden, jedoch nur, wenn 
der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt und die Fotovoltaikanlagen und deren 
zugehörige Installationen durch einen geeigneten Schutz vor Überspannung ausgestattet 
sind. Fehlt dieser Schutz vor Überspannung, besteht kein Versicherungsschutz für Über-
spannungsschäden für die Fotovoltaikanlagen und deren zugehörige Installationen. 

c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befinden oder außen am Gebäude 
angebracht sind und der Instandhaltung bzw. überwiegenden Zweckbestimmung des versicherten 
Gebäudes dienen. Als Gebäudezubehör gelten ferner auf dem Versicherungsgrundstück, sofern der 
Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt, 
(1) Müllboxen, 
(2) eine Kehrmaschine, 
(3) Leitern, 
(4) ein Gerüst, 
(5) Klingel- und Briefkastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück, 

d) Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden des Versicherungsgrundstückes 
fest verbundenen Sachen, sofern es sich handelt um: 
(1) Garagen, Carports, 
(2) Gewächs- und Gartenhäuser, Schuppen (auch Fahrradgaragen), 
(3) Grundstückseinfriedigungen (auch Hecken), 
(4) Hof- und Gehwegbefestigungen, 
(5) Hundehütten, 
(6) Masten- und Freileitungen, 
(7) Wege- und Gartenbeleuchtungen, 
(8) Freistehende Antennen und Parabolspiegel, 
(9) Alarmanlagen, 
(10) Pergola, 
(11) Freistehende Markisen, 
(12) Schilder, 
(13) Schwimmbecken außerhalb des Gebäudes auf dem Versicherungsgrundstück, ausgenommen 

aufblasbare oder zerlegbare Anlagen, 
(14) Gartengrill, 
(15) Terrassen und Terrassenüberdachungen, 
(16) Ladesäule für Elektrofahrzeuge, 
(17) Nicht zerlegbare Pavillons. 
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e) (nicht belegt) 
f) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke, auf dem das versicherte Gebäude 

steht (Versicherungsort). Teilen sich mehrere Gebäude ein Flurstück, so gilt als Versicherungsort 
derjenige Teil des Flurstücks, der durch Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung dem/den im 
Versicherungsschein bezeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist. 

3. Rohbauversicherung 
Mitversichert für die ersten 24 Monate ab Versicherungsbeginn sind bei Neu-/Rohbauten, soweit der 
Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt, 
a) in der Feuerversicherung 

die zum Bau des Gebäudes bestimmten, auf dem Bauplatz oder in seiner unmittelbaren Nähe la-
gernde Baustoffe. 

b) in der Leitungswasserversicherung 
Schäden durch Leitungswasser mit Ausnahme von Frostschäden vor Bezugsfertigkeit. Die Bestim-
mungen des § 22 Nr. 1 a) (3) bleiben unberührt. 

c) in der Sturmversicherung 
Schäden durch Sturm vor Bezugsfertigkeit, wenn das Gebäude fertig gedeckt ist und alle Außentü-
ren eingesetzt sind und alle Fenster verglast oder in anderer Weise gleichwertig verschlossen sind. 

Versicherungsschutz gemäß a) bis c) besteht nur, wenn eine Vertragsdauer von drei Jahren vereinbart 
wird. 

4. Ausschlüsse 
Nicht versichert sind 
a) (nicht belegt), 
b) in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter oder 

Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und daher hierfür die Ge-
fahr trägt. Eine anderweitige Vereinbarung mit dem Mieter bzw. der Wohnungseigentümer über die 
Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen. 

c) elektronisch gespeicherte Daten und Programme. 
§ 7 Wohnungs- und Teileigentum 

1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der Versicherer wegen des Verhal-
tens einzelner Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegen-
über den übrigen Wohnungseigentümern wegen deren Sondereigentum sowie deren Miteigentumsan-
teile nicht berufen. 
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, hat dem Versicherer die 
darauf entfallenden Aufwendungen zu ersetzen. 

2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit entschä-
digt, als er gegenüber einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädi-
gung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird. 

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versi-
cherer diese Mehraufwendungen zu erstatten. 

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend. 
§ 8 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

1. Notwendige Kosten infolge eines Versicherungsfalles 
a) Aufräum- und Abbruchkosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für das Aufräumen und 
den Abbruch versicherter Sachen sowie für das Wegräumen und den Abtransport von Schutt und 
sonstigen Resten dieser Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern und Ver-
nichten. 

b) Bewegungs- und Schutzkosten; Transport- und Lagerkosten 
(1) Bewegungs- und Schutzkosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, die dadurch ent-
stehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen 
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen. 

(2) Transport- und Lagerkosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für Transport und 
Lagerung von versicherten Sachen, wenn das versicherte Gebäude unbenutzbar wurde und 
dem Versicherungsnehmer auch die Lagerung auf dem Versicherungsgrundstück nicht zu-
mutbar ist. Die Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem das Ge-
bäude wieder benutzbar oder eine Lagerung auf dem Versicherungsgrundstück wieder zu-
mutbar ist, längstens für die Dauer von 12 Monaten. 

c) Feuerlöschkosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, die der Versicherungs-
nehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte. 

d) Schadenabwendungs-, Schadenminderungs- und Schadenermittlungskosten 
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(1) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung, Minderung oder Ermittlung des 
Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht. 

(2) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Ver-
sicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der 
Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen ob-
jektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwen-
dungen auf Weisung des Versicherers erfolgten. 

(3) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit 
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

(4) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versi-
cherungsnehmers vorzuschießen. 

e) Fahrtmehrkosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, wenn der Versiche-
rungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalles vorzeitig seine Urlaubsreise abbrechen 
und an den Schadenort reisen muss. 
Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 5.000 EUR übersteigt und die 
Anwesenheit des Versicherungsnehmers am Schadenort notwendig macht. 
Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des Versicherungsnehmers vom Versi-
cherungsort von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 6 Wochen. 
Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entsprechend dem benutzten 
Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den Schadenort. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Reise an den Schadenort bei dem Versi-
cherer Weisungen einzuholen, soweit es die Umstände gestatten. 

f) Hotelkosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für nachgewiesene Ho-
tel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z.B. Frühstück, Telefon), wenn die eigen ge-
nutzte Wohnung im versicherten Gebäude unbewohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer 
auch die Beschränkung auf einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist, sofern hierfür nicht ander-
weitig Versicherungsschutz besteht. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die 
Wohnung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 12 Monaten. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 150 EUR pro Tag begrenzt. 

g) Verkehrssicherungskosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für die Beseitigung einer 
Gefahr innerhalb oder außerhalb des Versicherungsgrundstückes, zu deren Beseitigung der Versi-
cherungsnehmer aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften verpflichtet ist (Verkehrssi-
cherungspflicht). 

h) Kosten für provisorische Maßnahmen 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für provisorische Maß-
nahmen zum Schutz versicherter Sachen. 

i) Dekontaminationskosten 
(1) Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, die dem Versiche-

rungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge eines Versicherungsfalles entste-
hen, um 
i) Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen oder zu dekontaminieren oder 

auszutauschen, 
ii) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu transportieren und dort abzula-

gern oder zu vernichten, 
iii) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstücks vor Eintritt des Versicherungsfalles 

wiederherzustellen. 
(2) Die Aufwendungen werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen 

i) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erlassen waren und 

ii) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles ent-
standen ist und 

iii) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind und dem 
Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit 
Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden. Die Rechtsfolgen bei Verletzung dieser Oblie-
genheit ergeben sich aus § 22 Nr. 2. 

Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so 
werden nur die Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Konta-
mination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann 
dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach nicht zu 
ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 



 DirektVersicherung 

 

- 70 - 

Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Ver-
pflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefererhaftung 
werden nicht ersetzt. 
Dekontaminationskosten gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß Nr. 1 a). 

j) (nicht belegt) 
k) Regiekosten 

Soweit der entschädigungspflichtige Schaden in seiner Höhe 50.000 EUR übersteigt, ersetzt der 
Versicherer nachgewiesene Nebenkosten, die dem Versicherungsnehmer bei der Abwicklung eines 
Versicherungsfalles entstehen und die der Versicherungsnehmer für geboten halten durfte. Darun-
ter fallen: 
(1) Telefon-, Fahrt- und Portokosten, Schreibauslagen, 
(2) Verpflegungskosten für Helfer an der Schadenstelle, die gefälligkeitshalber tätig werden, 
(3) Kosten für vorübergehende Kinderbetreuung für maximal drei Tage, 
(4) Kosten für vorübergehende Unterbringung von Haustieren für maximal drei Tage, 
(5) Verdienstausfall maximal 100 EUR pro Tag für maximal drei Tage. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall insgesamt auf 5.000 EUR begrenzt. 

l) Kosten durch Wasserverlust 
Versichert sind die Frischwassermehrkosten, die dadurch entstehen, dass infolge eines Versiche-
rungsfalles Leitungswasser austritt und der Mehrverbrauch von Frischwasser durch das Wasserver-
sorgungsunternehmen in Rechnung gestellt wird. 

m) Kosten durch Gasverlust 
Versichert sind die Gasmehrkosten, die dadurch entstehen, dass infolge eines Versicherungsfalles 
Gas austritt und der Mehrverbrauch von Gas durch das Gasversorgungsunternehmen in Rechnung 
gestellt wird. 

n) Aufräumungskosten für umgestürzte Bäume 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für das Entfernen, den 
Abtransport und die Entsorgung durch Blitzschlag, Sturm oder Schneedruck umgestürzter Bäume 
auf dem Versicherungsgrundstück, soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist. Be-
reits abgestorbene Bäume sind von der Versicherung ausgeschlossen. Schneedruck ist die Wir-
kung des Gewichts von ruhenden Schnee- oder Eismassen. 

o) Kosten für die Wiederherstellung von Außenanlagen 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für die Wiederherstel-
lung von Außenanlagen (z. B. Grünanlagen, Wege) des Versicherungsgrundstücks, die durch Blitz-
schlag oder Sturm (nicht jedoch durch Hagel) beschädigt wurden. 
Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Wiederbepflanzung von Gärten mit Jungpflanzen (maxi-
mal drei Jahre alt), wenn Bäume, Sträucher oder Stauden so beschädigt wurden, dass eine natürli-
che Regeneration nicht zu erwarten ist. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 EUR begrenzt. 

2. Weitere Kosten 
a) Kosten infolge Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte nach einem Einbruch 

Versichert sind bei Ein-, Zweifamilienhäusern die notwendigen Kosten, die dem Versicherungsneh-
mer für die Beseitigung von Schäden an versicherten Sachen, dadurch entstanden sind, dass ein 
unbefugter Dritter 
(1) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel oder anderer 

Werkzeuge eingedrungen ist, 
(2) versucht, durch eine Handlung gemäß (1) in ein versichertes Gebäude einzudringen. 
Diese Kosten sind nicht versichert, soweit dafür aus einem anderen Versicherungsvertrag des Ver-
sicherungsnehmers oder eines Dritten Entschädigung geleistet wird. 

b) Kosten zur Beseitigung von Graffiti 
Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Schäden durch Graffiti (Verunstal-
tung durch Farben oder Lacke), die durch unbefugte Dritte an Außenseiten von versicherten Sa-
chen verursacht werden. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Versicherer und der zuständigen Poli-
zeidienststelle unverzüglich anzuzeigen. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und -jahr auf 5.000 EUR begrenzt. 

c) Kosten für die Beseitigung von Vandalismusschäden 
Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Schäden durch Vandalismus (mut-
willige Sachbeschädigung), die durch unbefugte Dritte an versicherten Sachen verursacht werden, 
soweit keine Graffitischäden nach b) vorliegen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Versicherer und der zuständigen Poli-
zeidienststelle unverzüglich anzuzeigen. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und -jahr auf 5.000 EUR begrenzt. 
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d) Kosten für die Beseitigung von Rohrverstopfungen 
Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen von Ableitungsroh-
ren innerhalb versicherter Gebäude. 

e) (nicht belegt) 
f) Kosten für die Entfernung bzw. Umsiedelung von Wespen- oder Hornissennestern 

Versichert sind die notwendigen Kosten für das Entfernen bzw. Umsiedeln von Wespen- oder Hor-
nissennestern vom Versicherungsgrundstück durch einen Fachbetrieb (Schädlingsbekämpfer). 

g) Kostenersatz von Polizei- und Feuerwehreinsätzen bei vorhergehenden Rauchwarn- und Gasmel-
der-Alarmen 
Veranlasst der Alarm eines Rauchwarn- oder Gasmelders einen Polizei- und/oder Feuerwehrein-
satz, so sind die Kosten für die Beseitigung eventueller Aufbruchschäden und die Kosten für den 
Polizei- und/oder Feuerwehreinsatz versichert, sofern diese von deren Träger (z.B. Kommune) in 
Rechnung gestellt werden. 

3. Versicherungsschutz besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Einsatz von Polizei und/oder 
Feuerwehr mutwillig veranlasst. 

4. Mehrkosten 
Mehrkosten ergeben sich aus der Differenz des Aufwandes für die Wiederherstellung in gleicher Art und 
Güte und dem Aufwand zum Zeitpunkt der Wiederherstellung unter Berücksichtigung von a) bis d). 
Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so werden die Mehrkosten im Verhältnis des versicherten Zeit-
wertes zum aktuellen Neubauwert erstattet. 
a) Mehrkosten wegen Technologiefortschritt 

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Mehrkosten 
für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen 
Sachen, wenn die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben Art und 
Güte wegen Technologiefortschritts nicht möglich ist. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 EUR begrenzt. 

b) Mehrkosten durch Preissteigerungen 
Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen, die im Zuge der Wiederherstellung entstehen und 
deren Ursache in der Zeit zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der unverzüglichen 
Wiederherstellung liegt und für die nicht gleichzeitig eine Preisdifferenzversicherung besteht. Ver-
anlasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten 
nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung entstanden 
wären. 

c) Mehrkosten infolge von Veränderungen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
Der Versicherer ersetzt die tatsächlich entstandenen Mehrkosten infolge von Veränderungen der 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze und Verordnungen), die zwischen Errichtung bzw. 
letztmaliger genehmigungspflichtiger Baumaßnahme am betroffenen Gebäudeteil und dem Versi-
cherungsfall in Kraft getreten sind. 
Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen aufgrund behördli-
cher Wiederaufbaubeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen, so sind dadurch entstehende 
Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger 
Stelle entstanden wären. 
Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die tatsächlich vom Schaden betroffenen Gebäude-
teile. 

d) Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen für Restwerte 
Dürfen wieder verwertbare Reste der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen infolge be-
hördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nicht mehr verwertet werden, so sind dadurch ent-
stehende Mehrkosten versichert. 

5. Ausschlüsse und Leistungskürzung 
a) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die 

im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbracht werden. 

b) (nicht belegt) 
c) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von 

(1) Betriebsbeschränkungen, 
(2) Kapitalmangel, 
(3) behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wur-

den. 
d) Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der Grundlage bestehender Gesetze und Verordnun-

gen durch eine hierin ausgewiesene Frist der Bestandsschutz außer Kraft gesetzt bzw. die Nutzung 
des Gebäudes ganz oder teilweise untersagt, so sind die hierdurch entstehenden Mehrkosten nicht 
vom Versicherungsschutz umfasst, auch wenn die zuständige Behörde noch keinen entsprechen-
den Verwaltungsakt erlassen hat. 

e) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach 
Nr. 1 bis 3 entsprechend kürzen. 
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§ 9 Mietausfall, Mietwert 
1. Mietausfall, Mietwert 

Der Versicherer ersetzt 
a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von Wohnräumen in-

folge eines Versicherungsfalles zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt ha-
ben, 

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich fortlaufender Nebenkosten im Sinne 
des Mietrechts, die der Versicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungs-
falles unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen 
benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann. 

2. Haftzeit 
a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Räume wieder benutz-

bar sind, höchstens jedoch für 24 Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles. 
b) War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles nicht vermietet und weist der Versi-

cherungsnehmer die Vermietung zu einem in der Haftzeit liegenden Termin nach, wird der ab die-
sem Zeitpunkt entstandene Mietausfall bis zum Ablauf der Haftzeit gezahlt. 

c) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Versicherungsnehmer die mögliche 
Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert. 

3. (nicht belegt) 
§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme 

1. Vereinbarte Versicherungswerte 
Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine Wert 
vereinbart werden. Im Versicherungsfall kann der Gemeine Wert Anwendung finden, wenn die versi-
cherte Sache dauernd entwertet ist (siehe d)). Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädi-
gungsberechnung. 
a) Gleitender Neuwert 

Der gleitende Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes, ausgedrückt in Preisen des 
Jahres 1914. Der Neubauwert bemisst sich nach Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. 
Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten. 
Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Baukostenentwicklung an (siehe § 12 Nr. 2). 
Deshalb besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage des ortsüblichen Neubauwertes zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles. 
Wenn sich durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen innerhalb der Versicherungsperiode der 
Wert der Gebäude erhöht, besteht bis zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode auch inso-
weit Versicherungsschutz. 

b) Neuwert 
Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes. Der Neubauwert bemisst sich nach 
Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie 
sonstige Konstruktions- und Planungskosten. 

c) Zeitwert 
Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert des Gebäudes (siehe b)) zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung. 

d) Gemeiner Wert 
Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude ohne Grundstücksanteile oder 
für das Altmaterial. 

Ist Versicherung zum Gleitenden Neuwert, Neuwert oder Zeitwert vereinbart und ist das Gebäude zum 
Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet, so ist Versicherungswert lediglich der Gemeine Wert 
(Nutzungsvorbehalt). Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen 
Zweck nicht mehr zu verwenden ist. 

2. Versicherungssumme 
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen ver-

einbarte Betrag, der dem Versicherungswert entsprechen soll. 
b) Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll der Versicherungsnehmer die Versiche-

rungssumme an den veränderten Versicherungswert anpassen. 
c) Ist Neuwert, Zeitwert oder Gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer die 

Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem 
jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. 

d) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versiche-
rungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen (siehe § 11 Nr. 
2 b)). 

§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwertversicherung, Unterversicherungsverzicht 
1. Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwertversicherung 

Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert zu ermitteln, der in den Preisen des 
Jahres 1914 ausgedrückt wird (Versicherungssumme „Wert 1914“). 
Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn 
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a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines Bausachverständigen festgesetzt 
wird, 

b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen eines anderen Jahres zutreffend 
angibt und der Versicherer diesen Betrag umrechnet, 

c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und Ausstattung des Gebäudes zu-
treffend beantwortet und der Versicherer hiernach die Versicherungssumme „Wert 1914“ berech-
net. 

2. Unterversicherungsverzicht, Unterversicherung 
a) Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme „Wert 1914“ vereinbart, nimmt der Versicherer 

bei der Entschädigung (einschließlich Kosten und Mietausfall/Mietwert) keinen Abzug wegen Un-
terversicherung vor (Unterversicherungsverzicht). 

b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebäudes und seiner Ausstattung ge-
mäß Nr. 1 c) von den tatsächlichen Verhältnissen bei Vertragsabschluss abweicht und ist dadurch 
die Versicherungssumme „Wert 1914“ zu niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach den Re-
gelungen über die Anzeigepflichtverletzungen vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Ver-
tragsanpassung vornehmen; ferner kann er bezüglich der Differenz zwischen vereinbarter Versi-
cherungssumme und tatsächlichem Versicherungswert nach den Regeln der Unterversicherung 
leistungsfrei sein. 

c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der Versicherungssummenermittlung 
zugrunde liegende Bauzustand nach Vertragsabschluss durch wertsteigernde bauliche Maßnah-
men verändert wurde und die Veränderung dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. 
Dies gilt nicht, soweit der ortsübliche Neubauwert innerhalb der zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles laufenden Versicherungsperiode durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen erhöht wurde. 

§ 12 Beitrag in der Gleitenden Neuwertversicherung, Überversicherung 
1. Berechnung des Beitrages 

Grundlagen der Berechnung des Beitrages sind die Versicherungssumme „Wert 1914“, der vereinbarte 
Beitragssatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2 a)). 
Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet durch Multiplikation des vereinbarten Grundbei-
trages 1914 (Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit dem Beitragssatz) mit dem jeweils gül-
tigen Anpassungsfaktor. 

2. Anpassung des Beitrages 
a) Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungsschutzes gemäß der 

Erhöhung oder Verminderung des Anpassungsfaktors. 
b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die 

in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der 
jeweils für den Monat Mai des Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der 
für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe verändert ha-
ben. Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung werden die Än-
derung des Baupreisindexes zu 80 Prozent und die des Tariflohnindexes zu 20 Prozent berücksich-
tigt. Der jeweilige Index wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 
Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet und gerundet. 
Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird 
aufgerundet, sonst abgerundet. 

c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung des Beitrages innerhalb eines Monats, nachdem 
ihm die Mitteilung über die Erhöhung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklärung in 
Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die 
Erhöhung nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwertversicherung in Kraft, und zwar 
zum bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungssumme, die sich aus der Versicherungssumme 
„Wert 1914“ multipliziert mit 1/100 des mittleren Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der im 
Mai des Vorjahres galt. 
In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht nicht mehr. 
Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen erhebli-
cher Überversicherung bleibt unberührt. 

§ 13 Entschädigungsberechnung, Selbstbeteiligung 
1. Entschädigungsberechnung in der Gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwertversicherung 

In der Gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwertversicherung ist im Versicherungsfall Grundlage 
der Entschädigungsberechnung 
a) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten des Gebäudes (einschließlich 

der Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten) bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles, 

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkos-
ten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen 
Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles, 

c) bei zerstörten oder abhandengekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von 
Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand bei Eintritt des Versicherungsfalles. 
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d) Restwerte werden angerechnet. 
2. Entschädigungsberechnung in der Zeitwertversicherung 

In der Zeitwertversicherung ist im Versicherungsfall Grundlage der Entschädigungsberechnung 
a) bei zerstörten Gebäuden der Neuwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles abzüglich deren 

Wertminderung durch Alter und Abnutzung, 
b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkos-

ten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen 
Wertminderung, höchstens jedoch der Zeitwert bei Eintritt des Versicherungsfalles, 

c) bei zerstörten oder abhandengekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von 
Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt der Vereinbarung abzüglich 
deren Wertminderung durch Alter und Abnutzung. 

d) Restwerte werden angerechnet. 
3. Entschädigungsberechnung bei Gemeinem Wert 

Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet ist, werden versicherte Sa-
chen nur unter Zugrundelegung des erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile (Gemeiner 
Wert) entschädigt. 

4. Kosten 
Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten ist der Nachweis tatsächlich angefal-
lener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen. 

5. Mietausfall, Mietwert 
Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis zum Ende der vereinbarten Haft-
zeit. 

6. Mehrwertsteuer 
a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt 

ist; das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt 
hat. 

b) Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten und versicherten Mietausfalls bzw. des 
Mietwerts gilt a) entsprechend. 

7. Wiederherstellung und Wiederbeschaffung 
In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversicherung erwirbt der Versicherungsnehmer 
den Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertan-
teil) nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicher-
stellt, dass er die Entschädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweckbe-
stimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisheri-
gen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude 
an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt werden. 
Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 2 a), b) und c) abzüglich der Wert-
minderung durch Alter und Abnutzung. Nr. 6 gilt entsprechend. 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten Neuwertanteiles an den Versicherer 
verpflichtet, wenn er die auf den Neuwertanteil geleistete Entschädigung schuldhaft nicht zur Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sachen verwendet. Ist der entschädigte Neuwer-
tanteil zurückzuzahlen, ist er vom Zeitpunkt des Empfanges an durch den Versicherungsnehmer zu ver-
zinsen. 
Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 
247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

8. Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versicherers 
In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für versicherte Sachen, versicherte 
Kosten und versicherten Mietausfall bzw. Mietwert je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme be-
grenzt. Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind, werden unbegrenzt ersetzt. 

9. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung 
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalles in der Gleitenden Neuwertversiche-
rung ohne Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichts, in der Neu- und Zeitwertversicherung sowie 
in der Versicherung zum gemeinen Wert niedriger als der Versicherungswert der versicherten Sachen 
(Unterversicherung), wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 bis Nr. 3 in dem Verhältnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schaden-
betrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert. Entsprechen-
des gilt für die Berechnung versicherter Kosten und versicherten Mietausfalles bzw. Mietwertes. 

10. Selbstbeteiligung 
a) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um die vereinbarte 

Selbstbeteiligung gekürzt. Dies gilt nicht für Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskos-
ten, die auf Weisung des Versicherers angefallen sind. 

b) Erteilt der Versicherer in Absprache mit dem Versicherungsnehmer bei einem ersatzpflichtigen 
Schaden auf seine Rechnung den Auftrag zur Wiederherstellung des früheren Zustandes (Sachleis-
tung), so hat der Versicherungsnehmer diesem die vereinbarte Selbstbeteiligung zu zahlen, sobald 
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der Versicherer in Höhe der Selbstbeteiligung einen oder mehrere Aufträge zur Schadenbeseiti-
gung erteilt hat. Wurde Lastschriftverfahren vereinbart, hat der Versicherer die Möglichkeit, die 
vereinbarte Selbstbeteiligung abzubuchen. 

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
1. Fälligkeit der Entschädigung 

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe 
des Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Ab-
schlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der Ver-
sicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach Nr. 1 b) geleisteten Entschädi-
gung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 

3. Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht: 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens ge-

leistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu ver-

zinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat. 

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
4. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in 
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge-
zahlt werden kann. 

5. Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen 

Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft; 
c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung 

von Realgläubigern nicht erfolgte. 
§ 15 (nicht belegt) 
§ 16 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Scha-
dens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam 
vereinbaren. 

2. Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versiche-
rungsfall ausgedehnt werden. 

3. Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-

ständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in 
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhält-
nis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sach-
verständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Ob-
mannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann 
auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 
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4. Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
a) ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen so-

wie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 
c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den versicherten Mietausfall bzw. 

Mietwert; 
e) den Versicherungswert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen zum Zeitpunkt des 

Versicherungsfalles, wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist. 
5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-
stellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Ob-
mann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen 
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleich-
zeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, 
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

6. Kosten 
a) Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Soweit der entschädigungspflichtige Schaden 

in seiner Höhe 50.000 EUR übersteigt, ersetzt der Versicherer die durch den Versicherungsnehmer 
zu tragenden Kosten des Sachverständigen. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 20.000 
EUR begrenzt. Eine vereinbarte Selbstbeteiligung gemäß § 13 Nr. 10 fällt nicht an. 

b) Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht be-
rührt. 

§ 17 Veräußerung der versicherten Gebäude und Sachen 
1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigen-
tumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages, bei Zwangsversteigerung im 
Zeitpunkt des Zuschlages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungs-
nehmers ein. 

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur Zeit des Eintrittes des Er-
werbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon 
Kenntnis erlangt. 

2. Kündigungsrechte 
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 

Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb ei-
nes Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Beste-
hen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrages. 
3. Anzeigepflichten 

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform an-
zuzeigen. 

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen 
müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit 
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem 
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Ein-
trittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er 
nicht gekündigt hat. 

§ 18 (nicht belegt) 
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§ 19 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder dessen Vertreters bis zum Vertragsschluss 
1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm be-
kannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
a) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versiche-
rer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung wer-
den die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus oder verlangt der Versicherer 
eine (erhöhte) Selbstbeteiligung, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In die-
ser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers aus-
geschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen 
hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht 
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei 
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen 
oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe a)), zum Rücktritt (siehe b)) und zur Kün-
digung (siehe c)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahr-
umstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-
rührt. 

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) oder zur Kündigung 
(siehe Nr. 2 c)) muss der Versicherer innerhalb eines Monats in Textform geltend machen und dabei die 
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Um-
stände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kennt-
nis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

4. Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung (siehe 
Nr. 2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass 
die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur 
Kündigung (siehe Nr. 2 c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für 
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Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt 
hat. 

§ 20 Folgen unrichtiger Angaben im Versicherungsantrag 
1. Weichen die im Antrag gemachten Angaben zur Wohnfläche, Gebäudetyp, Baubeschreibung, -ausfüh-

rung und -ausstattung von den tatsächlichen Verhältnissen ab oder wird eine Änderung nach Vertrags-
schluss nicht angezeigt und wurde hierdurch ein zu geringer Beitrag erhoben – und hat der Versiche-
rungsnehmer diesen Umstand zu vertreten –, so vermindert sich der als entschädigungspflichtig errech-
nete Betrag je Versicherungsfall im Verhältnis des zuletzt berechneten Jahresbeitrages zum erforderli-
chen Jahresbeitrag. Eine Kürzung im vorbezeichneten Sinne wird nicht vorgenommen, wenn durch die 
vorgenannten Abweichungen eine Unterversicherung entsteht und der Versicherer berechtigt ist, diese 
Unterversicherung anzurechnen. 

2. Weichen die im Antrag gemachten Angaben zu Vorversicherern, Vorschäden oder abgelehnten Anträgen 
von den tatsächlichen Verhältnissen ab und wurde hierdurch eine zu geringe Selbstbeteiligung und/oder 
ein zu geringer Beitrag vereinbart – und hat der Versicherungsnehmer diesen Umstand zu vertreten –, so 
hat der Versicherer das Recht zur Vertragsänderung (siehe § 19 Nr. 2 a)). Es vermindert sich der als ent-
schädigungspflichtig errechnete Betrag um die Höhe einer Selbstbeteiligung, die vereinbart worden 
wäre, wenn die tatsächlichen Verhältnisse bei Vertragsabschluss dem Versicherer bekannt gewesen wä-
ren. 

3. Erlangt der Versicherer unabhängig von einem Schadenfall Kenntnis von Abweichungen im Sinne von Nr. 
1 und Nr. 2, so hat der Versicherungsnehmer für die laufende Versicherungsperiode sowie maximal zwei 
vorhergehende Versicherungsperioden die Differenz der gezahlten Jahresbeiträge zu den bei betreffen-
den Angaben erforderlichen Jahresbeiträgen und im Schadenfall die Differenz zwischen der vereinbarten 
Selbstbeteiligung und der Selbstbeteiligung, die vereinbart worden wäre, wenn die tatsächlichen Ver-
hältnisse bei Vertragsabschluss dem Versicherer bekannt gewesen wären, nachzuzahlen. 

§ 21 Gefahrerhöhung 
1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsneh-
mers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme 
des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerhebli-
cher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss in Textform gefragt hat. 

c) Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung kann insbesondere dann vorliegen, wenn 
(1) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist, 
(2) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt wird, 
(3) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in deren Verlauf das Dach ganz 

oder teilweise entfernt wird oder die das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen, 
(4) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder verändert wird, 
(5) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz gestellt wird. 

d) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 

2. Pflichten des Versicherungsnehmers 
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung 

des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten ge-
statten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen 
eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat. 

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer 
a) Kündigungsrecht des Versicherers 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Ver-
trag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag verlangen, die Versicherung der erhöhten Ge-
fahr ausschließen oder eine (höhere) Selbstbeteiligung verlangen. 
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Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Versicherung der erhöhten Gefahr aus oder verlangt der Versicherer eine (höhere) 
Selbstbeteiligung, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsänderung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung 

verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer 
zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätz-
lich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gelten a) 
Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, be-
kannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
(1) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für 

den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 
(2) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versiche-

rers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 
(3) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen sei-

nen Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag oder eine (erhöhte) Selbstbeteili-
gung verlangt. 

§ 22 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor, während und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvor-
schriften 
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles, Sicherheitsvorschriften 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles zu erfüllen hat, sind 
(1) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen Sicherheitsvorschriften, 
(2) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrichtungen, Dächer 

und außen angebrachte Sachen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel 
oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen, 

(3) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit genügend häufig zu kontrol-
lieren und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten. Die Kontrolle ist genügend, wenn sie mindestens alle 2 Tage erfolgt. 

(4) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies genügend häu-
fig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, 
zu entleeren und entleert zu halten. Die Kontrolle ist genügend, wenn sie mindestens alle 2 
Tage erfolgt. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor 
Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versiche-
rer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag frist-
los kündigen. 

c) Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 

2. Obliegenheiten während und nach Eintritt des Versicherungsfalles 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 

(1) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen; 
(2) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich 

– ggf. auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 
(3) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - ggf. auch mündlich oder 

telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 
(4) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, 

zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln; 

(5) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzei-
gen; 



 DirektVersicherung 

 

- 80 - 

(6) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhandengekommenen 
Sachen einzureichen; 

(7) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten 
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, 
sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.B. durch Fotos) und die beschä-
digten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren; 

(8) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu 
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht 
des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Scha-
dens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

(9) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zu-
gemutet werden kann; 

(10) mögliche Ansprüche gegenüber schadenverursachenden Dritten zu sichern (siehe § 34 Nr. 2). 
b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 

Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versi-

cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung 
verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

§ 23 Beitrag und Versicherungssteuer, Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter Zah-
lung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages 
1. Beitrag und Versicherungssteuer 

a) Beitragszahlung 
Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag) oder durch 
Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres-, Jahresbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die Ver-
sicherungsperiode umfasst bei Monatsbeiträgen einen Monat, bei Vierteljahresbeiträgen ein Vier-
teljahr, bei Halbjahresbeiträgen ein Halbjahr und bei Jahresbeiträgen ein Jahr. Beim Einmalbeitrag 
entspricht die Versicherungsperiode der vereinbarten Vertragsdauer, beträgt jedoch höchstens ein 
Jahr. 

b) Monatliche Zahlung 
Die Vereinbarung einer monatlichen Zahlungsperiode ist nur möglich, wenn Sie uns ermächtigen, 
die Beiträge im Rahmen des Lastschriftverfahrens (vgl. § 26) von Ihrem Konto abzubuchen. Kann 
ein Beitrag nicht abgebucht werden, wird der vierteljährliche Beitrag fällig. Den Vertrag stellen wir 
entsprechend um. 

c) Versicherungsteuer 
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in 
der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

2. Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 4 und 5 zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. 

3. Fälligkeit und Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags 
Der erste oder einmalige Beitrag wird – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüg-
lich nach Abschluss des Vertrags fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Ver-
sicherungsbeginn. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einma-
lige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

4. Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hin-weis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

5. Rücktritt 
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versiche-
rer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. 
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Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. 

6. Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgeben-
den Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 

§ 24 Dauer und Ende des Vertrages 
1. Begriffsbestimmung 

Das Vertragsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Besteht die vereinbarte Ver-
tragsdauer jedoch nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Vertragsjahr entsprechend verkürzt. Die fol-
genden Vertragsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre. 

2. Dauer 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 

3. Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er 
verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien von seinem Kündigungsrecht Gebrauch macht. 

4. Kündigungsrecht 
a) Kündigungsrecht durch den Versicherungsnehmer 

Sie können Ihren Versicherungsvertrag täglich kündigen. Die Kündigung wird am gewünschten Kün-
digungstag um 24:00 Uhr, frühestens mit Zugang bei uns wirksam. 

b) Kündigungsrecht durch den Versicherer 
Wir können den Versicherungsvertrag zum Ablauf der Vertragslaufzeit kündigen. Die Kündigung 
muss spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Versicherungslaufzeit bei Ihnen zuge-
gangen sein. 

5. Kündigung bei angemeldeten Hypotheken 
Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so ist die Kündigung durch 
den Versicherungsnehmer nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer nachgewiesen hat, dass zu dem 
Zeitpunkt, in dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypothek belas-
tet war oder der Hypothekengläubiger dieser Kündigung zugestimmt hat. 
Dies gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall. 

6. Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.  

§ 25 Folgebeitrag 
1. Fälligkeit  

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. 
2. Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages im Verzug, ist der Versicherer be-
rechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitra-

ges auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens 
zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur 
wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündi-
gungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages oder der 
Zinsen oder Kosten im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge im Verzug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit 
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im 
Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.  
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4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Frist-
ablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (siehe Nr. 3 b)) 
bleibt unberührt. 

§ 26 Lastschriftverfahren 
1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsneh-
mer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Ein-
ziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftverein-
barung in Textform zu kündigen. Ist der Beitrag zuletzt vom Versicherer eingezogen worden, ist der Ver-
sicherungsnehmer zur Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 
Textform aufgefordert worden ist. 
Die durch die Banken erhobenen Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können 
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

§ 27 (nicht belegt) 
§ 28 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1. Allgemeiner Grundsatz 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, 
nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 
bestanden hat. 

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inte-
resse 
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 

zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Wi-
derrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und 
der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Ver-
tragsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistun-
gen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versiche-
rungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform ge-
fragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige 
oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine ange-
messene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung 
beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages verpflichtet, wenn das versicherte 
Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versiche-
rung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, 
nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versi-
cherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 29 Bedingungsanpassung 
1. Ist eine Bestimmung in Versicherungsbedingungen des Versicherers durch höchstrichterliche Entschei-

dung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden so kann sie der 
Versicherer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrages notwendig ist. 
Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versiche-
rungsnehmer angemessen berücksichtigt. 

2. Auf die notwendige Änderung der Versicherungsbedingungen wird der Versicherungsnehmer in Text-
form hingewiesen. Die neue Regelung nach Nr. 1 wird zwei Wochen nach dem Hinweis über die Änderung 
und der hierfür maßgeblichen Gründe Vertragsbestandteil. 

§ 30 Beitragsanpassung 
1. Unter den nachstehenden Voraussetzungen kann der Versicherer den Beitrag für bestehende Versiche-

rungsverträge mit Wirkung von Beginn der nächsten Versicherungsperiode an erhöhen bzw. muss die-
sen ermäßigen. 
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2. Eine solche Beitragserhöhung/-ermäßigung führt der Versicherer dann durch, wenn aus versicherungs-
technischen Gründen eine Neukalkulation notwendig ist. 
Notwendig ist eine solche Neukalkulation nur bei einer dauerhaften Veränderung des Bruttoschadenbe-
darfs für gleichartige Risiken, der sich aus dem direkt zurechenbaren Schadenaufwand, den Kosten und 
der Feuerschutzsteuer des Produktes zusammensetzt, mindestens jedoch alle fünf Jahre. Unterneh-
mensübergreifende Daten dürfen für den Fall herangezogen werden, dass eine ausreichende Grundlage 
unternehmenseigener Daten nicht zur Verfügung steht. 
Die durch gesetzlich vorgeschriebene Änderungen des betriebsnotwendigen Sicherheitskapitals entste-
henden Kapitalkosten dürfen mit einberechnet werden. Veränderungen des Gewinnansatzes und der 
Provisionssätze bleiben bei der Anpassung außer Betracht. 
Für Teile des Gesamtbestandes, die nach objektiven risikobezogenen Kriterien abgrenzbar sind (wie z.B. 
die Nutzungsart der Gebäude, ihre Bauart oder ihre geografische Lage) kann zur Ermittlung des Anpas-
sungsbedarfs mittels mathematisch-statistischer und geografischer Verfahren eine Zusammenfassung 
erfolgen und für diese gesondert kalkuliert werden. 
Sofern der Versicherer Fehler aus seiner ursprünglichen Kalkulation durch diesen Paragrafen beheben 
möchte oder der Beitrag aus anderen Gründen bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bewusst zu 
niedrig angesetzt war, ist ihm eine Beitragserhöhung nicht gestattet. 
Ferner nimmt der Versicherer eine Beitragserhöhung/-ermäßigung nur dann vor, wenn die Beitragsan-
passung zu einer Erhöhung/Ermäßigung des Beitrages um mehr als fünf Prozent führt. 
Die Voraussetzungen für eine Beitragsanpassung werden von einem Aktuar geprüft und bestätigt. 
Unter den gleichen Voraussetzungen kann auch eine betragsmäßige Selbstbeteiligung angepasst und 
ein vereinbarter Beitragszuschlag entsprechend geändert werden. 

3. Im Falle der Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle der Ermäßigung verpflichtet den Beitrag für 
bestehende Versicherungsverträge anzupassen. 

4. Weiterhin begrenzt der Versicherer die Beitragserhöhung durch eine obere Grenze. Diese Grenze bildet 
der Tarifbeitrag für einen vergleichbaren Versicherungsschutz im Neugeschäft. Maximal beträgt die Bei-
tragserhöhung 20 Prozent. 

5. Auf eine sich aufgrund des neu kalkulierten Beitrages ergebende Beitragserhöhung wird der Versiche-
rungsnehmer einen Monat vor Wirksamwerden der Erhöhung (z.B. mit der Beitragsrechnung) hingewie-
sen.  
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung der Beitragserhöhung in Textform kündigen oder eine Umstellung auf einen Tarif des Neuge-
schäftes mit den entsprechenden Bedingungen verlangen. 
Die Kündigung kann frühestens zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem die Erhöhung des Beitrages wirksam 
werden soll. Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so ist die Kündi-
gung durch den Versicherungsnehmer nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen 
Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, in dem die Kün-
digung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypothek belastet war oder der Hypothe-
kengläubiger dieser Kündigung zugestimmt hat. 

6. Auf eine sich aufgrund des neu kalkulierten Beitrages ergebende Beitragssenkung wird der Versiche-
rungsnehmer (z.B. mit der Beitragsrechnung) hingewiesen. 

§ 31 Überversicherung 
1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der 

Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung 
die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsver-
langens ist für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben 
würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre. 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Bei-
trag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt. 

§ 32 Mehrere Versicherer 
1. Mitteilungspflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Mitteilungspflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Mitteilungspflicht nach Nr.1 vorsätzlich oder grob fahrlässig so ist 
der Versicherer unter den in § 22 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des 
Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 

Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigen aus anderen Gründen 
die Summen der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versi-
cherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 
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b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag auf-
zukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag 
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen der Beitrag errechnet wurde, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung 
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, 

ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßi-
ger Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versiche-
rung nicht gedeckt ist. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des 
Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstan-
den ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesun-
ken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen 
der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der Beiträge verlangen. 

§ 33 Versicherung für fremde Rechnung 
1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines 
Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlan-
gen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Ent-
schädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, 

sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Ver-
sicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die 
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-
schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers 
nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-
trag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 

§ 34 Übergang von Ersatzansprüchen 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf 
den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil 
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versiche-
rungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätz-
lich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienen-
des Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. 
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Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

§ 35 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen, es sei denn, die Höhe des Schadens liegt unterhalb der vereinbarten Selbstbeteiligung. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat 
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertragsjahres, wirksam wird. 

3. Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam. 

§ 36 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von 
der Entschädigungspflicht frei. 

b) Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person 
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als 
bewiesen. 

c) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei (siehe § 81 Abs. 2 VVG), so ver-
zichtet der Versicherer auf die Kürzung der Versicherungsleistung, sofern die Schadenhöhe die 
Versicherungssumme, maximal jedoch 2.000.000 EUR nicht übersteigt. Die Rechte des Versiche-
rers aus der Verletzung von vereinbarten Obliegenheiten gemäß 
(1) individueller, einzelvertraglicher Abreden in Textform 
(2) § 22 Nr. 1 
(3) sofern Versicherungsschutz für Überschwemmungsschäden durch Witterungsniederschläge 

(Starkregen) vereinbart ist: Klausel 7991, Nr. 11 
(4) sofern Versicherungsschutz für Überschwemmungsschäden durch Hochwasser vereinbart ist: 

Klausel 7992, Nr. 5 
(5) sofern erweiterter Versicherungsschutz für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ver-

einbart ist: Klausel 7995, Nr. 2 b) und Nr. 6 
sowie die Pflichten des Versicherungsnehmers bei Gefahrerhöhung (§ 21 Nr. 2) bleiben unberührt. 

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen. 

§ 37 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be-
stimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzli-
chen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt 
für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei 
einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. 

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entspre-
chend Anwendung. 

§ 38 (nicht belegt) 
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§ 39 Repräsentanten, Mehrere Versicherungsnehmer 
1. Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen 
lassen. 

2. Mehrere Versicherungsnehmer 
Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, muss sich jeder Versicherungsnehmer Kennt-
nis und Verhalten der übrigen Versicherungsnehmer zurechnen lassen. 

§ 40 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger 
von den, den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristbe-
rechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Ver-
sicherers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt. 

§ 41 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 
1. Meinungsverschiedenheiten 

a) Versicherungsombudsmann 
Wenn der Versicherungsnehmer als Verbraucher mit der Entscheidung des Versicherers nicht zu-
frieden ist oder eine Verhandlung mit dem Versicherer einmal nicht zu dem vom Versicherungs-
nehmer gewünschten Ergebnis geführt hat, kann sich der Versicherungsnehmer an den Ombuds-
mann für Versicherungen wenden. 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbei-
tende Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teil-
zunehmen. Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail) abge-
schlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr wenden. Die Beschwerde des Versicherungsnehmers wird dann über diese 
Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

b) Versicherungsaufsicht 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung durch den Versicherer nicht zufrieden oder treten 
Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, kann sich der Versicherungsnehmer 
auch an die für den Versicherer zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen un-
terliegen der Versicherer der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Telefon 0228 4108-0, Fax 0228 4108-1550 
www.bafin.de 
Die BaFin ist keine Schiedsstelle und sie kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden. 

c) Rechtsweg 
Außerdem hat der Versicherungsnehmer die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 

2. Zuständiges Gericht 
a) Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Ge-
richtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versiche-
rungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebe-
triebes zuständigen Gericht geltend machen. 

b) Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versiche-
rungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.  
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer 
seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständi-
gen Gericht geltend machen. 
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§ 42 Beteiligte Versicherungsunternehmen 
1. Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsneh-

mers für alle beteiligten Versicherer entgegenzunehmen. 
2. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die Gleichen sind, ist Folgendes ver-

einbart: 
a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den 

führenden Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen. 
b) Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden Versicherer rechtskräftig gewor-

dene Entscheidung sowie die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit 
geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an. 

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs- oder Revisionssumme nicht erreicht, ist 
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten 
Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer 
auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt b) 
nicht. 

§ 43 (nicht belegt) 
§ 44 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
§ 45 Versicherungsschutz bei Sanktionen und Schlussbestimmung 

1. Versicherungsschutz bei Sanktionen 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten 
von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen. 

2. Schlussbestimmung 
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vor-
schriften. Dies gilt insbesondere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maß-
gabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind. 

§ 46 Kostenvereinbarung 
Sie haben Ihren Versicherungsvertrag bei einem Direktversicherer abgeschlossen, dessen Geschäftssystem 
wegen der notwendigen Kosteneffizienz grundsätzlich nur einen direkten Kontakt mit dem Kunden selbst und 
eine direkte Beschaffung der über die Homepage bereit gestellten Informationen und etwaiger benötigter Ver-
tragsunterlagen durch diesen vorsieht. Jede weitere Kommunikation über dritte Intermediäre, namentlich 
Makler, Mehrfachagenten und Honorarberater, belastet daher die Kostenstruktur. Auch dann, wenn bereits die 
Vermittlung des Vertrages über einen Makler erfolgt, sehen die Maklervereinbarungen der Sparkassen Direkt-
Versicherung daher vor: "Die gesamte Korrespondenz mit dem Versicherungsnehmer wird direkt zwischen der 
Sparkassen DirektVersicherung AG und dem Versicherungsnehmer geführt." Wir bitten daher um Verständnis, 
dass für den Fall, dass Dokumente gemäß § 3 (3) und (4) VVG auf Anforderung durch Sie, einen Makler, Mehr-
fachagenten oder Honorarberater erstellt und versendet werden müssen, Kosten von 10,- EUR (inklusive 19% 
Umsatzsteuer) je Anforderung dieser Dokumente anfallen. Darüber hinausgehende Auskünfte werden kosten-
individuell entsprechend dem hierfür erforderlichen Arbeitsaufwand mit 10,- EUR (inklusive 19 % Umsatz-
steuer) pro 15 Minuten abgerechnet. Die angeforderten Dokumente werden nach Zahlungseingang übersandt. 

§ 47 Schutz bei Versicherwechsel 
1. Die Sparkassen DirektVersicherung ersetzt auch Schäden, die mutmaßlich während der Laufzeit eines 

Wohngebäudeversicherungsvertrags mit einem Vorversicherer eingetreten sind. 
2. Voraussetzungen sind: 

a) Der eingetretene Schaden wäre sowohl bei der Sparkassen DirektVersicherung als auch bei Vorver-
sicherer versichert gewesen, 

b) der Vertrag bei der Sparkasse DirektVersicherung schließt nahtlos an den Vertrag mit dem Vorver-
sicherer an, 

c) der Schaden wird erst während der Vertragslaufzeit bei der Sparkassen DirektVersicherung er-
kannt.  
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Zusätzlich mögliche, besondere Vereinbarungen zur Wohngebäudeversicherung 
der Sparkassen DirektVersicherung 

 
- soweit vereinbart – 

 
Klausel 7991: 
Versicherung von Überschwemmungsschäden durch Starkregen sowie Schäden durch Erdfall, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch oder Meteoriten in der Wohngebäudeversicherung 

1. Vertragsgrundlage 
Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (je nach Vereinbarung „Wohngebäu-
deBasis“, „WohngebäudePlusProtect“ oder „WohngebäudePremium“), soweit sich nicht aus den folgenden 
Bestimmungen etwas anderes ergibt. 

2. Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 
a) Überschwemmung durch Starkregen und dadurch verursachten Rückstau, 
b) Erdfall, Erdrutsch, 
c) Schneedruck, durch Schneedruck umstürzende Bäume, Lawinen,  
d) Vulkanausbruch 
e) Meteoriten 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 
Die Entschädigung für Schäden durch Rückstau ist auf 50.000 EUR begrenzt, soweit nicht etwas anderes ver-
einbart wurde. 

3. Überschwemmung durch Starkregen, Rückstau 
a) Überschwemmung ist eine Überflutung des Grund und Bodens des Versicherungsgrundstücks mit er-

heblichen Mengen von Oberflächenwasser durch 
(1) Witterungsniederschläge, 
(2) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von (1). 

b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäu-
deeigenen Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt. 

4. Überschwemmung von Dachflächen, Dachterrassen, Loggien und Balkonen 
a) Versichert sind auch Schäden an versicherten Sachen infolge Überschwemmung durch Witterungsnie-

derschläge von Dachflächen sowie Teilen des Gebäudes, wie Dachterrassen, Loggien oder Balkonen, in 
dem sich versicherte Sachen befinden, sofern eine Überflutung des Grund und Bodens vorliegt. 

b) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10.000 EUR. 
c) Die Begrenzung der Entschädigung entfällt bei Einsturz oder Verformung von Dachflächen durch die 

Wasserlast infolge der Überschwemmung durch Witterungsniederschläge. 
5. Erdfall 

Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen. 
Nicht versichert sind Schäden durch: 
a) ungenügende Verdichtung des Untergrundes vor Baubeginn oder fehlerhafte Gründungsvarianten (z.B. 

Flächengründung statt Pfahlgründung bei plastischen Bodenarten), 
b) Absenkung des Grundwasserspiegels, 
c) Trockenheit oder Austrocknung. 

6. Erdrutsch 
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder Erdmassen an natürlichen 
Hängen. 

7. Schneedruck, durch Schneedruck umstürzende Bäume 
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von ruhenden Schnee- oder Eismassen. 
Versichert sind auch Schäden an versicherten Sachen, die dadurch entstehen, dass Bäume durch Schnee-
druck umstürzen. 

8. Lawinen 
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen einschließlich der bei ihrem Abgang 
verursachten Druckwelle. 

9. Vulkanausbruch 
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüs-
sen, Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen Materialien und Gasen. 
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10. Meteoriten 
Ein Meteorit ist ein Festkörper kosmischen Ursprungs, der die Atmosphäre durchquert und die Erde erreicht 
hat. 

11. Nicht versicherte Sachen und Schäden 
a) Ausgeschlossen sind Schäden, die dadurch wesentlich mitverursacht sind, dass das Gebäude 

(1) zum Zeitpunkt der Errichtung oder Änderung ganz oder in einzelnen Teilen technischen Vorschrif-
ten des Baurechts oder allgemein anerkannter Regeln der Technik nicht entspricht, 

(2) ganz oder in Teilen schadhaft oder baufällig ist, insbesondere nicht die notwendige Festigkeit 
besitzt, 

(3) auf schlechtem Baugrund, an einem bergsturz-, erdrutsch- oder lawinengefährdeten Hang errich-
tet worden ist und die davon ausgehende Gefahr allgemein oder dem Versicherungsnehmer be-
kannt oder erkennbar war, 

b) Nicht versichert sind Schäden an versicherten 
(1) Sachen durch Eindringen von Regen oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene 

Fenster, Außentüren oder andere nicht ordnungsgemäß geschlossene Öffnungen des Gebäudes, 
in dem sich versicherte Sachen befinden, es sei denn, dass diese Öffnungen durch eine nach Nr. 2 
versicherte Ursache entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen, 

(2) Sachen außerhalb des Versicherungsortes, 
(3) Sachen außerhalb von Gebäuden, und zwar Kehrmaschine, Leitern und Gerüst gemäß § 6 Nr. 2 c) 

(2) bis (4) VGB 22/SD 12.2022. 
(4) Gebäuden oder versicherten Sachen, solange diese noch nicht bezugsfertig oder wegen Umbauar-

beiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. 
(5) Bezugsfertig ist das Gebäude, wenn es fertig gedeckt ist, alle Außentüren eingesetzt sind und alle 

Fenster verglast oder in anderer Weise gleichwertig verschlossen sind. 
c) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen, Schäden durch 

(1) Sturmflut, Flut, Springtide, 
(2) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen (siehe Nr. 3 a) (2)), 
(3) Hochwasser (Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern). 

12. Besondere Obliegenheiten 
a) Der Versicherungsnehmer hat zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden 

(1) eine geeignete Rückstausicherung vorzuhalten und stets funktionsbereit zu halten, sofern nicht 
etwas anderes vereinbart wurde. 

(2) Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten. 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer unter den in § 22 

VGB 22/SD 12.2022 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei. 

13. Selbstbeteiligung 
Eine eventuell vereinbarte Selbstbeteiligung zur Wohngebäudeversicherung fällt im Rahmen von Starkregen 
nicht an. 

14. Wartezeit 
Es besteht keine Wartezeit. 

15. Kündigung 
a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten den Ver-

sicherungsschutz von Klausel 7991 in Textform kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann 
er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam 
wird. 

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Wohngebäudeversicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

c) Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

16. Ende des Wohngebäudeversicherungsvertrages 
Mit Beendigung des Wohngebäudeversicherungsvertrages erlischt auch der Versicherungsschutz von Klau-
sel 7991. 
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Klausel 7992: 
Versicherung von Überschwemmungsschäden durch Hochwasser in der Wohngebäudeversicherung 

1. Vertragsgrundlage 
Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (je nach Vereinbarung „Wohngebäu-
deBasis“, „WohngebäudePlusProtect“ oder „WohngebäudePremium“), soweit sich nicht aus den folgenden 
Bestimmungen etwas anderes ergibt. 

2. Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Überschwemmung durch Hochwas-
ser und dadurch verursachten Rückstau zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 
Die Entschädigung für Schäden durch Rückstau ist auf 50.000 EUR begrenzt, soweit nicht etwas anderes ver-
einbart wurde. 

3. Überschwemmung durch Hochwasser, Rückstau 
a) Überschwemmung durch Hochwasser ist eine Überflutung des Grund und Bodens des Versicherungs-

grundstücks mit erheblichen Mengen von Oberflächenwasser durch 
(1) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern, 
(2) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von (1). 

b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Ge-
wässern bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit verbundenen Ein-
richtungen in das Gebäude eindringt. 

4. Nicht versicherte Sachen und Schäden 
a) Ausgeschlossen sind Schäden, die dadurch wesentlich mitverursacht sind, dass das Gebäude 

(1) zum Zeitpunkt der Errichtung oder Änderung ganz oder in einzelnen Teilen technischen Vorschrif-
ten des Baurechts oder allgemein anerkannter Regeln der Technik nicht entspricht, 

(2) ganz oder in Teilen schadhaft oder baufällig ist, insbesondere nicht die notwendige Festigkeit 
besitzt, 

b) Nicht versichert sind Schäden an versicherten 
(1) Sachen durch Eindringen von Regen oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene 

Fenster, Außentüren oder andere nicht ordnungsgemäß geschlossene Öffnungen des Gebäudes, 
in dem sich versicherte Sachen befinden, es sei denn, dass diese Öffnungen durch eine nach Nr. 2 
versicherte Ursache entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen, 

(2) Sachen außerhalb des Versicherungsortes, 
(3) Sachen außerhalb von Gebäuden, und zwar Kehrmaschine, Leitern und Gerüst gemäß § 6 Nr. 2 c) 

(2)-(4) VGB 22/SD 12.2022, 
(4) Gebäuden oder versicherten Sachen, solange diese noch nicht bezugsfertig oder wegen Umbauar-

beiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. 
(5) Bezugsfertig ist das Gebäude, wenn es fertig gedeckt ist, alle Außentüren eingesetzt sind und alle 

Fenster verglast oder in anderer Weise gleichwertig verschlossen sind. 
c) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen, Schäden durch 

(1) Sturmflut, Flut, Springtide, 
(2) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen (siehe Nr. 3 a) (2)). 

5. Besondere Obliegenheiten 
a) Der Versicherungsnehmer hat zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden 

(1) die geeignete Rückstausicherung vorzuhalten und stets funktionsbereit zu halten, sofern nicht 
etwas anderes vereinbart wurde. 

(2) Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten. 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer unter den in § 22 

VGB 22/SD 12.2022 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei. 

6. Selbstbeteiligung 
Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbetei-
ligung gekürzt. 
Erteilt der Versicherer in Absprache mit dem Versicherungsnehmer bei einem ersatzpflichtigen Schaden auf 
seine Rechnung den Auftrag zur Wiederherstellung des früheren Zustandes (Sachleistung), so hat der Versi-
cherungsnehmer diesem die vereinbarte Selbstbeteiligung zu zahlen, sobald der Versicherer in Höhe der 
Selbstbeteiligung einen oder mehrere Aufträge zur Schadenbeseitigung erteilt hat. Wurde Lastschriftverfah-
ren vereinbart, hat der Versicherer die Möglichkeit, die vereinbarte Selbstbeteiligung abzubuchen. 
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7. Wartezeit 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf von zwei Wochen ab Versicherungsbeginn (Wartezeit). Die 
Wartezeit entfällt, sofern das Risiko im selben Umfang bei der Sparkassen DirektVersicherung oder einem 
anderen Versicherer versichert war und in unmittelbarem Anschluss an die Vorversicherung übernommen 
wird. 

8. Kündigung 
a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten den Ver-

sicherungsschutz von Klausel 7992 in Textform kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann 
er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Vertragsjahres wirksam wird. 

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Wohngebäudeversicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

c) Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

9. Ende des Wohngebäudeversicherungsvertrages 
Mit Beendigung des Wohngebäudeversicherungsvertrages erlischt auch der Versicherungsschutz von Klau-
sel 7992. 
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Klausel 7993: 
Einschluss von Erdbebenschäden in die Wohngebäudeversicherung 

1. Vertragsgrundlage 
Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (je nach Vereinbarung „Wohngebäu-
deBasis“, „WohngebäudePlusProtect“ oder „WohngebäudePremium“), soweit sich nicht aus den folgenden 
Bestimmungen etwas anderes ergibt. 

2. Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Erdbeben zerstört oder beschädigt 
werden oder abhandenkommen. 

3. Erdbeben 
a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im 

Erdinneren ausgelöst wird. 
b) Versichert ist ein Erdbeben, das nach seismischen Messungen wenigstens die Magnitude ML = 5,0 auf 

der Richterskala erreicht. Erdbeben innerhalb von 72 Stunden gelten als ein Versicherungsfall. Erdbeben 
mit einer Magnitude ML von weniger als 5,0 auf der Richterskala sind nicht Gegenstand der Versiche-
rung. 

c) Ein Erdbeben mit einer Magnitude ML = 5,0 auf dem Versicherungsgrundstück wird unterstellt, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass 
(1) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden 

an Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen ange-
richtet hat, oder 

(2) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben 
entstanden sein kann. 

4. Nicht versicherte Sachen und Schäden 
a) Ausgeschlossen sind Schäden, die dadurch wesentlich mitverursacht sind, dass das Gebäude 

(1) zum Zeitpunkt der Errichtung oder Änderung ganz oder in einzelnen Teilen technischen Vorschrif-
ten des Baurechts oder allgemein anerkannter Regeln der Technik nicht entspricht, 

(2) ganz oder in Teilen schadhaft oder baufällig ist, insbesondere nicht die notwendige Festigkeit be-
sitzt. 

b) Nicht versichert sind Schäden an versicherten Sachen, solange diese noch nicht bezugsfertig oder wegen 
Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. 
Bezugsfertig ist das Gebäude, wenn es fertig gedeckt ist, alle Außentüren eingesetzt sind und alle Fens-
ter verglast oder in anderer Weise gleichwertig verschlossen sind. 

5. Selbstbeteiligung 
a) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbe-

teiligung gekürzt. 
b) Erteilt der Versicherer in Absprache mit dem Versicherungsnehmer bei einem ersatzpflichtigen Schaden 

auf seine Rechnung den Auftrag zur Wiederherstellung des früheren Zustandes (Sachleistung), so hat der 
Versicherungsnehmer diesem die vereinbarte Selbstbeteiligung zu zahlen, sobald der Versicherer in 
Höhe der Selbstbeteiligung einen oder mehrere Aufträge zur Schadenbeseitigung erteilt hat. Wurde 
Lastschriftverfahren vereinbart, hat der Versicherer die Möglichkeit, die vereinbarte Selbstbeteiligung 
abzubuchen. 

6. Kündigung 
a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten den Versi-

cherungsschutz von Klausel 7993 in Textform kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er 
bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Vertragsjahrs wirksam wird. 

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Wohngebäudeversicherungsvertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

c) Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

7. Ende des Wohngebäudeversicherungsvertrages 
Mit Beendigung des Wohngebäudeversicherungsvertrages erlischt auch der Versicherungsschutz von Klau-
sel 7993. 
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Klausel 7995: 
Versicherung ergänzender Gefahren für haustechnische Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien in Wohn-
gebäuden 

1. Vertragsgrundlage 
Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (je nach Vereinbarung „Wohngebäu-
deBasis“, „WohngebäudePlusProtect“ oder „WohngebäudePremium“), soweit sich nicht aus den folgenden 
Bestimmungen etwas anderes ergibt. 

2. Versicherte Gefahren, Sachen und Schäden, versicherter Ertragsausfall, versicherte Kosten für den 
Mehrverbrauch von Primärenergie 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte haustechnische Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien (siehe a)) in Wohngebäuden, die durch zusätzliche als in §§ 2 bis 5 Nr. 1 bis 3 VGB 22/SD 12.2022 
versicherbare Gefahren unvorhergesehen zerstört oder beschädigt werden oder durch Diebstahl oder Raub 
abhanden kommen. 
a) Haustechnische Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sind 

(1) mit dem Wohngebäude fest verbundene Anlagen der Wärmeerzeugung sowie Warmwasserberei-
tung auf Grundlage z. B. von oberflächennaher Geothermie, Solarthermie, Umweltwärme, Bioöl und 
Holz, einschließlich der Kraft-Wärme-Kopplung; 

(2) auf Dach von Wohngebäuden montierte Fotovoltaikanlagen (Aufdachmontage). Zur Fotovoltaikan-
lage gehören Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, Wechselrichter und Verkabe-
lung. 
Zu den haustechnischen Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien gehören auch die Mess-, 
Steuer- und Regeltechnik sowie die hierzu ausschließlich genutzten Wechseldatenträger ein-
schließlich der für die Grundfunktion und Steuerung dieser Anlagen dienenden Daten und Pro-
gramme. 

b) Unvorhergesehene Schäden 
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten weder recht-
zeitig vorhergesehen haben noch mit dem für den Betrieb erforderlichen Wissen hätten vorhersehen 
können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch 
(1) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter; 
(2) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
(3) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 
(4) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen; 
(5) Schwelen, Glimmen, Sengen, oder Glühen; 
(6) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel;  
(7) Wasser, Feuchtigkeit; 
(8) Zerreißen infolge Fliehkraft; 
(9) Überdruck oder Unterdruck; 
(10) Frost oder Eisgang 

c) Elektronische Bauelemente 
Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn 
eine versicherte Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicher-
weise auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Be-
weis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Ein-
wirkung einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist.  
Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet. 
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3. Nicht versicherte Sachen und Schäden 
a) Nicht versicherte Sachen 

Nicht versichert sind 
(1) Ausmauerungen, Auskleidungen und Beschichtungen von Öfen, Feuerungs- und sonstigen Erhit-

zungsanlagen, Dampferzeugern und Behältern, die während der Lebensdauer der versicherten Sa-
chen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen; 

(2) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel; 
(3) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach 

ausgewechselt werden müssen; 
(4) Sachen, die noch nicht betriebsfertig sind. 
(5) Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung und – soweit vorgesehen – nach 

beendetem Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. 
Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies 
gilt auch während einer De- oder Remontage sowie während eines Transportes der Sache innerhalb 
des Versicherungsortes. 

b) Nicht versicherte Schäden 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 
(1) Schäden 

i) durch Überschwemmung durch Starkregen, Rückstau, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawi-
nen, Vulkanausbruch, Meteoriten 

ii) durch Überschwemmung durch Ausuferung von oberirdischen (stehender oder fließenden) 
Gewässern, 

iii) durch Erdbeben, 
(2) Schäden 

i) durch betriebsbedingte normale Abnutzung; 
ii) durch betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung; 
iii) durch korrosive Angriffe oder Abzehrungen; 
iv) durch übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ablagerungen; 
v) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder sei-

nen Repräsentanten bekannt sein musste; der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn 
der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache zur 
Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war; 

vi) an versicherten Daten, es sei denn, dass der Verlust oder die Veränderung der Daten infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens (siehe Nr. 2 b)) an dem Datenträger eingetre-
ten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren; 

vii) an Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Betonkübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Rie-
men, Bürsten, Kardenbelägen, Bereifungen sowie Öl- oder Gasfüllungen, die Isolationszwe-
cken dienen und Ölfüllungen von versicherten Turbinen, es sei denn, dass an anderen Teilen 
der versicherten Sache ein versicherter Schaden (siehe Nr. 2 b)) entstanden ist; 

viii) durch Abhandenkommen; Nr. 2 bleibt unberührt; 
ix) durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme 

durch Programme oder Dateien mit Schadenfunktion (z. B. Computerviren, -würmer, Trojani-
sche Pferde) oder infolge unberechtigter Handlungen nach Eindringen in Computersysteme; 

x) an versicherten Sachen an haustechnischen Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien von 
Gebäuden oder Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind. 

xi) Bezugsfertig ist das Gebäude, wenn es fertig gedeckt ist, alle Außentüren eingesetzt sind und 
alle Fenster verglast oder in anderer Weise gleichwertig verschlossen sind. 

Die Ausschlüsse (i) bis (iv) gelten nicht für benachbarte haustechnische Anlagen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien, die infolge eines solchen Schadens beschädigt werden und nicht auch ihrer-
seits aus Gründen gemäß (i) bis (iv) bereits erneuerungsbedürftig waren. 
Die Ausschlüsse gemäß (i) bis (iv) gelten ferner nicht in den Fällen von Nr. 2 b) (1) und (2), Nr. 2 b) 
(4) und (5); ob ein Konstruktionsfehler vorliegt, wird nach dem Stand der Technik zur Zeit der Kon-
struktion beurteilt, bei Bedienungs-, Material- oder Ausführungsfehlern nach dem Stand der Tech-
nik zur Zeit der Herstellung; 

4. Vereinbarte Versicherungswert 
Ist Versicherung zum gleitenden Neuwert oder Neuwert vereinbart und können im Versicherungsfall für 
haustechnische Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien oder deren Bauteile serienmäßig hergestellte 
Ersatzteile nicht mehr bezogen werden, so ist der Versicherungswert für diese Anlagen oder deren Bauteile 
der Zeitwert. 
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5. Versicherter Ertragsausfall, versicherte Kosten für den Mehrverbrauch von Primärenergie 
a) Ertragsausfall bei Fotovoltaikanlagen 

Mitversichert ist der infolge eines Versicherungsfalles verursachte Ertragsausfall der mitversicherten 
Fotovoltaikanlage bis 2,50 EUR je kWp (Kilowatt Peak) und Ausfalltag, maximal für 150 Tage. 

b) Kosten für den Mehrverbrauch von Primärenergie 
Versichert sind die notwendigen Kosten für Primärenergie, die infolge eines Ausfalls von haustechni-
schen Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien mehr entstehen. 

6. Besondere Obliegenheiten 
a) Besondere vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versi-

cherungsfalles zu erfüllen hat, sind 
(1) die versicherten haustechnische Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien stets in ordnungsge-

mäßem Zustand zu erhalten und Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen, 
(2) die versicherten haustechnischen Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien stets im vom Her-

steller empfohlenen Intervall von einem für das jeweilige Gewerk qualifizierten Fachbetrieb warten 
zu lassen und hierüber einen Nachweis zu führen, 

(3) die vom jeweiligen Hersteller mitgelieferten Datenträger mit Daten und Programmen für die versi-
cherten haustechnischen Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien aufzubewahren, 

(4) bei gegen Ertragsausfall versicherten Fotovoltaikanlagen die Vertragsunterlagen über die Energie-
lieferungen sowie die Abrechnungen der letzten zwei Jahre aufzubewahren. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer unter den in § 22 
VGB 22/SD 12.2022 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teil-
weise leistungsfrei. 

7. Kündigung 
a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten den Versi-

cherungsschutz von Klausel 7995 in Textform kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er 
bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. 

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Wohngebäudeversicherungsvertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

c) Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

8. Ende des Wohngebäudeversicherungsvertrages 
Mit Beendigung des Wohngebäudeversicherungsvertrages erlischt auch der Versicherungsschutz von Klau-
sel 7995. 
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Klausel 7998: 
Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren (mit Dichtheitsnachweis) 
1. Versicherte Gefahren, Sachen und Schäden 

In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 22/SD 12.2022 sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Ableitungsrohren 
der Wasserversorgung außerhalb versicherter Gebäude versichert, soweit diese Rohre der Entsorgung versi-
cherter Gebäude oder Anlagen dienen und soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt. 
Der Bereich zwischen den Fundamenten unterhalb des Gebäudes gilt als außerhalb des Gebäudes. 

2. (nicht belegt) 
3. Nicht versicherte Sachen und Schäden 

Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen. 
4. Entschädigungsgrenze 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 
5. Kündigung 

a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten den Versi-
cherungsschutz von Klausel 7998 in Textform kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er 
bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. 

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Wohngebäudeversicherungsvertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

c) Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

6. Ende des Wohngebäudeversicherungsvertrages 
Mit Beendigung des Wohngebäudeversicherungsvertrages erlischt auch der Versicherungsschutz von Klau-
sel 7998. 
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Klausel 7999: 
Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren (ohne Dichtheitsnachweis) 
1. Versicherte Gefahren, Sachen und Schäden 

In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 22/SD 12.2022 sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Ableitungsrohren 
der Wasserversorgung außerhalb versicherter Gebäude versichert, soweit diese Rohre der Entsorgung versi-
cherter Gebäude oder Anlagen dienen und soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt. 
Der Bereich zwischen den Fundamenten unterhalb des Gebäudes gilt als außerhalb des Gebäudes. 

2. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
Kein sonstiger Bruchschaden im Sinne von Nr. 1 liegt vor, wenn 
a) zwischen einzelnen Rohren der Abwasserleitung die Verbindung ganz oder teilweise unterbrochen ist, 

ohne dass an diesen Rohren selbst ein Bruchschaden vorliegt (so genannter Muffenversatz), 
b) Dichtungen defekt werden oder 
c) Wurzeln in die Rohre hineingewachsen sind, gleichgültig ob dadurch ein Materialschaden am Rohr bzw. 

an der Dichtung verursacht wurde. 
3. Nicht versicherte Sachen und Schäden 

Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen. 
4. Entschädigungsgrenze 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 
5. Kündigung 

a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten den Versi-
cherungsschutz von Klausel 7999 in Textform kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er 
bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Vertragsjahres wirksam wird. 

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Wohngebäudeversicherungsvertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

c) Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

6. Ende des Wohngebäudeversicherungsvertrages 
Mit Beendigung des Wohngebäudeversicherungsvertrages erlischt auch der Versicherungsschutz von Klau-
sel 7999. 
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Bitte lesen Sie die nachfolgenden 
Geschäftsbedingungen in Ruhe durch. 
Dies sind wichtige Vertragsunterlagen! 
Bitte bewahren Sie sie zusammen mit 
dem Versicherungsschein auf. 
  



 DirektVersicherung 

- 5 - 

 
 

Vertragsinformationen 
zur Glas-Haushalt-Versicherung 

 
 
 
 

 
Informationen zum Versicherer 
 
Identität des Versicherers 
Sparkassen DirektVersicherung AG, Kölner Landstraße 33, 40591 Düsseldorf; 
E-Mail: meine-wohngebaeudeversicherung@sparkassen-direkt.de, Tel.: 0211 729-8855, Fax: 0211 729-8850, 
www.sparkassen-direkt.de. Amtsgericht Düsseldorf HRB 33527. Sitz der Gesellschaft ist Düsseldorf. 
Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist der Betrieb insbesondere der Kfz-, Hausrat-, Haftpflicht- Wohngebäude und Un-
fallversicherung, die Versicherung von Beistandsleistungen sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen auch 
in Zweigen, die wir nicht selbst betreiben. 
Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen 
Für die privaten Sach- und Haftpflichtversicherungen sind gesetzlich keine Garantiefonds oder andere Entschädi-
gungsregelungen erforderlich. 
 
 
Informationen zum Vertrag 
 
Zustandekommen des Vertrages 
Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn wir Ihren Antrag, an den Sie als Antragsteller zwei Wochen lang 
gebunden sind, durch Zugang des Versicherungsscheins angenommen haben. Für den Beginn und den Zeitpunkt, ab 
welchem Versicherungsschutz besteht verweisen wir auf die entsprechende Regelung „Beginn des Versicherungs-
schutzes“ in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
 

Widerrufsbelehrung 
Abschnitt 1: Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 

• der Versicherungsschein, 
• die Vertragsbedingungen, 

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese 
wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen, 

• diese Belehrung, 
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Sparkassen DirektVersicherung AG 
Kölner Landstraße 33 
40591 Düsseldorf 
Telefax: +49 211 729-8810 
service@sparkassen-direkt.de 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit 
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang 
des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten. Dieser Betrag ermittelt sich wie folgt: 
Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestand, multipliziert mit - je nach vereinbarter Zahlungspe-
riode - 1/360 des Jahresbeitrags bzw. 1/180 des Halbjahresbeitrags bzw. 1/90 des Vierteljahresbeitrags bzw. 
1/30 des Monatsbeitrags. Wir haben zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zu-
gang des Widerrufs, zu erstatten. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so 
hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzun-
gen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages 
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wirksam ausgeübt, so sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag 
nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen 
Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Verein-
barung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch 
verlangt werden.     
 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von 
uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Fol-
genden im Einzelnen aufgeführt: 
Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 
Wir haben Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden 

soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige 
Registernummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwi-
schen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -
gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Infor-
mationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fällig-

keit der Leistung des Versicherers; 
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die 

Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbstständige Versiche-
rungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den 
Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 
7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültig-

keitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 
8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des 

Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein 
soll; 

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, 
insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs ge-
gebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorge-
hobenen und deutlich gestalteten Form; 

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages 

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen ein-
schließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervor-
gehobenen und deutlich gestalteten Form; 

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu 
Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt; 

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder 
über das zuständige Gericht; 

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Unterabschnitt genannten Vorabinfor-
mationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustim-
mung die Kommunikation während der Laufzeit insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, ge-
genüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen 
über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch 
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen er-
folgt, bedürfen die Informationen einer  

15. dieses Vertrags zu führen; 
16. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und 

gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die 
Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 

17. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser 
Aufsichtsbehörde. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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Zugrundeliegendes Recht und zuständiges Gericht 
Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten 
die inländischen Gerichtsstände. Für die Einzelheiten achten Sie bitte auf die entsprechende Regelung „Gerichts-
stand“ in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
 
Sprache 
Sämtliche Vertragsunterlagen und Bedingungen werden in deutscher Sprache an Sie übergeben. Die Kommunikation 
wird ebenfalls in deutscher Sprache geführt. 
 

Informationen zum Rechtsweg 
 
Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
Falls Sie einmal mit unseren Leistungen unzufrieden sein sollten, wenden Sie sich bitte direkt an uns. 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch in unserer Hauptverwaltung in Düsseldorf unter den o.g. Kontaktdaten zur 
Verfügung. 
Wir gehören dem Versicherungsombudsmann e.V. an. Im Falle von Beschwerden können Sie sich als Verbraucher bis 
zu einem Beschwerdewert von 100.000.- Euro an den Ombudsmann wenden. Weitere Einzelheiten zu den Vorausset-
zungen und zum Ablauf des Verfahrens können Sie der Verfahrensordnung (VomVO) – einzusehen auf www.versiche-
rungsombudsmann.de – entnehmen. 
Die Adresse lautet:  
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin. beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Die Inanspruchnahme dieses für Sie kostenlosen Verfahrens lässt Ihnen die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschrei-
ten, selbstverständlich weiterhin offen. 
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
Es besteht die Möglichkeit einer Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Telefon 0228/4108-0, Telefax 0228 4108-1550, poststelle@bafin.de, 
www.bafin.de. 
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Mitteilung nach 19 Abs. 5 VVG 

über die Folgen einer Verletzung 
der gesetzlichen Anzeigepflicht 

 
 
 

 
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden 
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur ge-
ringe Bedeutung beimessen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 
machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden In-
formation entnehmen. 
 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Angabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach 
denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit 
zur Anzeige verpflichtet. 
 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungs-
falles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angege-
bene Umstand 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig 
oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
3. Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser 
Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen 
erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
 
4. Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Um-
stände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
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Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt 
zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 
 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht 
des Rücktritts, der Kündigung, der rückwirkenden Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unse-
rer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie 
können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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Allgemeine Bedingungen für die Kommunikation zwischen Versicherungsnehmer und 

Sparkassen DirektVersicherung / Verbindlichkeit des Kundenportals 
 

1. Vertragsverwaltung über das Kundenportal 
Der Vertrag wird über das Kundenportal der Sparkassen DirektVersicherung online verwaltet. Die persön-
liche Kontaktaufnahme zum Versicherer z. B. per Telefon oder E-Mail ist natürlich im Rahmen der üblichen 
Geschäftszeiten zusätzlich möglich und wird vom Versicherer sogar empfohlen. 
Der Versicherungsschein sowie seine Nachträge, die Beitragsrechnungen, Nachrichten und sonstige Do-
kumente werden dem Versicherungsnehmer, soweit sie für den elektronischen Versand geeignet sind 
und für sie eine postalische Zustellung aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht zwingend ist, elektronisch 
im persönlichen Postfach des Versicherungsnehmers im Kundenportal der Sparkassen DirektVersiche-
rung zugestellt.  
Dazu richtet der Versicherer dem Versicherungsnehmer ein solches Postfach in seinem Kundenportal ein. 
Mit dem Antrag auf Versicherungsschutz „widmet“ der Versicherungsnehmer sein Postfach als Empfangs-
einrichtung zur rechtswirksamen Übermittlung von Dokumenten und Willenserklärungen. Der Versiche-
rer wird den Versicherungsnehmer per E-Mail benachrichtigen, wenn ein neues Dokument in das elektro-
nische Postfach eingestellt wurde. Die Sparkassen DirektVersicherung verwendet dabei eine Transport-
verschlüsselung (Transport Layer Security, TLS), welche eine abgesicherte und zuverlässige Datenüber-
tragung zwischen der Sparkassen DirektVersicherung und dem E-Mail-Provider (E-Mail-Anbieter) des Ver-
sicherungsnehmers ermöglicht, soweit der Provider eine solche Transportverschlüsselung unterstützt. 
Ein Verschlüsselungsschutz für den Zugriff auf den Inhalt der E-Mail nach Posteingang im Account des 
Versicherungsnehmers besteht nicht. Hier sollte der Versicherungsnehmer ggf. selbst Sicherheitsmaß-
nahmen ergreifen (z. B. durch Löschen der E-Mail, nachdem er die Daten anderweitig gesichert hat). 

2. Registrierung im Kundenportal und Aktivierung des persönlichen Postfachs 
Mit dem Abschluss des Versicherungsvertrages verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, sich unver-
züglich im Kundenportal zu registrieren. Das persönliche Postfach des Versicherungsnehmers im Kun-
denportal der Sparkassen DirektVersicherung ist nach erfolgreich abgeschlossener Registrierung auto-
matisch aktiv. Die Registrierung erfolgt über die Internetseite meine.sparkassen-direkt.de oder über die 
„Meine S-Direkt“ App für Android und iOS. 

3. Andere Versicherungsverträge 
Sollte der Versicherungsnehmer bereits andere Versicherungsverträge bei der Sparkassen DirektVersi-
cherung haben, erklären er sich auch für diese Verträge mit den Regelungen 1. und 2. einverstanden. 
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Allgemeine Bedingungen für die Glas-Haushalt-Versicherung  
der Sparkassen DirektVersicherung 

 - Stand Dezember 2022 - (AGlHB 22/SD 12.2022) 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse 

1. Versicherungsfall 
Entschädigt werden versicherte Sachen, die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden. 

2. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 

(1) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z.B. Schrammen, Muschelausbrüche), 
(2) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-Isolierverglasungen, wenn nicht 

gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen der Scheibe vorliegt, 
(3) Schäden, die dadurch entstehen, dass die Scheiben mit lichtundurchlässiger Farbe bestrichen 

sind. 
b) Nicht versichert sind Schäden, die durch 

(1) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder sei-
ner Ladung, 

(2) Einbruchdiebstahl, Vandalismus, 
(3) Sturm, Hagel, 
(4) Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch 
entstehen und soweit für diese anderweitig Versicherungsschutz besteht. 

3. Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie 
a) Ausschluss Krieg 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 
 

b) Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Innere Unruhen. 

c) Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Substanzen. 

§ 2 bis § 5 (nicht belegt) 
§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort 

1. Versicherte Sachen 
Versichert sind fertig eingesetzte oder montierte Gebäudeverglasung der Wohnung des Versicherungs-
nehmers, des Einfamilienhauses oder des Zweifamilienhauses sowie die Mobiliarverglasung der Woh-
nung, in dem der Versicherungsnehmer seinen ersten Wohnsitz hat, jedoch ohne Beleuchtungskörper. 
a) Gebäudeverglasungen: 

Glasscheiben von Fenstern, Türen, Balkonen, Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veranden, Loggien, 
Wetterschutzvorbauten, Dächern, Brüstungen, Duschkabinen und Abdeckungen von Sonnenkollekt-
oren, Glasbausteinen, Profilbaugläser. 

b) Mobiliarverglasungen: 
Glasscheiben von Bildern, Schränken, Vitrinen, Stand-, Wand- und Schrankspiegeln, Glasplatten, 
Glasscheiben und Sichtfenster von Öfen, Elektro- und Gasgeräten, Glaskeramik-Kochflächen. 

c) Besondere Verglasung: 
Künstlerisch bearbeitete Glas-Scheiben, -Spiegel und -Platten (z. B. Motivdarstellung durch Glasma-
lerei, Ätzung und Schliff). Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 250 EUR begrenzt. 

d) Aquarien/Terrarien sind nur aufgrund besonderer Vereinbarung versichert. 
2. Versicherungsort 

Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden. 
Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen vereinbart ist, besteht dieser nur innerhalb des Versi-
cherungsortes. 

3. Nicht versicherte Sachen 
Nicht versichert sind 
a) optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und Handspiegel, 
b) Photovoltaikanlagen, 
c) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind, 
d) Scheiben und Platten aus Kunststoff, 
e) Kunststoffe.  
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§ 7 Wohnungs- und Teileigentum 
1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der Versicherer wegen des Verhal-

tens einzelner Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber 
den übrigen Wohnungseigentümern wegen deren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteile 
nicht berufen. 
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, hat dem Versicherer die da-
rauf entfallenden Aufwendungen zu ersetzen. 

2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, 
als er gegenüber einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädigung zur 
Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird. 
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versi-
cherer diese Mehraufwendungen zu erstatten. 

3. Für die Glasversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend. 
§ 8 Versicherte Kosten 

1. Versicherte Kosten  
a) Kosten für vorläufige Maßnahmen 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für das vorläufige Ver-
schließen von Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasungen). 

b) Entsorgungskosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für das Abfahren von ver-
sicherten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für die Entsorgung (Entsorgungskosten). 

c) Sonderkosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für zusätzliche Leistun-
gen, um die sich das Liefern und Montieren von versicherten Sachen durch deren Lage verteuert (z.B. 
Kran- oder Gerüstkosten). 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 EUR begrenzt, sofern nicht etwas anderes ver-
einbart wurde. 

2. Ausschlüsse und Leistungskürzung 
a) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die 

im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbracht werden. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach  
Nr. 1 entsprechend kürzen. 

§ 9 bis § 12 (nicht belegt) 
§ 13 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung, Selbstbeteiligung 

Bei einem ersatzpflichtigen Schaden hat der Versicherer die Wahl, den früheren Zustand der versicherten Sache 
wieder herzustellen (Sachleistung) oder Barzahlung zu leisten (Geldleistung). Wählt der Versicherer Sachleis-
tung, gehen die Bruchstücke mit der Ersatzleistung in sein Eigentum über. Der Versicherungsnehmer ist nicht 
berechtigt, über die Bruchstücke zu verfügen. Wählt der Versicherer Geldleistung, ist er berechtigt, den Wert 
der Bruchstücke auf die Entschädigung anzurechnen. 
1. Entschädigung als Sachleistung 

a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Sachleistung, zu der er den Auftrag erteilt. 
b) Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rechnung des Versicherers die zerstörten oder 

beschädigten Sachen entsorgt und in gleicher Art und Güte an den Schadenort geliefert und wieder 
eingesetzt werden. 

c) Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere Aufwendungen, die im Zusammenhang mit 
dem Einsetzen der Scheibe (z.B. Anstriche, De- und Remontage von Vergitterungen) notwendig sind. 
Diese Aufwendungen werden nur, soweit dies besonders vereinbart ist, in vereinbarter Höhe ersetzt. 
Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung der Sachleistung notwendig sind, erteilt der 
Versicherer in Absprache mit dem Versicherungsnehmer in dessen Namen den Auftrag hierzu. Der 
Versicherer erstattet dem Versicherungsnehmer die Rechnungskosten bis zur vereinbarten Höhe. 

d) Abweichende Entschädigungsleistung 
(1) Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt der Versicherer den Geldbetrag, wel-

cher dem unter Nr. 1 a) beschriebenen Leistungsumfang entspricht. 
(2) Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, soweit eine Ersatzbeschaffung durch den 

Versicherer zu den ortsüblichen Wiederherstellungskosten nicht möglich ist. 
(3) Wird Unterversicherung nach Nr. 3 e) festgestellt, leistet der Versicherer ausschließlich in Geld. 
(4) Der Versicherer leistet Entschädigung in Geld, wenn der Versicherungsnehmer einer Anpas-

sung gemäß § 30 Nr. 3 widersprochen hat. 
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2. Entschädigung als Geldleistung 
a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Geldleistung. 
b) Geldleistung bedeutet, dass Aufwendungen für die Entsorgung der zerstörten oder beschädigten 

Sachen, deren Wiederbeschaffung in gleicher Art und Güte, die Lieferung an den Schadenort sowie 
die Montage in ortsüblicher Höhe ersetzt werden. 

c) Besondere Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe (z.B. Anstriche, 
De- und Remontage von Vergitterungen) notwendig sind, werden nur, soweit vereinbart, in verein-
barter Höhe ersetzt. 

3. Mehrwertsteuer, Notverglasung/Notverschalung, Kosten, Unterversicherung, Restwerte 
a) Mehrwertsteuer 

Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug berech-
tigt ist; das Gleiche gilt, soweit der Versicherungsnehmer die Mehrwertsteuer tatsächlich nicht ge-
zahlt hat. 

b) Abweichungen vom äußeren Erscheinungsbild 
Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Angleichung unbeschädigter Sachen (z. B. 
Farbe und Struktur) an entschädigten Sachen sowie für fertigungsbedingte Abweichungen der Er-
satzsache im äußeren Erscheinungsbild entstehen und erteilt hierzu keinen Auftrag. 

c) Notverglasung / Notverschalung 
Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen und Notverschalungen) kann vom 
Versicherungsnehmer in Auftrag gegeben und als notwendige versicherte Kosten geltend gemacht 
werden. 

d) Kosten 
Maßgeblich für die Berechnung der Kosten ist der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls. 

e) Unterversicherung 
(1) Glasversicherung ohne Versicherungssumme 

i) Basiert der erforderliche Jahresbeitrag auf der Wohnfläche, hat der Versicherungsnehmer 
während der Vertragsdauer Abweichungen zwischen den Angaben im Antrag und den tat-
sächlich vorhandenen Flächen dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

ii) Sind die zur Zeit des Versicherungsfalls vorhandenen Flächen dem Versicherer weder durch 
den Antrag noch durch spätere Anzeigen bekannt geworden (Unterversicherung), so hat er 
von der Entschädigung oder den Kosten des Sach- oder Geldersatzes nur den Teil zu tragen, 
der sich zu dem bedingungsgemäß errechneten Gesamtbetrag verhält wie der zuletzt ge-
schuldete Jahresbeitrag zu dem Jahresbeitrag, der bei Kenntnis aller Umstände vereinbart 
worden wäre. Anzeigen, die ohne Verschulden des Versicherungsnehmers dem Versicherer 
noch nicht zugegangen sind, gelten als rechtzeitig erfolgt. Die vereinbarte Sach- oder Geld-
leistung braucht der Versicherer erst zu leisten, nachdem der Versicherungsnehmer den 
sich ergebenden Unterschiedsbetrag vor Erteilung des Ersatzauftrages hinzugezahlt hat. 

iii) Werden dem Versicherer während der Vertragsdauer Flächen angezeigt, für die ein höherer 
oder geringerer Jahresbeitrag vereinbart worden wäre, so schuldet der Versicherungsneh-
mer von dem Zeitpunkt der Absendung der Anzeige an den geänderten Jahresbeitrag. 

iv) i) bis iii) sind entsprechend anzuwenden, wenn der Beitrag aufgrund von Antragsfragen er-
kennbar von sonstigen Umständen abhängt. Dies gilt insbesondere, wenn ein Gebäudewert 
maßgebend ist und dieser Wert entweder im Antrag zu niedrig angegeben wurde oder spä-
ter durch Um-, An- oder Ausbauten gestiegen ist. 

(2) Glas-Versicherung mit Versicherungssumme 
Soweit eine Versicherungssumme vereinbart worden ist, liegt Unterversicherung vor, wenn der 
Versicherungswert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles höher ist als die Versicherungs-
summe. 
Ist Unterversicherung festgestellt worden, wird die Entschädigung in dem Verhältnis von Ver-
sicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Ent-
schädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den 
Versicherungswert. 
Für die Entschädigungsberechnung versicherter Kosten gilt die Kürzung entsprechend. 

(3) Unterversicherung nach erfolgtem Widerspruch gegen Anpassung des Versicherungsschutzes 
Hat der Versicherungsnehmer einer Anpassung gemäß § 30 Nr. 3 widersprochen, die vor Ein-
tritt eines Schadens hätte wirksam werden sollen, wird nur der Teil des Schadens ersetzt, der 
sich zu dem Schadenbetrag verhält wie der zuletzt berechnete Jahresbeitrag zu dem Jahres-
beitrag, den der Versicherungsnehmer ohne Widerspruch gegen jede seit Vertragsbeginn er-
folgte Anpassung zu zahlen gehabt hätte. 

f) Restwerte 
Restwerte werden angerechnet. 

4. Selbstbeteiligung 
a) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um die vereinbarte 

Selbstbeteiligung gekürzt. Dies gilt nicht für Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskos-
ten, die auf Weisung des Versicherers angefallen sind. 
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b) Erteilt der Versicherer in Absprache bei einem ersatzpflichtigen Schaden auf seine Rechnung den 
Auftrag zur Wiederherstellung des früheren Zustandes (Sachleistung), so hat der Versicherungsneh-
mer diesem die vereinbarte Selbstbeteiligung zu zahlen, sobald der Versicherer in Höhe der Selbst-
beteiligung einen oder mehrere Aufträge zur Schadenbeseitigung erteilt hat. Wurde Lastschriftver-
fahren vereinbart, hat der Versicherer die Möglichkeit, die vereinbarte Selbstbeteiligung abzubu-
chen. 

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung bei Geldleistung 
1. Fälligkeit der Entschädigung 

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des 
Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszah-
lung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

2. Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht: 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleis-

tet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 
b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbu-

ches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 
c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

3. Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 2 a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem 
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt 
werden kann. 

4. Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Re-

präsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft. 
§ 15 bis § 16 (nicht belegt) 
§ 17 Wohnungswechsel 

1. Umzug in eine neue Wohnung 
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, geht der 
Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über. Während des Wohnungswechsels besteht in beiden 
Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätes-
tens zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals versi-
cherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung gebracht werden. 

2. Mehrere Wohnungen 
Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung, geht der Versicherungsschutz nicht 
über, wenn er die alte Wohnung weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von zwei 
Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. 

3. Umzug ins Ausland 
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so geht der Versicherungs-
schutz nicht auf die neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt 
spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn. 

4. Anzeige der neuen Wohnung 
a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des Einzuges dem Versicherer mit An-

gabe der neuen Wohnfläche in Quadratmetern bzw. sonstiger für die Beitragsberechnung erforder-
lichen Umstände anzuzeigen. 

b) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche und wird der Versicherungsschutz nicht 
entsprechend angepasst, kann dies zu einer Unterversicherung führen. 

5. Festlegung des neuen Beitrages, Kündigungsrecht 
a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gültigen Tarifbestimmungen des Versi-

cherers. 
b) Bei einer Erhöhung des Beitrages aufgrund veränderter Beitragssätze oder bei Erhöhung einer 

Selbstbeteiligung kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kündigung hat spätes-
tens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung zu erfolgen. Sie wird einen Monat 
nach Zugang wirksam. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. 

c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungsnehmer den Beitrag nur in der bishe-
rigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen. 
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6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung 
a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer aus der Ehewohnung aus und 

bleibt der Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so gelten als Versicherungsort die neue 
Wohnung des Versicherungsnehmers und die bisherige Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Ände-
rung des Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf 
den Auszug des Versicherungsnehmers folgenden Beitragsfälligkeit. Danach besteht Versiche-
rungsschutz nur noch in der neuen Wohnung des Versicherungsnehmers. 

b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer Trennung von Ehegatten einer der 
Ehegatten aus der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort die bisherige Ehewohnung und die 
neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsver-
trages, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug des Ehegatten 
folgenden Beitragsfälligkeit. Danach erlischt der Versicherungsschutz für die neue Wohnung. 

c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt b) entsprechend. Nach Ablauf der Frist von drei 
Monaten nach der nächsten, auf den Auszug der Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit erlischt der 
Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen. 

7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften 
Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und Lebenspartnerschaften, sofern beide 
Partner am Versicherungsort gemeldet sind. 

§ 18 (nicht belegt) 
§ 19 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder dessen Vertreters bis zum Vertragsschluss 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekann-
ten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
a) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus oder verlangt der Versicherer eine 
(erhöhte) Selbstbeteiligung, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mittei-
lung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungs-
recht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht 
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet. 

c) Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei 
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen 
oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe a)), zum Rücktritt (siehe b)) und zur Kün-
digung (siehe c)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefah-
renumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
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3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) oder zur Kündigung (siehe 
Nr. 2 c)) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände 
angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände inner-
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das 
von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

4. Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung (siehe 
Nr. 2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung 
von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist 
des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die An-
zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Ver-
treter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2b)) und zur 
Kündigung (siehe Nr. 2c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn 
der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

§ 20 Folgen unrichtiger Angaben im Versicherungsantrag oder bei Änderung nach Vertragsschluss 
1. Weichen die im Antrag gemachten Angaben zur Wohnfläche und Gebäudetyp von den tatsächlichen Ver-

hältnissen ab oder wird eine Änderung nach Vertragsschluss nicht angezeigt und wurde hierdurch ein zu 
geringer Beitrag erhoben – und hat der Versicherungsnehmer diesen Umstand zu vertreten –, so vermin-
dert sich der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag je Versicherungsfall im Verhältnis des zuletzt 
berechneten Jahresbeitrages zum erforderlichen Jahresbeitrag. Eine Kürzung im vorbezeichneten Sinne 
wird nicht vorgenommen, wenn durch die vorgenannten Abweichungen eine Unterversicherung entsteht 
und der Versicherer berechtigt ist, diese Unterversicherung anzurechnen. 

2. Weichen die im Antrag gemachten Angaben zu Vorversicherern, Vorschäden oder abgelehnten Anträgen 
von den tatsächlichen Verhältnissen ab und wurde hierdurch eine zu geringe Selbstbeteiligung und/oder 
ein zu geringer Beitrag vereinbart – und hat der Versicherungsnehmer diesen Umstand zu vertreten –, so 
hat der Versicherer das Recht zur Vertragsänderung (siehe § 19 Nr. 2 a)). Es vermindert sich der als ent-
schädigungspflichtig errechnete Betrag um die Höhe einer Selbstbeteiligung, die vereinbart worden wäre, 
wenn die tatsächlichen Verhältnisse bei Vertragsabschluss dem Versicherer bekannt gewesen wären. 

3. Erlangt der Versicherer unabhängig von einem Schadenfall Kenntnis von Abweichungen im Sinne von Nr. 
1 und Nr. 2, so hat der Versicherungsnehmer für die laufende Versicherungsperiode sowie maximal zwei 
vorhergehende Versicherungsperioden die Differenz der gezahlten Jahresbeiträge zu den bei betreffen-
den Angaben erforderlichen Jahresbeiträgen und im Schadenfall die Differenz zwischen der vereinbarten 
Selbstbeteiligung und der Selbstbeteiligung, die vereinbart worden wäre, wenn die tatsächlichen Verhält-
nisse bei Vertragsabschluss dem Versicherer bekannt gewesen wären, nachzuzahlen. 

§ 21 Gefahrerhöhung 
1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers 
die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls 
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versiche-
rers wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerhebli-
cher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss in Textform gefragt hat. 

c) Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung kann insbesondere dann vorliegen, wenn 
(1) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist, 
(2) sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe § 17) ein Umstand ändert, nach dem im Antrag 

gefragt worden ist, 
(3) die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt bleibt, 
(4) ein Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird, 
(5) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht, 
(6) Art und Umfang eines Betriebes – gleich welcher Art – verändert wird, soweit Versicherungs-

schutz für Glas in der gewerblichen Inhaltsversicherung vereinbart ist 
d) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 

nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 
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2. Pflichten des Versicherungsnehmers 
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung 

des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten ge-
statten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen ein-
tritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr 
Kenntnis erlangt hat. 

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer 
a) Kündigungsrecht des Versicherers 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Ver-
trag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen, die Versicherung der erhöhten Ge-
fahr ausschließen oder eine (erhöhte) Selbstbeteiligung verlangen. 
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Ver-
sicherer die Versicherung der erhöhten Gefahr aus oder verlangt der Versicherer eine (erhöhte) 
Selbstbeteiligung, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsänderung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht 
innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder 
wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung 

verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer 
zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätz-
lich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 
und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrer-
höhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
(1) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den 

Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 
(2) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versiche-

rers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 
(3) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen 

Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag oder eine (erhöhte) Selbstbeteili-
gung verlangt. 

§ 22 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor, während und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvor-
schriften 
1. Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles zu erfüllen hat, sind 
(1) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen Sicherheitsvorschriften, 
(2) die Einhaltung folgender Sicherheitsvorschriften: 

i) Befrorene Scheiben dürfen nicht durch die Verwendung von wärmeerzeugenden Gegen-
ständen (z.B. elektrischen Sonnen) oder durch warmes Wasser abgetaut werden. 

ii) Gas- und elektrische Lampen müssen 20 cm von den Scheiben entfernt sein. 
iii) Hat der Versicherungsnehmer Räume vermietet, zu denen die versicherten Gegenstände 

gehören, muss er den Mieter auf die vereinbarten Sicherheitsvorschriften hinweisen. 
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b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer in-
nerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kün-
digen. 

c) Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 

2. Obliegenheiten während und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 

(1) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen; 
(2) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich 

– ggf. auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 
(3) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - ggf. auch mündlich oder 

telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 
(4) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 

befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedli-
che Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

(5) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzei-
gen; 

(6) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten 
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, 
sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädig-
ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren; 

(7) soweit möglich, dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu 
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht 
des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Scha-
dens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

(8) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zu-
gemutet werden kann; 

(9) mögliche Ansprüche gegenüber schadenverursachenden Dritten zu sichern (siehe § 34 Nr. 2). 
b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 

Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Ver-

sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung ver-
pflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- 
oder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungs-
frei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat. 

§ 23 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- 
oder Folgebeitrages 
1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. 

2. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages 
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich 
nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns 
zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einma-
lige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster Beitrag. 

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
Wird der einmalige oder der erste Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt ge-
zahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. Der Rück-
tritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

4. Leistungsfreiheit des Versicherers 
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Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgeben-
den Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. 

§ 24 Dauer und Ende des Vertrages 
1. Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 
2. Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res eine Kündigung zugegangen ist. 

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes 
darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer in Text-
form gekündigt werden. 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres zugehen. 

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung be-
darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

5. Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.  
a) Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige und dauerhafte Auflösung des versicher-

ten Hausrates 
(1) nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine stationäre Pflegeeinrichtung, 
(2) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung. 
Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses. 

b) Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt der Kennt-
niserlangung des Versicherers über die vollständige und dauerhafte Haushaltsauflösung, spätes-
tens jedoch zwei Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu diesem Zeit-
punkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise nutzt wie der verstorbene Versicherungsnehmer. 

§ 25 Folgebeitrag 
1. Fälligkeit  

Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 
2. Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages im Verzug, ist der Versicherer berech-
tigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitra-

ges auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens 
zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur 
wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kos-
ten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit und Kündigungs-
recht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge im Verzug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Frist-
ablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug 
ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

  



 DirektVersicherung 

- 21 - 

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Frist-
ablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (siehe Nr. 3 b)) bleibt 
unberührt. 

§ 26 Lastschriftverfahren 
1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsneh-
mer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einzie-
hungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinba-
rung in Textform zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versi-
cherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 
Die durch die Banken erhobenen Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können 
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

§ 27 Ratenzahlung 
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als 
gestundet. 
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versicherungsneh-
mer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird. 

§ 28 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
1. Allgemeiner Grundsatz 

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht 
dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages zu, der dem Zeit-
raum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer der 
Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt be-
antragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inte-
resse 
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 

zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Wider-
rufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der 
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen 
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versicherungs-
nehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, 
nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser-
klärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige oder 
der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene 
Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung 
beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages verpflichtet, wenn das versicherte In-
teresse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, 
die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht 
entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versi-
cherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 29 Bedingungsanpassung 
1. Ist eine Bestimmung in Versicherungsbedingungen des Versicherers durch höchstrichterliche Entschei-

dung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, so kann sie der 
Versicherer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrages notwendig ist. 
Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versiche-
rungsnehmer angemessen berücksichtigt. 

2. Auf die notwendige Änderung der Versicherungsbedingungen wird der Versicherungsnehmer in Textform 
hingewiesen. Die neue Regelung nach Nr. 1 wird zwei Wochen nach dem Hinweis über die Änderung und 
der hierfür maßgeblichen Gründe Vertragsbestandteil. 
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§ 30 Anpassung des Versicherungsumfangs und des Beitrages 
1. Anpassung des Versicherungsumfangs 

Der Versicherer passt den Umfang der Versicherung an die Preisentwicklung für Verglasungsarbeiten an; 
entsprechend verändert sich der Beitrag. 

2. Anpassung des Beitrages 
Der Beitrag erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr 
beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich die vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Preisindizes für Verglasungsarbeiten verändert haben. Für gewerbliche Risi-
ken gilt das Mittel aus den Indizes für gemischt genutzte Gebäude, Bürogebäude und gewerbliche Be-
triebsgebäude. Für Wohnungen, Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude gilt das Mittel aus den Indizes für 
Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude. Der Veränderungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem 
Komma gerundet. Maßgebend sind die für den Monat Mai veröffentlichten Indizes. 

3. Widerspruchsrecht nach Beitragserhöhung 
Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung des Versicherungsumfangs und 
der damit verbundenen Anpassung des Beitrages kann der Versicherungsnehmer durch Erklärung in Text-
form der Erhöhung mit Wirkung für den Zeitpunkt widersprechen, in dem die Anpassung wirksam werden 
sollte.  
§ 13 Nr. 1 d) (4) und § 13 Nr. 3 e) (3) finden Anwendung. 

§ 31 Überversicherung 
1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der 

Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die 
Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlan-
gens ist für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, 
wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre. 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 32 Mehrere Versicherer 
1. Mitteilungspflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Mitteilungspflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der 
Versicherer unter den in § 22 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 

Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigen aus anderen Gründen 
die Summen der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzu-
kommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber 
im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in 
der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurden, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu 
leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung ge-
geben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Ver-
trag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, 

ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßi-
ger Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versiche-
rung nicht gedeckt ist. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des 
Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 
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b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstan-
den ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken 
ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der 
Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herab-
setzung der Versicherungssummen und der Beiträge verlangen. 

§ 33 Versicherung für fremde Rechnung 
1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Drit-
ten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungs-
nehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein 
besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlan-
gen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Ent-
schädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, 

sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicher-
ten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicher-
ten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis 
des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsneh-
mers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-
schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-
trag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 

§ 34 Übergang von Ersatzansprüchen 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der 
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des Er-
satzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer - soweit erforderlich - 
mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

§ 35 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen, es sei denn, die Höhe des Schadens liegt unterhalb der vereinbarten Selbstbeteiligung. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

3. Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam. 
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§ 36 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von 
der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person 
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als be-
wiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.  

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungs-
nehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 
als bewiesen. 

§ 37 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be-
stimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsver-
hältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Re-
gelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines ein-
geschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer 
dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung 
des Briefes als zugegangen. 

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entspre-
chend Anwendung. 

§ 38 (nicht belegt) 
§ 39 Repräsentanten, Mehrere Versicherungsnehmer 

1. Repräsentanten 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen 
lassen. 

2. Mehrere Versicherungsnehmer 
Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, muss sich jeder Versicherungsnehmer Kennt-
nis und Verhalten der übrigen Versicherungsnehmer zurechnen lassen. 

§ 40 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von 
den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt der Zeitraum 
vom Beginn der Verjährung bis zum Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller bei der Fristberechnung nicht mit. 
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§ 41 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 
1. Meinungsverschiedenheiten 

a) Versicherungsombudsmann 
Wenn der Versicherungsnehmer als Verbraucher mit der Entscheidung des Versicherers nicht zu-
frieden ist oder eine Verhandlung mit dem Versicherer einmal nicht zu dem vom Versicherungs-
nehmer gewünschten Ergebnis geführt hat, kann sich der Versicherungsnehmer an den Ombuds-
mann für Versicherungen wenden. 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbei-
tende Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teil-
zunehmen. Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail) abge-
schlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr wenden. Die Beschwerde des Versicherungsnehmers wird dann über diese 
Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

b) Versicherungsaufsicht 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung durch den Versicherer nicht zufrieden oder treten 
Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, kann sich der Versicherungsnehmer 
auch an die für den Versicherer zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen un-
terliegen der Versicherer der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Telefon 0228 4108-0, Fax 0228 4108-1550 
www.bafin.de 
Die BaFin ist keine Schiedsstelle und sie kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden. 

c) Rechtsweg 
Außerdem hat der Versicherungsnehmer die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 

2. Zuständiges Gericht 
a) Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Ge-
richtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versiche-
rungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebe-
triebes zuständigen Gericht geltend machen. 

b) Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versiche-
rungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.  
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer 
seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständi-
gen Gericht geltend machen. 

§ 42 Beteiligte Versicherungsunternehmen 
1. Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsneh-

mers für alle beteiligten Versicherer entgegenzunehmen. 
2. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die Gleichen sind, ist Folgendes ver-

einbart: 
a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den 

führenden Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen. 
b) Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden Versicherer rechtskräftig gewordene 

Entscheidung sowie die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit ge-
schlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an. 

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs- oder Revisionssumme nicht erreicht, ist 
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten 
Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer 
auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt b) 
nicht. 

 



 DirektVersicherung 

- 26 - 

§ 43 (nicht belegt) 
§ 44 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
§ 45 Versicherungsschutz bei Sanktionen und Schlussbestimmung 

1. Versicherungsschutz bei Sanktionen 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und so-
lange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten 
von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen. 

2. Schlussbestimmung 
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vor-
schriften. Dies gilt insbesondere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maß-
gabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind. 

§ 46 Kostenvereinbarung 
Sie haben Ihren Versicherungsvertrag bei einem Direktversicherer abgeschlossen, dessen Geschäftssystem we-
gen der notwendigen Kosteneffizienz grundsätzlich nur einen direkten Kontakt mit dem Kunden selbst und eine 
direkte Beschaffung der über die Homepage bereit gestellten Informationen und etwaiger benötigter Vertrags-
unterlagen durch diesen vorsieht. Jede weitere Kommunikation über dritte Intermediäre, namentlich Makler, 
Mehrfachagenten und Honorarberater, belastet daher die Kostenstruktur. Auch dann, wenn bereits die Vermitt-
lung des Vertrages über einen Makler erfolgt, sehen die Maklervereinbarungen der Sparkassen Direkt-Versiche-
rung daher vor: "Die gesamte Korrespondenz mit dem Versicherungsnehmer wird direkt zwischen der Sparkas-
sen DirektVersicherung AG und dem Versicherungsnehmer geführt." Wir bitten daher um Verständnis, dass für 
den Fall, dass Dokumente gemäß § 3 (3) und (4) VVG auf Anforderung durch Sie, einen Makler, Mehrfachagenten 
oder Honorarberater erstellt und versendet werden müssen, Kosten von 10,- EUR (inklusive 19% Umsatzsteuer) 
je Anforderung dieser Dokumente anfallen. Darüber hinausgehende Auskünfte werden kosten-individuell ent-
sprechend dem hierfür erforderlichen Arbeitsaufwand mit 10,- EUR (inklusive 19 % Umsatz-steuer) pro 15 Mi-
nuten abgerechnet. Die angeforderten Dokumente werden nach Zahlungseingang übersandt.  
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